
Nr. Bezeichnung

(freie Eingabe)

Oberflächentyp

(Auswahlmenü)

Entwässerungsart

(Auswahlmenü)

Material und 

Nutzung

(freie Eingabe 

oder leer)

Teilfläche A

(Horizontal-

projektion)

[m
2
]

Spitzenabfluss-

beiwert                                

CS                             

aus SN 592 000

Reduzierte 

Fläche Ared,S                                     

bezogen auf 

Spitzenabfluss

[m
2
]

Jahresabfluss-

beiwert                        

Ca

Reduzierte 

Fläche Ared,a                                                

bezogen auf 

Jahresabfluss

[m
2
]

1 Dachflächen Haus A Flachdach begrünt, Aufbau > 10 - 25 cm Einleitung in Versickerungsanlage 273 0.4 109 0.3 82

2 Dachflächen Haus B Schrägdach Einleitung in Versickerungsanlage 322 1.0 322 0.9 290

3 Dachflächen Haus C1 Schrägdach Einleitung in Versickerungsanlage 257 1.0 257 0.9 231

4 Dachflächen Haus C2 Schrägdach Einleitung in Versickerungsanlage 257 1.0 257 0.9 231

5 Hartbelag (rosa) Undurchlässiger Hartbelag Ableitung in MW-Kanalisation 180 1.0 180 0.9 162

6 Chaussierung (violett) Kiesbelag Dezentrale Versickerung 84 0.6 50 0.4 34

7 Plattenbelag (türkis) Steine, Platten ohne Sickerfugen Ableitung in MW-Kanalisation 336 0.6 202 0.2 67

8 Rasengittersteine (hellblau) Rasengittersteine Dezentrale Versickerung 50 0.2 10 0.1 5

9 Schotterrasen (hellgrün) Schotterrasen Dezentrale Versickerung 8 0.3 2 0.1 1

10 Verkehrswege (blau) Undurchlässiger Hartbelag Dezentrale Versickerung 452 1.0 452 0.9 407

11 Grünflächen (grün) Grünfläche Dezentrale Versickerung 388 0.0 0 0.0 0

12 Dachfläche Spinnerei Schrägdach Ableitung in MW-Kanalisation 1.0 0 0.9 0

13 #NV #NV #NV #NV

14 #NV #NV #NV #NV

15 #NV #NV #NV #NV

16 #NV #NV #NV #NV

17 #NV #NV #NV #NV

18 #NV #NV #NV #NV

19 #NV #NV #NV #NV

20 #NV #NV #NV #NV

21 #NV #NV #NV #NV

22 #NV #NV #NV #NV

23 #NV #NV #NV #NV

24 #NV #NV #NV #NV

25 #NV #NV #NV #NV

26 #NV #NV #NV #NV

27 #NV #NV #NV #NV

28 #NV #NV #NV #NV

29 #NV #NV #NV #NV

30 #NV #NV #NV #NV

31 #NV #NV #NV #NV

32 #NV #NV #NV #NV

33 #NV #NV #NV #NV

34 #NV #NV #NV #NV

35 #NV #NV #NV #NV

36 #NV #NV #NV #NV

37 #NV #NV #NV #NV

38 #NV #NV #NV #NV

39 #NV #NV #NV #NV

40 #NV #NV #NV #NV

(Kontrollfeld) 2'607

Oberflächentyp Jahresabflussbeiwert Ca Spitzenabflussbeiwert CS                                                        

gemäss SN 592 000 Ziffer 7.3.6Schrägdach 0.9 1.0

Flachdach mit Kies 0.7 0.8

Flachdach begrünt, Aufbau ≤ 10 cm 0.5 0.7

Flachdach begrünt, Aufbau > 10 - 25 cm 0.3 0.4

Flachdach begrünt, Aufbau > 25 - 50 cm 0.2 0.2

Flachdach begrünt, Aufbau > 50 cm 0.1 0.1

Undurchlässiger Hartbelag 0.9 1.0

Sicker-/Drainbelag 0.2 0.6

Kiesbelag 0.4 0.6

Schotterrasen 0.1 0.3

Steine, Platten ohne Sickerfugen 0.2 0.6

Steine, Platten mit Sickerfugen 0.1 0.6

Sickersteine 0.1 0.2

Rasengittersteine 0.1 0.2

U
n

b
ef

es
t

Grünfläche 0.0 0.0

Kanton Zürich, Baudirektion 

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), Abteilung Gewässerschutz

Regenwasserrechner  2022

Summe aller Teilflächen A (muss der Gesamtfläche des Perimeters entsprechen)

Summe reduzierte Flächen mit Ableitung vom Grundstück bzw. aus Betrachtungsperimeter

Versickerung im Betrachtungsperimeter

Ableitung aus dem Betrachtungsperimeter

Dezentrale Versickerung

Einleitung in Versickerungsanlage

Einleitung in Fliessgewässer

Einleitung in stehendes Gewässer

Ableitung in RW-Kanalisation

Ableitung in MW-Kanalisation

446

834

0

382

Ψa = Σ Ared,a / APerimeterMittlerer Grundstücksabflussbeiwert Ψa 9%

0

0

0

229

229

515

945

0

0

Reduzierte Flächen                                                                 

Ared,S [m
2
]

mit Spitzenabflussbeiwert CS

D
äc

h
er

Prüfung der Minimalanforderung an den mittleren Grundstücksabflussbeiwert Ψa 

▪  Es sind möglichst Substrate mit hohem Wasserspeichervermögen zu verwenden

Asphalt, Beton, gebundene Pflästerung

Tonziegel, Betonziegel, Metall, Glas etc.

Kies, Substrat ohne Begrünung, Steine und Platten in Splitt versetzt; unabhängig von Aufbaudicke

Für alle begrünten Flachdächer

▪  gültig bis 15 ° Dachneigung; C um 0.1 erhöhen, wenn Neigung grösser 15 °

Auswahlliste(Dropdownmenü) der Oberflächentypen

Ist die massgebliche Anforderung an Ψa erfüllt? Ja

Wenn im kommunalen GEP oder in einer anderen kommunalen Planung eine Minimalanforderung an Ψa festgelegt wurde, ist die kommunale Anforderung massgeblich. Der kommunale Wert für Ψa 

ist in der grünen Zelle einzutragen. Wenn kein kommunaler Wert für Ψa vorliegt, gilt die kantonale Minimalanforderung von Ψa ≤ 15 %.

Erläuterungen und Präzisierungen / Beispiele

Falls nein: Der Nachweis, dass die Einhaltung der massgeblichen Minimalanforderung an Ψa nicht machbar, nicht verhältnismässig, nicht zulässig oder aus besonderen Gründen nicht zweckmässig ist, ist dem Baugesuch beizulegen.

Wiese, Rasen, Nutzgarten, Rabatten, Kies-/Sandflächen, Ruderalflächen, Steinbeete, Holzschnitzel

sickerfähiger Hartbelag: Hartkiesbelag, Sicker-/Drainasphalt

wassergebundene Flächen, "Chaussierung"

Schotterrasen in SN 592 000 Ziffer 7.3.6 nicht explizit enthalten

ohne Zwischenraum verlegte Steine und Platten (in SN 592 000 Ziffer 7.3.6 nicht explizit enthalten)

"Ökosystem" mit Splittfugen (SN 592 000 Ziffer 7.3.6)

Summe der abflusswirksamen reduzierten Flächen nach Entwässerungsart

Reduzierte Flächen                                                                           

Ared,a [m
2
]

mit Jahresabflussbeiwert Ca

Haufwerkporige Steine mit oder ohne zusätzliche Sickerfuge

Rasenfugenpflaster, Rasenfugenliner und dergleichenB
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Angaben zu den Teilflächen gemäss Entwässerungsplan

Entwässerungsplanung

In der "Anleitung und Erläuterung zum AWEL-Regenwasserrechner" finden sich Hinweise und Beispiele.

Objektbeschrieb

Gemeinde

Kat.-Nr. des Grundstücks/Perimeters (ev. mehrere)

Grundstücks-/Perimeterfläche [m2]

8610 Uster

C3591

2'607



























 

 

 

Objekt: Schliiffi Uster 

Parz. Nr.: Pz. C3591 Uster 

Bauherrschaft: Schliiffi AG, Cecile Niederer-Ott, Balthasar-Trüb-Weg 18, 8610 Uster 

Architekt: Wild Bär Heule Architekten AG, Maximilian Richter, Baurstrasse 14, 8008 Zürich 

 

1. Grundlagen 

Es wurden folgende Grundlagen verwendet: 

• Privater Gestaltungsplan «Schliiffi – Nord» – Genehmigung, inkl. Anhänge  

(Kanton Zürich, Amt für Raumentwicklung, 23.10.2023) 

• Projektpläne Schliiffi – Nord, Vorabzug (Wild Bär Heule Architekten AG, 30.09.2025) 

• Gefahrenkartierung Naturgefahren Greifensee (ARGE HOLINGER-GEOTEST, 2011) 

• Geoportal Kanton Zürich (www.geo.zh.ch) 

• Gefährdungskarte Oberflächenabfluss (www.map.geo.admin.ch) 

• Arbeitshilfen für Umsetzung Gefahrenkarte Hochwasser bei Neu- und Umbauten   
(Kanton Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft   

und Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Stand Herbst 2019) 

• Leitfaden Gebäudeschutz Hochwasser   

(Kanton Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, 2017) 

• SIA 261 und 261/1: Einwirkungen auf Tragwerke inkl. ergänzende Festlegungen (Stand 2020) 

 

2. Anforderungen Hochwasserschutz 

Zur Erfüllung der Hochwasserschutzziele müssen bei Neu-/Umbauten folgende Kriterien erfüllt sein: 

• Die Bauten sind bis zu einem 300-jählichen Hochwasser (HQ300) vollständig zu schützen. 

• Die Nachbarn erfahren durch das Bauvorhaben keine Mehrgefährdung durch Hochwasser. 

• Bei Sonderrisiko-Objekten ist ein höherer Schutz als HQ300 zu prüfen. 

• Bei Umbaumassnahmen ist die Verhältnismässigkeit von Gebäudeschutzmassnahmen zu prüfen 

(vgl. Arbeitshilfe Nr. 8, AWEL / GVZ). 

  

Beilage zum Hochwasserschutznachweis 



 

3. Bauvorhaben 

Das Bauvorhaben befindet sich auf dem Schliiffi-Areal an der Seestrasse 98 in Uster.  
Für das Schliiffi-Areal besteht ein privater Gestaltungsplan «Schliiffi – Nord».  

Das Bauvorhaben umfasst folgende Bestandteile: 

1) Neubau Haus am Platz (Haus A) 

2) Neubau Haus an der Strasse (Haus B) 

3) Neubau Haus am Wasser (Haus C) 

4) Neubau gemeinsame Tiefgarage Häuser A, B und C 

5) Umbaumassnahmen an der Spinnerei (Haus 2) 

Aufgrund des resultierenden totalen Gebäudevolumens von mehr als 10'000 m3 wird das Objekt als 
Sonderrisiko-Objekt eingestuft.  

 

 

Abbildung 1: Ausschnitt aus privatem Gestaltungsplan «Schliifi – Nord» 



 

 

Abbildung 2: EG Projekt Schliiffi – Nord 

 

 

Abbildung 3: UG/Tiefgarage Projekt Schliiffi – Nord 

 
  



 

4. Gefährdungssituation 

Gefahrenkarte 

Das Bauvorhaben liegt in der gelben und gelb-weissen Gefahrenzone (vgl. Abbildung 4).  
Die bestehende Hochwassergefährdung geht vom Aabach aus, welcher infolge zu geringer Abfluss-
kapazitäten ab einem 100-jährlichen Ereignis (HQ100) in Kirchuster zwischen dem Park am Aabach 

und der Seestrasse sowie in Niederuster oberhalb der Sonnenbergstrasse ausufert, wobei das aus-
tretende Wasser anschliessend entlang der Seestrasse und in Niederuster schliesslich über das Land-

wirtschaftsgebiet in den Greifensee abfliesst. Abbildung 4 zeigt die Schwachstellenkarte aus der Ge-
fahrenkartierung für den Aabach in Niederuster.  
Beim 300-jährlichen Ereignis (HQ300) treten vergleichbare Szenarien und Überflutungsbereiche wie 

beim HQ100 auf, jedoch intensiver und grossflächiger. Das Bauvorhaben liegt im Randbereich einer 
Überschwemmungsfläche mit einer Wassertiefe < 0.25 m (vgl. Abbildung 5).  

Eine Überflutungskarte für das EHQ existiert nicht. Im Rahmen der Gefahrenkartierung wurden je-
doch Abflussspitzenwerte festgelegt, u. a. für das EHQ (s. Tabelle 1). Austrittswassermengen bei den 
diversen Schwachstellen sind wiederum keine angegeben.  

 

Tabelle 1: Hochwasserspitzenabflüsse Aabach gemäss Gefahrenkarte  
 

Bemessungspunkt HQ30 HQ100 HQ300 EHQ 

Mündung Greifensee 39 m3/s 54 m3/s 80 m3/s 146 m3/s 

 

  

Abbildung 4: links: Gefahrenkarte im Bereich Schliiffi  
  rechts: Schwachstellenkarte Aabach in Niederuster 

 



 

 

Abbildung 5: Wassertiefenkarten HQ300 im Bereich Schliiffi inkl. Fliesswege (blaue Pfeile) 

Gefährdungskarte Oberflächenabfluss 

Die Gefährdungskarte Oberflächenabfluss (OFA) zeigt ein ähnliches Bild wie die Wassertiefenkarte 
für ein HQ100 mit Fliesstiefen entlang der Seestrasse von 0-0.25 m.  

 

 

Abbildung 6: Gefährdungskarte OFA im Bereich Schliiffi inkl. Fliesswege (blaue Pfeile)  



 

Fliesstiefen und -geschwindigkeiten 

Für die Bestimmung der Schutzhöhe für ein Sonderrisiko-Objekt müssen die Fliesstiefen und -ge-
schwindigkeiten sowohl für ein HQ300 als auch für ein EHQ ermittelt werden. Der massgebende Pro-

zess ist dabei ein Hochwasser des Aabachs. 

Die Fliesstiefen HQ300 wurden anhand der Wassertiefenkarte sowie des bestehenden Geländes abge-
leitet, die Fliessgeschwindigkeiten wurden mithilfe einer Normalabflussberechnung bestimmt. Die 

Werte wurden für das massgebende Querprofil bestimmt, welches in Abbildung 7 eingezeichnet ist. 
Die massgebenden Fliesstiefen und -geschwindigkeiten entlang der Seestrasse sind somit wie folgt: 

• Fliesstiefe HQ300:   444.1 m ü. M. 

• Fliessgeschwindigkeit HQ300: 0.5 m/s 

Da die Gefahrenkarte keine Überschwemmungsflächen für das EHQ ausweist und auch keine Was-
seraustrittsmengen bei den Schwachstellen angegeben werden, wurden folgende Fliesstiefen und -
geschwindigkeiten EHQ gutachterlich bestimmt: 

• Fliesstiefe EHQ:   444.2 m ü. M. 

• Fliessgeschwindigkeit EHQ: 1 m/s 

Aufgrund der topografischen Situation in Niederuster mit einem durchgehenden Gefälle vom Aabach 
in Richtung Greifensee, ist bei einem EHQ nicht mit massiv grösseren Fliesstiefen zu rechnen. Aus-

serdem ist anzunehmen, dass der Aabach bei einem EHQ durch Ausuferungen im Oberlauf bereits 
bis zu einem gewissen Grad «entlastet» wird. Vor diesem Hintergrund sind die oben angegebenen 

Werte als konservativ zu betrachten.  
 

 

Abbildung 7: Massgebendes Querprofil für die Bestimmung der Fliesstiefen/-geschwindigkeiten 

 
  



 

5. Schutzhöhen 

Bei Sonderrisiko-Objekten ist zu prüfen, ob u. U. ein höherer Schutz als gegen ein HQ300 notwendig 
ist. Das vorliegende Fachgutachten stützt sich bei der Herleitung der Schutzhöhen auf die Normen 

SIA 261 und 261/1. Für ein Bauwerk der Bauwerksklasse II ist die Wirkungshöhe (Fliesstiefe + Stau-
höhe) HQ300 inkl. eines Sicherheitszuschlags von 30 cm mit der Wirkungshöhe EHQ ohne Sicherheits-
zuschlag zu vergleichen. Massgebend ist die grössere der beiden resultierenden Schutzhöhen: 

• Schutzhöhe HQ300 = Fliesstiefe HQ300 + Stauhöhe HQ300 (vf
2/(2*g)) + Sicherheitszuschlag 

• Schutzhöhe EHQ = Fliesstiefe EHQ + Stauhöhe EHQ (vf
2/(2*g)) 

Im vorliegenden Fall berechnen sich die zu vergleichenden Schutzhöhen wie folgt: 

• Schutzhöhe HQ300 = 444.1 m ü. M. + 0 m1 + 0.3 m = 444.4 m ü. M. 

• Schutzhöhe EHQ = 444.2 m ü. M. + 0.05 m=   444.25 m ü. M. 

 

 

Die massgebende Schutzhöhe für das vorliegende Projekt liegt bei 444.4 m ü. M. 

 

 

 

6. Massnahmen Hochwasserschutz 

Die vorgesehenen Hochwasserschutzmassnahmen sind im Situationsplan ersichtlich und in Abbildung 

8 schematisch dargestellt. Wo Gebäudeöffnungen unterhalb der Schutzhöhe von 444.4 m ü. M. an-
geordnet sind, werden sie hochwassersicher ausgebildet, d. h. bei der Tiefgarageneinfahrt wird ein 

Klappschott montiert und bei sämtlichen Türen und Fenstern, welche die Schutzhöhe unterschreiten, 
werden Hochwasserschutztüren/-fenster eingesetzt (im Situationsplan als «Sonderfront für HWS» 
bezeichnet).  

 

 

Abbildung 8: Vorgesehene Hochwasserschutzmassnahmen auf dem Areal Schliiffi  
Gebäudeöffnungen, für welche keine Massnahmen ausgewiesen sind, liegen bereits 
über der Schutzhöhe von 444.4 m ü. M. 

  

 
1 Bei einer Fliessgeschwindigkeit < 1 m/s fällt die Stauhöhe sehr gering aus und wird für die Berech-

nung der Schutzhöhe zu 0 m angenommen. 

Klappschott 

Hochwasserschutztür/-fenster 



 

7. Nachbargefährdung 

Durch die vorgeschlagenen Massnahmen werden die Fliesswege des Wassers bei einem Hochwasser 
nicht massgebend verändert. Auf den Nachbarsparzellen entsteht keine zusätzliche Gefährdung. 

 

 

8. Zusammenfassung 

Mit der fachgerechten Umsetzung der vorgesehenen Massnahmen ist der Hochwasserschutz für die 
geplanten Neubauten gewährleistet und es wird keine Mehrgefährdung benachbarter Liegenschaften 
verursacht. 

 

 

 

 

Uznach, 30.09.2025 

 

 

Yannik Diethelm 

 

 

 

 

 

NIEDERER + POZZI UMWELT AG 

Burgerrietstrasse 13 

8730 Uznach 

Tel.: 055 285 91 80  

E-Mail: admin@nipo.ch 

  

 



637-715 - grundwasser

Kanton Zürich
Baudirektion

Grundwasser (Zusatzformular)
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abteilung Gewässerschutz

Bauteile in Grundwasserträgern oder Grundwasserschutzzonen/-arealen
Bitte das ausgefüllte Formular mit allen notwendigen Unterlagen in der erforderlichen Anzahl mit einem zusätzlichen Bauge-
suchsformular bei der Gemeinde einreichen. Weitere Informationen: www.baugesuche.zh.ch

Personalien des Gesuchstellers

Name und Vorname

Strasse/Nr.

PLZ

Tel.-Nr.

Ort

E-Mail

l/min

Bewilligungsgesuch für den Gewässerschutzbereich AU zur Erstellung von Bautei-
len im Grundwasserträger und temporäre Grundwasserabsenkungen (1-fach)
Das Erstellen von Bauteilen unter dem höchsten Grundwasserspiegel im Gewässerschutzbereich AU (inkl. diesbezügliche
temporäre Grundwasserabsenkungen) bedarf gemäss Art. 19 Gewässerschutzgesetz bzw. Art. 32 Gewässerschutzverord-
nung einer Bewilligung.

Art der Baugrubenumschliessungen

Böschungen Spundwände Rühlwände Schlitzwände

Fundationsart und Bauhilfsmassnahmen

Flachfundation Pfahlfundation Injektionen Bodenveränderungen

Bauprogramm und Wasserhaltung

Voraussichtlicher Baubeginn Beginn der Grundwasserabsenkung

Dauer der Grundwasserabsenkung Wochen Max. installierte Pumpenleistung

Ableitung des geförderten Wassers See/Fluss/Bach Meteorwasserleitung

Versickerung Schmutzwasserkanalisation

Notwendige Unterlagen (1-fach)

Grundriss-/Schnittpläne der Untergeschosse, Pfahl-, Injektions- und Ankerpläne, etc. (mit Koten in m ü. M.)

Hydrogeologischer Bericht (Baugrunduntersuchung) mit Konzept für die Erhaltung der Grundwasserdurchflusskapazität

Evtl. Wasserhaltungs- und Überwachungskonzept

Bauvorhaben in Grundwasserschutzzonen und -arealen (2-fach)
Bauvorhaben in Grundwasserschutzzonen sind gestützt auf das Schutzzonenreglement durch die örtliche Baubehörde zu 
beurteilen. Nur Vorhaben in S1 und S2, in provisorischen Schutzzonen, in Schutzarealen oder wenn das Reglement dies 
vorsieht, sind der kantonalen Behörde zur Bewilligung einzureichen.

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift Gesuchsteller/in oder bevollmächtigte Person/en

Art der Grundwasserschutzzone

Bewilligung notwendig? (durch die Gemeinde auszufüllen)

S1/S2 S3 provisorisch Areal

ja kommunal kantonal nein

Notwendige Unterlagen (2-fach)

Grundriss-/Schnitt- und Entwässerungspläne, etc. (mit Koten in m ü. M.)

Hydrogeologischer Bericht
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Zusatzformular Entsorgung Bauabfälle
Gebäudesubstanz, Aushub Untergrund, abgetragener Boden,  
invasive, gebietsfremde Pflanzen 

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
1/2, Stand März 2021

A.	Gebäudesubstanz

	A1.1	Rückbau eines Gebäudes mit Baujahr vor 1990. 
 Schadstoffuntersuchung und Entsorgungskonzept Gebäude mit Prüfbericht Private Kontrolle

	A1.2	Umbau eines Gebäudes mit Baujahr vor 1990 und Bausumme über 200 000 CHF. 
 Schadstoffuntersuchung und Entsorgungskonzept Gebäude mit Prüfbericht Private Kontrolle

	A2	 Umbau «Gebäude vor 1990» und Bausumme unter 200 000 CHF. 
	Ermittlung		  	 «Entsorgungskonzept – Checkliste 

	 durch Bauherr		  Gebäudeschadstoffe» gilt als Entsorgungskonzept

	 oder falls gemäss Checkliste erforderlich:

	 	Schadstoffuntersuchung und Entsorgungskonzept Gebäude

	A3	 Rückbau oder Umbau «Gebäude ab 1990» und mehr als 200 m3 Rückbaumaterial. 
 Entsorgungskonzept

	A4	 Es fällt kein Rückbaumaterial an; oder Rückbau oder Umbau «Gebäude ab 1990» und 
weniger als 200 m3 Rückbaumaterial. 

 Keine weiteren Massnahmen

B. Aushub Untergrund

	B1	 Das Bauvorhaben liegt im Kataster der belasteten Standorte (KbS). 
 Zusatzformular «Belastete Standorte und Altlasten (inkl. mit Neobiota belastete Standorte)»

	B2	 Das Bauvorhaben liegt ausserhalb des KbS, aber es fällt verschmutztes Aushub­
material an.  

 �Zusatzformular «Belastete Standorte und Altlasten (inkl. mit Neobiota belastete Standorte)»  
(bei Auffüllungen mit ausschliesslich mineralischen Fremdstoffen erst ab 50 m3 fest)

	B3	 Das Bauvorhaben liegt ausserhalb des KbS und es fallen mehr als 200 m3 fest 
unverschmutztes Aushubmaterial an. 

 Deklaration Aushub Untergrund gilt als Entsorgungskonzept 

	B4	 Es fallen weniger als 200 m3 fest unverschmutztes Aushubmaterial an. 
 Keine weiteren Massnahmen

C.	Abgetragener Boden

	C1	 Das Bauvorhaben erfüllt mindestens einen der Punkte B1, B2 oder D1 dieses Formulars. 
 Zusatzformular «Belastete Standorte und Altlasten (inkl. mit Neobiota belastete Standorte)»

	C2	 Das Bauvorhaben liegt im Prüfperimeter Bodenverschiebungen (PBV) oder es liegen 
sonstige Hinweise auf Bodenbelastungen vor und es werden mehr als 50 m3 Boden 
abtransportiert und Punkt C1 dieses Formulars trifft NICHT zu. 

 Zusatzformular «Meldeblatt zu Bodenverschiebungen»

	C3	 Erstbebauung innerhalb von Bauzonen mit Bodenabtrag auf mehr als 500 m2 und die 
Punkte C1 oder C2 dieses Formulars treffen NICHT zu. 

 Zusatzformular «Deklaration Verwertung Boden»

	C4	 Bauvorhaben ausserhalb von Bauzonen mit Bodeneingriffen auf mehr als 500 m2. 
 Zusatzformular «Deklaration Abtrag und Verwertung Boden»

	C5	 Es werden keine Bodeneingriffe getätigt. 
 Keine weiteren Massnahmen

D. Invasive, gebietsfremde Pflanzen (Neophyten)

	D1	 Auf dem Baugrundstück liegen Pflanzenbestände von Asiatischen Knötericharten  
oder Essigbaum vor. 

 Zusatzformular «Belastete Standorte und Altlasten (inkl. mit Neobiota belastete Standorte)»

	D2	 Auf dem Baugrundstück liegen Pflanzenbestände von Ambrosia, Riesenbärenklau, 
Schmalblättrigem Greiskraut oder Erdmandelgras vor. 

 Deklaration Aushub Untergrund oder Deklaration Bodenqualität z.Hd. Abnehmern

	D3	 Auf dem Baugrundstück befinden sich keine der oben genannten invasiven,  
gebietsfremden Pflanzen. 

 Keine weiteren Massnahmen

Bauvorhaben Nr.: 

Bauvorhaben Titel und Lage: 

Dieses Zusatzformular ist mit Kennzeichnung aller betroffenen Sachverhalte bei Baueingabe  
einzureichen. Die verlangten Dokumente sind spätestens zur Baufreigabe nachzureichen (Ausnahme: 
das Zusatzformular «Belastete Standorte und Altlasten» muss zwingend bei Baueingabe vorliegen). 
Alle Formulare und Dokumente sind erhältlich auf www.zh.ch/bauabfall.
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Die Bauherrschaft bestätigt die Richtigkeit der Angaben im vorliegenden Zusatz­
formular. 

Die Bauherrschaft sorgt dafür, dass alle Bauabfälle gegenüber Abnehmern immer 
und ausreichend deklariert werden und so einer gesetzeskonformen Verwertung  
oder Ablagerung zugeführt werden können.

Datum, Unterschrift Bauherrschaft

Zusatzformular Entsorgung Bauabfälle
Gebäudesubstanz, Aushub Untergrund, abgetragener Boden, 
invasive, gebietsfremde Pflanzen 

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
2/2, Stand März 2021

5.13 

E. Bahntransport von Aushub und Gesteinskörnung

E1	 Für Bauvorhaben in einem Gebiet* mit Pflicht zum Bahntransport:
Es fallen mehr als 25 000 m3 fest Aushub an.
* �Bezirke: Affoltern, Dietikon, Hinwil, Horgen, Meilen, Pfäffikon, Uster, Winterthur und Zürich sowie Gemeinden: 

Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Nürensdorf, Opfikon, Regensdorf, Rümlang und Wallisellen.

	 Zusatzformular «Bahntransport von Aushub und Gesteinskörnung – Nachweis der 
	 Aushubmenge»
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Dieses Zusatzformular ist für sämtliche Bauvorhaben auf belasteten 
Standorten und/oder auf Standorten, welche mit invasiven gebiets-
fremden Organismen, so genannten Neobiota, belastet sind (Asiatische 
Knötericharten oder Essigbaum) auszufüllen.

1. Allgemeine Angaben
Bauherrschaft (Gesuchsteller/in)

Name/Firma:	

Kontaktperson:	

Strasse:	

PLZ, Ort:	

Vertreten durch

Name/Firma:	

Kontaktperson:	

Strasse:	

PLZ, Ort:	

Angaben zum Bauvorhaben

Vorhaben:	

Gemeinde:	

Grundstück(e) Kat.-Nr(n).:	

Altlastenberater/in (Befugte Person gemäss Privater Kontrolle, PK-3.10)

Liste der Altlastenberater/innen vgl.  
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle/pk-belastete-standorte.html

Name:	

Firma:	

PLZ, Ort:	

PK-Nr.:    

Die Einforderung von zusätzlichen Unterlagen zur Beurteilung des  
Bauvorhabens bzw. von Besonderheiten bleibt vorbehalten. 

Weitere Informationen:	 www.zh.ch/planen-bauen
www.zh.ch/altlasten
www.zh.ch/bodenverschiebung
www.zh.ch/neobiota

Die Bauherrschaft hat die ordnungsgemässe Abwicklung des Bauvorhabens auf einem belasteten Standort, einem  
sanierungsbedürftigen belasteten Standort (Altlast) oder einem Standort, bei dem bekannt ist, dass er mit Neobiota 
(Asiatische Knötericharten oder Essigbaum) belastet ist, sicherzustellen. Sie muss dazu einen von der Baudirektion  
anerkannten und befugten Altlastenberater hinzuziehen (Private Kontrolle, PK gemäss Anhang 3.10 der Verordnung  
über die ordentlichen technischen und übrigen Anforderungen an Bauten, Anlagen, Ausstattungen und Ausrüstungen 
(Besondere Bauverordnung I; BBV I) vom 6. Mai 1981.

Zusatzformular
Belastete Standorte und Altlasten
inkl. mit Neobiota belastete Standorte

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Stand März 2023
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2. Angaben zum (zu den) belasteten Standort(en)
Angaben zum (zu den) betroffenen belasteten Standort(en) können im GIS-Browser des Kantons Zürich eingesehen 
werden (vgl. https://maps.zh.ch/?topic=AwelKBSZH). 

Standort-Nr(n).:

Standortname(n):

Beurteilung Standort(e)
Zutreffendes ankreuzen (Mehrfachnennungen möglich).

Belasteter Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen

Untersuchungsbedürftiger belasteter Standort

Überwachungsbedürftiger belasteter Standort

Sanierungsbedürftiger belasteter Standort

Kein belasteter Standort, aber Belastungen im Untergrund/Aushubmaterial wurden nachgewiesen

Bagatellkriterien (Zutreffendes ankreuzen)

Das Bauvorhaben liegt ausserhalb eines Eintrags im Kataster der belasteten Standorte (KbS) und es 
fällt kein belastetes Aushubmaterial an.

oder

Im Untergrund liegen nur Belastungen durch mineralische Fremdstoffe vor und es fallen <50 m3 fest 

verschmutztes Aushubmaterial zur Entsorgung an. (Die Bauherrschaft sorgt in diesem Fall eigenver
antwortlich für die korrekte Entsorgung des anfallenden Materials.)

oder

Beim Bauvorhaben wird Art. 3 der Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten 
(Altlasten Verordnung, AltlV) vom 26. August 1998 eingehalten

und es erfolgt kein Aushub

und es erfolgt keine Nutzungsänderung

und es erfolgt keine Entsiegelung.

Beispiele sind:

– Innere Umbauten oder Renovationen ohne Aushubarbeiten, wenn die Bausubstanz weder chlorierte Lösungsmittel
noch leicht freisetzbare oder toxische Stoffe enthält;

– Dachstockaus- und Balkonanbauten;

– Aufstellen vorfabrizierter Gebäude oder Kunstobjekte ohne Aushub auf nicht sanierungsbedürftigen
belasteten Standorten;

– Gebäude-Umnutzungen mit gleichwertiger Nutzung.

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Stand März 2023

Zusatzformular
Belastete Standorte und Altlasten
inkl. mit Neobiota belastete Standorte
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4. Angaben zum (zu) mit Neobiota belasteten Standort(en)
Es ist abzuklären, ob im Bereich des geplanten Bauvorhabens Bestände von Asiatischem Staudenknöterich oder 
Essigbaum vorhanden sind. Die Abklärungen sind auch dann erforderlich, wenn kein Eintrag im KbS oder im PBV 
besteht. Angaben zum Umgang mit Neobiota im Rahmen von Bauvorhaben finden sich im Internet unter:

www.zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-standorte-mit-neophyten.html

Auf den vom Bauvorhaben betroffenen Parzellen wurden 

Keine Pflanzenbestände von Asiatischen Knötericharten oder Essigbaum festgestellt.

Pflanzenbestände von Asiatischen Knötericharten oder Essigbaum festgestellt oder in der Hinweiskarte Neophyten-
verbreitung hat es entsprechende Einträge.

Bagatellkriterien

Es sind Pflanzenbestände von Asiatischen Knötericharten oder Essigbaum bekannt. Sie sind aber vom Bau
vorhaben nicht betroffen, d.h. es findet kein Aushub statt oder der Aushub findet mehr als 5 Meter vom Asiati-
schen Staudenknöterich entfernt bzw. mehr als 10 Meter vom Essigbaum entfernt statt. 

Es wurden keine Pflanzenbestände von Asiatischen Knötericharten oder Essigbaum festgestellt, obwohl ein 
Eintrag in der Hinweiskarte vorhanden ist. Der Eintrag in der Hinweiskarte Neophytenverbreitung ist zu löschen.

3. Belasteter abgetragener Boden
Bestehen Hinweise auf chemische Belastungen des Bodens und sollte das Vorhaben nicht im kantonalen Altlastenver-
fahren koordiniert werden, so wird der Umgang mit bzw. die Entsorgung von (belastetem) abgetragenem Boden im 
kommunalen Bodenverschiebungsverfahren geregelt (vgl. www.zh.ch/bodenverschiebung).

Der Prüfperimeter mit Bodenverschiebungen enthält dem Kanton Zürich bekannte begründete Hinweise auf Belastun-
gen des Bodens. (vgl. www.maps.zh.ch  Prüfperimeter für Bodenverschiebungen / Verfahren bei Hinweisen auf 
Schadstoffbelastungens Erdreichs) 

Liegen für das Bauareal weitere Hinweise auf chemische Belastungen des Bodens vor (z.B. Prüfperimeter für Boden-
verschiebungen)?

	 Ja

Nein

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Stand März 2023

Zusatzformular
Belastete Standorte und Altlasten
inkl. mit Neobiota belastete Standorte
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1 EINLEITUNG

1.1 Ausgangslage und Auftrag

Die Schärli + Oettli AG plant einen Ersatzneubau auf der Liegenschaft an der Seestrasse 98 in
Uster. Aufgrund der Nutzungsgeschichte (ehemalige Weber & Co Maschinenfabrik & Giesserei
und anschliessend Spindel-, Motoren- und Maschinenfabrik, «SMM») ist das Projektareal im Ka-
taster der belasteten Standorte (KbS) als Betriebsstandort 0198/I.0063 (Kurzform: I.63) als belas-
tet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Teilfläche 1) und belastet, weder
überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Teilfläche 5) eingetragen.

Gemäss Untersuchungen im Jahr 1996 sind Verschmutzungen durch Mineralöle (Kohlenwas-
serstoffe «KW») vorhanden. Der Tiefgang und die genaue Zusammensetzung der Verschmut-
zungen (inkl. allfällige Begleitsubstanzen wie z.B. Polyzyklische Aromatische
Kohlenwasserstoffe «PAK» oder Polychlorierte Biphenyle «PCB») sind jedoch nicht bekannt. Zu-
sätzlich war nicht auszuschliessen, dass relevante Verschmutzungen durch chlorierte Kohlen-
wasserstoffe (CKW), sowie durch Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) vorhanden
sind. Entsprechende Substanzen wurden bisher nicht (PFAS) oder nur ansatzweise (CKW) ana-
lysiert.

Im Rahmen der durchgeführten geologisch-geotechnischen Baugrunduntersuchung [11] war
zu prüfen, ob und in welchem Umfang im Projektperimeter verschmutzte Aushubmaterialien
vorhanden sind. Hierfür wurden ausschliesslich die für die Baugrunduntersuchung durchge-
führten Untersuchungen genutzt (Kernbohrungen, Grundwassermessstellen), es wurde keine
zusätzlichen Sondierungen durchgeführt.

Am 18.3.2025 hat der Grundeigentümer die Jäckli Geologie AG, Zürich beauftragt, auf der Lie-
genschaft an der Seestrasse 98 in Uster eine abfallrechtliche Untersuchung mit der in Tabelle 1
aufgeführten Zielsetzung durchzuführen. Grundlage für diesen Auftrag bildet das Angebot
vom 21.2.2025.

Tabelle 1: Wichtigste Objektdaten

Projekt Ersatzneubau, vgl. Kapitel 1.2

Lage 2 695 145 / 1 244 640, Kote ca. 443.3 m ü.M.

Gemeinde / Kt. Uster / ZH

Grundstück Parzelle Kat.-Nr. C3591 (ca. 5'600 m²), Seestrasse 98

Grundeigentümer und
Auftraggeber

Schärli + Oettli AG, Flüelastrasse 31b, 8047 Zürch

Belasteter Standort (KbS) 0198/I.0063 (Kurzform: I.63)

Gewässerschutzbereich Gewässerschutzbereich Au

Zielsetzung –  Überblick über die Verschmutzungen
–  Empfehlungen zum Umgang mit verschmutzten Materialien
Nicht verfolgte Zielsetzungen:
–  Erhebung von Bauschadstoffen («Asbest/PCB»)
–  Prognose der verschmutzungsbedingten Mehrkosten für das

Projekt
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1.2 Projekt

An der Seestrasse 98 in Uster / ZH ist der Neubau von zwei 4-geschossigen sowie einem 2-
geschossigen Wohnhaus mit einem gemeinsamen unter den Hochbauten auskragenden Un-
tergeschoss vorgesehen (vgl. Beilage 1). Die Unterkante der Bodenplatte kommt mehrheitlich
auf ca. Kote 440.3 m ü.M. resp. im Bereich des nördlichen Hauses C auf ca. Kote 440.6 m ü.M.
zu liegen.

1.3 Untersuchungsperimeter

Der Untersuchungsperimeter umfasst den mittleren Teil der Parzelle Kat.-Nr. C3591 in Uster.
und ist in Figur 1 und Beilage 1 eingezeichnet.

Figur 1: Ausschnitt aus der Grundwasserkarte 1:10'000 (GIS-Browser ZH)

Schotter-Grundwasserleiter in Tälern
Gebiet geringer Grundwassermächtigkeit (meist weniger als 2 m)
oder geringer Durchlässigkeit. Randgebiet mit unterirdischer
Entwässerung zum Grundwassernutzungsgebiet

Gebiet mittlerer Grundwassermächtigkeit (2 bis 10 m)

Gebiet grosser Grundwassermächtigkeit (10 bis 20 m)

Gebiet sehr grosser Grundwassermächtigkeit (mehr als 20 m)

Bedeckung von Grundwasserleitern

Schlecht durchlässige Deckschichten von meist mehr als 5 m
Mächtigkeit (Moränen, Seebodenlehme, Schwemmlehme)

Grundwasser-Vorkommen vermutet

Schotter-Grundwasserleiter über den Tälern
Gebiet geringer Grundwassermächtigkeit (meist weniger als 2 m) oder
geringerer Durchlässigkeit, Quellbildner an Talhängen o. auf Hochplateaux,
Randgebiet mit unterird. Entwässerung zum Grundwassernutzungsgebiet.

Hydrogeologische Angaben

401 Isohypsen des Grundwasserspiegels bei Mittelwasserstand

Quellfassung / Q. mit Wärmenutzung

Gebiet mittlerer Grundwassermächtigkeit (2 bis 10 m)

Gebiet grosser Grundwassermächtigkeit (10 bis 20 m)

Grundwasser-Vorkommen vermutet

Grundwasserfassung / G. mit Wärmenutzung

Untersuchungsperimeter
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1.4 Ausgeführte Arbeiten

Jäckli Geologie AG, Zürich

 Organisation und Leitung aller Untersuchungen.
 Abteufen von 3 unverrohrten Bohrungen und Ausbau von zwei Bohrungen mit ø 1.25"

Filterrohren.
 Geologische und altlastenfachkundige Aufnahme aller Sondierungen.
 Entnahme von Materialproben und Lieferung aller Proben an das chemische Labor.
 Einmessen und Nivellieren der Sondierstellen.
 Entnahme von Grund- und Bachwasserproben und Lieferung der Proben an das chemi-

sche Labor.
 Auswerten und Darstellen aller Resultate.

Studersond AG, Uebeschi

 Ausführen von 1 Kernbohrungen am 16.5.2025 und Ausbau zur Grundwassermessstelle
(ø 4½").

Bachema AG, Schlieren

 Probenaufbereitung und Durchführung von chemischen Analysen.

1.5 Grundlagen

Verwendete Unterlagen

[1] Stadt Archiv Uster (Anfrage April 2025): Bildbestand der baulichen Entwicklung der SMM.

Frühere Berichte

[2] Altec AG (31.5.1996): SKF Schweiz Schwerzenbach, Altlastenuntersuchung Areal SMM
Uster, Detail- und Sanierungsuntersuchung.

[3] Altec AG (8.4.1998): Schlyffi AG Uster, Rückbau der Lehrlingswerkstatt auf dem Areal
SMM in Uster, Sanierungsprojekt.

[4] Altec AG (14.12.1998): Schlyffi AG Uster, Rückbau der Lehrlingswerkstatt auf dem Areal
SMM in Uster, Sanierungsbericht.

[5] BABU GmbH (12.8.2002): Überbauung Seeweg Uster - Resultate der abschliessenden
Grundwasserbeprobung nach Totalsanierung von Hot Spot 1.

[6] Friedli Partner AG (24.10.2013): Konzept ergänzende Grundwasserüberwachung, Belas-
tete Standorte 0198/I.0063-3 und -005, Seestrasse 98-102.

[7] Friedli Partner AG (28.1.2015): Grundwasserüberwachung, Belastete Standorte I.63-3 und
I.63-5, Seestrasse 98-102.

[8] Friedli Partner AG (1.12.2015): Altlasten-Voruntersuchung, Belasteter Standort I.63-6,
Schliifi-Areal, Seestrasse 98, Uster.

[9] Friedli Partner AG (12.9.2017): Technische Altlastenuntersuchung, Betriebsstandort I.63-
5, Schliifi-Areal.
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[10] Jäckli Geologie AG (28.5.2025): Neubauprojekt, Seestrasse 98, Uster /ZH. Zusammenfas-
sung Aktenstudium und Konzept für eine abfallrechtliche Untersuchung.

[11] Jäckli Geologie AG (17.6.2025): Neubauprojekt Seestrasse 98, Uster /ZH. Geologisch-geo-
technischer Bericht.

2 HYDROGEOLOGISCHE ÜBERSICHT [11]

Geologie

Das Untersuchungsareal liegt an der Seestrasse 98 im Gebiet von Niederuster, rund 600 m vom
Greifensee entfernt. Die Oberflächenschichten bestehen grösstenteils aus künstlichen Auffül-
lungen. In kleineren Bereichen ist noch Ober- und Unterboden vorhanden.

Unterhalb der künstlichen Auffüllungen resp. des Bodens folgt der (Delta-)Schotter. Diese
mächtigen, vorwiegend kiesigen Schichten wurden spät- bis nacheiszeitlich durch den Aabach
Richtung Greifensee vorgeschoben. Der Schotter befindet sich zum Teil auf sandigen Seeabla-
gerungen, welche beim Rückzug des Gletschers durch die Bildung eines Sees abgelagert wur-
den. Unterhalb der Seeablagerungen resp. des Schotters wurde durch den Gletscher
unterschiedlich mächtige Moräne abgelagert.

Der Felsuntergrund wird durch die Obere Süsswassermolasse gebildet, welche oberflächlich
unterschiedlich stark verwittert ist. Er wurde in der Sondierung 25-10 in ca. 6.7 m Tiefe ange-
troffen.

Grundwasser
(Figur 1)

Die Projektparzelle liegt am nordöstlichen Rand des lokalen Grundwassergebiets Seefeld-Us-
ter (kantonales Grundwassergebiet g 17, vgl. Figur 1). Der sandig-kiesige Schotter bildet den
Grundwasserleiter. Die den Schotter unterlagernde Moräne sowie der Molassefels bilden den
Grundwasserstauer.

Gemäss Grundwasserkarte des Kantons Zürich ist der mittlere Grundwasserspiegel im Bereich
der Projektparzelle bei ca. Kote 442 m ü.M. zu erwarten. In den Sondierungen der geologisch-
geotechnischen Untersuchung wurden Grundwasserspiegel zwischen ca. Kote 439.6–441.8
gemessen [11]. Bei Hochwasser kann der Grundwasserspiegel noch 1–2 m ansteigen. Die
Grundwasserverhältnisse auf der Projektparzelle werden durch den Aabach und insbesondere
den unmittelbar angrenzenden Fabrikanal beeinflusst. Es ist davon auszugehen, dass oberhalb
der Staustufe (Wasserspiegel ca. 444.9 m ü.M.) eine Infiltration in das Grundwasser stattfindet,
während unterhalb der Staustufe (Wasserspiegel ca. 442.2 m ü.M.) das Grundwasser zurück in
den Fabrikkanal exfiltriert.

Die nächste Grundwasserfassung abstromseits des Untersuchungsperimeters (g 17-0002,
Strandbad, konz. Entnahmemenge 4'400 l/min) befindet sich in ca. 600 m südwestlicher Ent-
fernung am Ufer des Greifensees.

Im Rahmen der geologisch-geotechnischen Untersuchung wurde in der Kernbohrung Nr. 25-
10 ein Kurzpumpversuch durchgeführt, um den hydraulischen Durchlässigkeitsbeiwert k zu

Maximilian Richter
Hervorheben
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bestimmen. Dabei konnte ein Wert von 1.4 x 10-4 m/s ermittelt werden, was einer für Schotter
eher schlechten bis mässigen Durchlässigkeit entspricht [11].

Das Untersuchungsareal liegt im Gewässerschutzbereich Au.

3 ABFALLRECHTLICHE UNTERSUCHUNG

3.1 Bisherige Erkenntnisse

Die Areal- und Betriebsgeschichte inkl. der bekannten Verschmutzungen sowie der umweltre-
levanten Prozesse und eingesetzten Stoffe sind ausführlich in [10] beschrieben.

Im Untersuchungsperimeter wurden vor allem Betriebsmittel mit Kohlenwasserstoffen (KW)
und chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) eingesetzt. Über den Einsatz von Per- und Polyfluo-
rierte Alkylsubstanzen (PFAS) liegen keine Unterlagen vor.

In Untersuchungen aus dem Jahr 1996 [2] wurden innerhalb der Gebäude (Betonböden, Kies-
koffer) entsorgungsrelevante Verschmutzung mit Kohlenwasserstoffen (KW) und teilweise
Schwermetallen angetroffen. Hinsichtlich CKW und PFAS wurden keine Untersuchungen des
Untergrunds durchgeführt.

3.2 Durchgeführte Untersuchungen

Es wurden folgende Untersuchungen ausgeführt:

 Beprobung Schwarzbelag und Untergrund aus 1 Kernbohrung und 3 Rammkernbohrun-
gen (gesamt 4 Stück, Beprobungstiefe max. 7.0 m u.T.).

 Beprobung Grundwasser aus den Sondierstellen 25-10 und 96-3 sowie Oberflächengewäs-
ser Aabach auf Höhe Schlyffiweg (ca. 75 m südöstlich des Untersuchungsperimeters).

Die Sondier- und Probenahmemethoden sind in Beilage 6 beschrieben. Die Sondierungen wur-
den geologisch sowie altlastenfachkundig aufgenommen. Die Sondier- und Probenahmestel-
len sind im Situationsplan in der Beilage 1 dargestellt. Die Einzelprotokolle der Sondierungen
sind in Beilage 2 enthalten. Die Probenahmen sind in den Probenahmeprotokollen in Beilage 4
dokumentiert. Die Resultate der durchgeführten Analysen sind im Laborbericht in Beilage 5
detailliert aufgeführt.

Die Klassierung der angetroffenen Materialien erfolgt nach Abfallverordnung (VVEA)1.

1  Verschmutzungsklassen (Farbcode) nach Abfallverordnung VVEA:

 A –  unverschmutzt (blau) ≤  Anforderungen Anhang 3 Ziff. 1
 T –  schwach verschmutzt (grün) ≤  Anforderungen Anhang 3 Ziff. 2 («tolerierbar»)
 B –  wenig verschmutzt (gelb) ≤  Anforderungen Anhang 5 Ziff. 2.3 («Inertstoff»)
 E –  stark verschmutzt (rot) ≤  Anforderungen Anhang 5 Ziff. 5.2 («Reaktorstoff»)
 S –  sehr stark verschmutzt  (violett) >  Anforderungen Anhang 5 Ziff. 5.2 («Sonderabfall»)
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3.3 Ergebnisse Schwarzbelag

Der Schwarzbelag im Bereich der Sondierungen 25-2 wurde in einer Mischprobe auf seinen
Teergehalt (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) hin untersucht. Gemäss dem
Analysenergebnis ist der Teergehalt nicht signifikant erhöht und der Schwarzbelag gilt somit
als vollständig recyclingfäghig.

3.4 Ergebnisse Untergrund

Untergrundverhältnisse

Unterhalb des Schwarzbelags wurden ein ca. 0.2–0.3 m mächtiger Koffer mit lokal bis
ca. 3 Gew.-% Fremdstoffen angetroffen. Darunter folgen ca. 0.8–1.2 m mächtige, sandige
künstliche Auffüllungen. Im Bereich der Sondierung 25-1 und 25-10 enthielt diese ca. 5–
10 Gew.-% Fremdstoffanteil (Ziegelbruch, vereinzelt Schlackestücke). In den Sondierungen 25-
2 und 25-3 lag der Fremdstoffgehalt bei < 1 Gew.-%.

Unterhalb der künstlichen Auffüllungen folgt Schotter, in Sondierung 25-10 bis in ca. 5.3 m
Tiefe, in den Sondierungen Sondierung 25-1 und 25-3 bis ca. 3.2–3.4 m Tiefe. Anschliessend
folgt die Moräne.

Verschmutzungen, Materiaklassierung

Mit Ausnahme der Sondierung 25-2 kann das angetroffene Koffermaterial visuell und geruch-
lich als unverschmutzt gemäss VVEA Anh. 3 Ziff. 1 klassiert werden. Künstliche Auffüllungen mit
mehr als 1 aber unter 5 Gew.-% Fremdstoffen gelten als schwach verschmutzt (VVEA Anh. 3 Ziff.
2) und mit mehr als 5 Gew.-% Fremdstoffen als wenig verschmutzt (VVEA Anh. 5 Ziff. 2).

In keiner der Feststoffproben des Schotters aus dem Bereich des Grundwassers oder Grund-
wasserschwankungsbereichs wurden CKW oder PFAS (9 Einzelsubstanzen gemäss BAFU Emp-
fehlung) oberhalb der analytischen Bestimmungsgrenze festgestellt. Abfallrechtlich gilt das
kiesige Schotter-Material somit als unverschmutzt.

3.5 Ergebnisse Grundwasser

Das Grundwasser wurde am 30.5.2025 aus der neu erstellten Grundwassermessstelle 25-10
und in der bestehenden Messstelle 96-3 einmal beprobt.

In den Messstellen wurde ein Grundwasserpegel von 439.5 m ü.M. (25-10) resp. 441.42 m ü.M.
(96-3) gemessen. Mit Ausnahme der pH-Messung zeigen die Feldparameter deutliche Unter-
schiede: die Temperatur variierte zwischen 16.2 °C (25-10) und 14.1 °C (96-3), die Leitfähigkeit
betrug 529 µS/cm (25-10) und 725 µS/cm (96-3) und die Sauerstoffsättigung 55 % (25-10) und
88 % (96-3). Der pH-Wert lag bei 7.41 und 7.46.

In beiden Wasserproben wurden Spuren an Per (0.06–0.09 µg/l) und Tri (nur 96-3, 0.08 µg/l)
detektiert. Die Gehalte liegen weit unterhalb der Konzentrationswerte gemäss Altlasten-Ver-
ordnung (AltlV).

Weiterhin wurden in beiden Messstellen zwischen 5 und 8 PFAS-Einzelsubstanzen mit Gehal-
ten zwischen 0.001 und 0.005 µg/l gemessen. Die toxizitätsgewichtete Summe (TEQ) beider
Proben lag bei 0.01 µg/l TEQ. Gemäss Informationen des BAFU Anfang Juni 2025 gilt für die
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PFAS-Bewertung der Altlastenkonzentrations-Wert von 0.2 µg/l TEQ. Dieser wird hier nicht
überschritten. Im nördlich gelegenen Aabach wurden ebenfalls 8 der 9 PFAS-Einzelsubstanzen
und ein Summenwert von 0.01 µg/l TEQ gemessen. Da oberhalb der Staustufe eine Infiltration
in das Grundwasser erwartet wird (vgl. Kapitel 2), kann davon ausgegangen werden, dass es
sich bei den gemessenen PFAS-Gehalten um die PFAS-Hintergrundbelastung des Oberflä-
chengewässers und nicht um einen Eintrag durch ehemalige Tätigkeiten im Untersuchungs-
perimeter handelt.

3.6 Plausibilität der Untersuchungsergebnisse, Wissenslücken

Gemäss Kapitel 1.1 war im Untersuchungsperimeter mit nutzungsbedingten Verschmutzun-
gen des Untergrunds zu rechnen, resp. solche waren in früheren Untersuchungen im Beton-
boden und Koffer nachgewiesen worden [2].

Die vorliegende Untersuchung hat zwar für die künstlichen Auffüllungen teilweise Verschmut-
zungen bestätigt, nicht aber für den natürlich gewachsenen Untergrund ausserhalb der beste-
henden Fabrikgebäude. Insgesamt werden die Untersuchungsergebnisse als plausibel
beurteilt.

Unklar bleibt, ob und wie weit die teils erheblichen Schadstoffbelastungen im Koffer der be-
stehenden Gebäude in den Untergrund reichen. Hier wurden im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung keine Sondierungen durchgeführt.

4 STANDORTBEURTEILUNG, ÜBERBAUBAURKEIT NACH ALTLV

4.1 Standortbeurteilung

Anhand der vorliegenden Resultate wird die bisherige Klassierung des Standorts I.63, Teilflä-
chen -1 und -5, überprüft. Im vorliegenden Fall sind für die altlastenrechtliche Beurteilung des
belasteten Standortes I.63 im Hinblick auf das Neubauprojekt die Umweltbereiche Grundwas-
ser und Oberflächengewässer relevant.

Grundwasser

Die Beurteilung hinsichtlich des Grundwasserschutzes erfolgt gemäss Art. 9 der Altlasten-Ver-
ordnung (AltlV). Der Standort ist dann überwachungsbedürftig, wenn im Grundwasser im
Abstrombereich unmittelbar beim Standort, wasserverunreinigende Stoffe festgestellt wer-
den, welche vom Standort stammen und 40% des jeweiligen Konzentrationswerts nach An-
hang 1 der AltlV überschreiten. Dies ist hier nicht der Fall. Damit ist auch gesagt, dass der
Standort nicht sanierungsbedürftig ist.

Oberflächengewässer

Die Beurteilung hinsichtlich des Schutzes von Oberflächengewässer erfolgt gemäss Art. 10
AltlV. Der Standort ist dann überwachungsbedürftig, wenn im Eluat des verschmutzten Mate-
rials oder im Wasser, das in oberirdische Gewässer gelangen kann, ein Konzentrationswert
nach Anhang 1 der AltlV überschritten ist. Dies ist hier basierend auf den Resultaten der
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Grundwasseranalysen nicht zu erwarten. Damit ist auch gesagt, dass der Standort nicht sanie-
rungsbedürftig ist.

Gesamtbeurteilung

Unter Würdigung dieser Überlegungen gelten die beiden Teilflächen I.63-1 und -5 weiterhin
als belasteter Standort, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten. Die ab-
schliessende Beurteilung obliegt der Behörde.

4.2 Überbaubarkeit nach Art. 3 AltlV

Ein Bauprojekt ist gemäss Art. 3 AltlV nur dann zulässig, wenn der belastete Standort nicht
sanierungsbedürftig ist, durch das Vorhaben nicht sanierungsbedürftig werden kann oder er,
soweit er durch das Vorhaben verändert wird, gleichzeitig saniert wird.

Ein Sanierungsbedarf liegt gemäss den bisher durchgeführten Untersuchungen nicht vor.
Zwar sind in Kofferungen und künstlichen Auffüllungen teilweise starke Verschmutzungen
vorhanden. Diese werden aber projektbedingt vollständig entfernt, sodass auch künftig kein
Sanierungsbedarf zu erwarten ist.

Damit sind die Bedingungen gemäss Art. 3 AltlV erfüllt. Das Projekt ist aus altlastenrechtlicher
Sicht bewilligungsfähig.

5 UMGANG MIT VERSCHMUTZTEN BAUABFÄLLEN

5.1 Untergrund

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse muss bei der Realisierung des Projekts mit ver-
schmutzten Bauabfällen gerechnet werden. Diese müssen fachgerecht gehandhabt und ge-
setzeskonform entsorgt werden.

Die Aushub- und Entsorgungsarbeiten sind im Rahmen einer «Privaten Kontrolle» altlasten-
fachkundig zu begleiten (vgl. Kapitel 6).

Die Verwertung resp. Entsorgung von verschmutzten Rückbau- und Aushubmaterialien er-
folgt nach den Vorgaben der VVEA. Im Kanton Zürich sind ausserdem die Vorgaben der «Be-
handlungsregel»  des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) zu beachten. Dabei ist
eine Deponierung der Abfälle nur beschränkt erlaubt, während ein vorgegebener Anteil der
Abfälle einer Behandlung resp. Verwertung zugeführt werden muss.

5.2 Grundwasser

Es muss damit gerechnet werden, dass bei der Bauwasserhaltung beim Projekt Grundwasser
mit PFAS-Gehalten für die Entsorgung anfällt. Aktuell bestehen keine gültigen Grenzwerte für
die Einleitung von PFAS-haltigen Wasser in die Kanalisation und/oder Oberflächengewässer.
Sollte dies zum Zeitpunkt der Projektrealisierung weiterhin so sein, so müssen die Einleitbe-
dingungen vor Projektbeginn in Absprache mit dem AWEL standortspezifische bestimmt wer-
den.
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6 ERGÄNZENDE HINWEISE

Fachkundige Begleitung von Aushub und Entsorgung

Da beim Bauvorhaben ein belasteter Standort tangier wird und verschmutzte Bauabfälle zu
entsorgen sind, muss es im Rahmen einer «Privaten Kontrolle» von einer befugten Fachperson
begleitet und dokumentiert werden (PK gemäss BBV 3.10).

Dem Baugesuch muss das Zusatzformular «belastete Standorte und Altlasten (inkl. mit Neobi-
ota belastete Standorte)» beigelegt werden. Spätestens ein Monat vor Baubeginn muss der
Behörde ein von allen Beteiligten unterzeichnetes Konzept für Aushub und Entsorgung einge-
reicht werden.

Submission verschmutzungsbedingter Mehraufwand und Entsorgung Bauabfälle

Der verschmutzungsbedingte Mehraufwand (z.B. Triage, Zwischenlagerung vor Ort etc.) und
die spezielle Entsorgung von verschmutzten Bauabfällen sollten in der Ausschreibung explizit
devisiert werden. Bei Bedarf liefert die Jäckli Geologie AG hierfür Devisbeiträge.

Zürich, 14. August 2025 Jäckli Geologie AG
250267 Bericht Abfall.docx  SH/IB

Projektbearbeitung:
Hannah Schug, Dr. sc. nat. EPFL, Umweltwissenschaftlerin
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Beilage 1
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Neubauprojekt Seestrasse 98, 
Uster / ZH

Geologische Baugrund- und Altlasten-
Untersuchungen

Situation 1:500
Lage der Sondierungen und Resultate 
der Beprobungen

250267 Beilage 1 SondKonz.ai   HoS / WN / GJ / SH / IB

ältere Kernbohrung (Lage ungefähr)

Legende

Rammsondierung und Rammkernbohrung

Rammkernbohrung

Rammsondierung

PiezometerrohrP

Kernbohrung

Grundwasser-Fliessrichtung,
mutmasslich

Hochbau

Umriss Untergeschoss

Rückbau

Untersuchungsperimeter

Kataster der belasteten Standorte:

Teilfläche KbS-Standort, belastet, keine
schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten
Teilfläche KbS-Standort, belastet, weder
überwachungs- noch sanierungsbedürftig

Bodenbefestigung

Untergrund feinkörnig (Feinanteil > 30 %)

Untergrund grobkörnig (Feinanteil < 30 %)

Fels

Geotechnische Signaturen

Oberboden

künstlich umgelagert (Übersignatur)

Unterboden

Analyseresultat
visueller / geruchlicher Befund

stark belastet (Kat. IIIa, «B»)

unbelastet (Kat. I)

schwach belastet (Kat. II)

stark belastet (Kat. IIIb, «E»)

Belastung Boden nach VBBo
(nutzungsabhängig)

keine Messung

Schematisches Profil 1:100

0.1

0.6

1.2

Abkürzungen

CKW Chlorierte Lösungsmittel
FS Fremdstoffe
PFAS Per- / Polyfluorierte Alkylsubstanzen

www. jaeckli.ch
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Gestängereibung:
Widerstand nach Heben der Sonde um 30 cm, und Nachschlagen von 20 cm

Rammsondierung Nr. 

Ausführungsdatum:
Koordinaten:

Kote OK Terrain:
Kote OK Rohr:

Tiefen
ab OKT
(m u.T.)

RammdiagrammBohrung

Massstab:
Datei:

Schlagzahl pro 10 cm Eindringung

40302010 50 60 70 80 90 100 110 120

Fallhöhe 20 cm, Rammgewicht 45 kg, Spitzenquerschnitt 10 cm²
Rammgerät Jäckli
Angaben zur Rammsondierung:

Neubauprojekt Seestrasse 98
Uster / ZH

25-1

14.05.2025
2 695 116 / 1 244 668

443.59 m ü.M.
443.49 m ü.M.

1:100
250267 RS 25-1.ai / WN

4.4

0.1
0.4

1.9

3.4

4.2

ø1¼"

Wsp.
15.05.2025
2.52 m u.T.

Wsp.
22.05.2025
2.60 m u.T.

vorgebohrt

Probenahmen bei: 0.0 - 0.1 m, 0.4 - 1.6 m, 1.7 - 2.6 m und 3.0 - 3.4 m 

0.0 - 0.1     Schwarzbelag
0.1 - 0.4     dunkelbrauner bis brauner, leicht siltiger Kies, reichlich bis viel Sand, 
   Fremdstoffe (Belagbruchstücke, Gew.-Ant. 1 %) (Kofferung)
0.4 - 1.9     dunkelbrauner, mässig siltiger Sand, wenig Kies, Fremdstoffe (Ziegelbruchstücke, Gew.-Ant. 5-10 %), 
1.9 - 3.1     beiger bis brauner, leicht siltiger Kies, viel Sand
3.1 - 3.4     beiger, leicht toniger, mässig siltiger Kies, viel Sand, ab 3 m u.T. nass
3.4 - 4.2     beiger, toniger Silt, wenig plastisch, steif, wenig Sand

3.1

künstliche Auffüllungen

Schotter

Moräne / verwitterte Molasse

mutmassliche unverwitterte Molasse

441.7

440.5

439.2

UK Bodenplatte
ca. 440.3 m ü.M.
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Gestängereibung:
Widerstand nach Heben der Sonde um 30 cm, und Nachschlagen von 20 cm

Rammsondierung Nr. 

Ausführungsdatum:
Koordinaten:

Kote OK Terrain:
Kote OK Rohr:

Tiefen
ab OKT
(m u.T.)

RammdiagrammBohrung

Massstab:
Datei:

Schlagzahl pro 10 cm Eindringung

40302010 50 60 70 80 90 100 110 120

Fallhöhe 20 cm, Rammgewicht 45 kg, Spitzenquerschnitt 10 cm²
Rammgerät Jäckli
Angaben zur Rammsondierung:

Neubauprojekt Seestrasse 98
Uster / ZH

25-2

15.05.2025
2 695 105 / 1 244 656

443.63 m ü.M.
-

1:100
250267 RS 25-2.ai / WN

6.3

0.1
0.3

1.3

2.6
3.0

5.0

Wsp.
14.05.2025
3.99 m u.T.

vorgebohrt

Probenahmen bei: 0.0 - 0.1 m, 0.3 - 1.2 m, 1.2 - 2.6 m, 2.7 - 3.0 m und 4.0 - 5.0 m

0.0 - 0.1     Schwarzbelag
0.1 - 0.3     beiger bis grauer, leicht bis mässig siltiger Kies, viel Sand, 
   Fremdstoffe (Ziegel- und Betonbruchstücke, Gew.-Ant. 2-3 %) (Kofferung)
0.3 - 1.3     dunkelbrauner, mässig siltiger Sand, wenig Kies, gegen unten leicht tonig, blaue Verfärbungen bei 0.4 m, 
   beige sandige Einlagerungen von 0.5 - 0.6 m
1.3 - 2.6     brauner bis rötlicher, leicht siltiger Kies, viel Sand
2.6 - 3.0     brauner, stark toniger, mässig siltiger Sand (Feinsand), reichlich Kies
3.0 - 5.0     beiger bis brauner, leicht toniger, mässig bis stark siltiger Kies, viel Sand

künstliche Auffüllungen

Schotter

Moräne / verwitterte Molasse

mutmassliche unverwitterte Molasse

442.3

439.1

437.3

UK Bodenplatte
ca. 440.3 m ü.M.
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Gestängereibung:
Widerstand nach Heben der Sonde um 30 cm, und Nachschlagen von 20 cm

Rammsondierung Nr. 

Ausführungsdatum:
Koordinaten:

Kote OK Terrain:
Kote OK Rohr:

Tiefen
ab OKT
(m u.T.)

RammdiagrammBohrung

Massstab:
Datei:

Schlagzahl pro 10 cm Eindringung

40302010 50 60 70 80 90 100 110 120

Fallhöhe 20 cm, Rammgewicht 45 kg, Spitzenquerschnitt 10 cm²
Rammgerät Jäckli
Angaben zur Rammsondierung:

Neubauprojekt Seestrasse 98
Uster / ZH

25-3

14.05.2025
2 695 173 / 1 244 612

444.44 m ü.M.
444.35 m ü.M.

1:100
250267 RS 25-3.ai / WN

3.6

0.1
0.4

1.1

2.5

3.2

3.8

ø1¼"

Wsp.
15.05.2025
22.05.2025
2.69 m u.T.

+

UK Bodenplatte
ca. 440.3 m ü.M.

UK Bodenplatte (Haus C)
ca. 440.6 m ü.M.

vorgebohrt

Probenahmen bei: 0.0 - 0.1 m, 0.4 - 1.2 m, 1.2 - 2.5 m und 2.5 - 3.2 m

0.0 - 0.1     Schwarzbelag (2 verschiedene Arten)
0.1 - 0.4     beiger bis grauer, leicht siltiger Kies, viel Sand (Kofferung)
0.4 - 1.1     dunkelbeiger, leicht siltiger Sand, viel Kies, Fremdstoffe (Schwarzbelagbruchstücke, Gew.-Ant. < 1 %)
1.1 - 2.5     beiger bis brauner, leicht siltiger Kies, reichlich Sand
2.5 - 3.2     brauner, leicht siltiger Kies, viel Sand
3.2 - 3.8     beiger, toniger Silt, nicht plastisch, steif

künstliche Auffüllungen

Schotter

Moräne / verwitterte Molasse

mutmassliche unverwitterte Molasse

443.3

441.3

440.8
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Einzelprotokoll der Sondierung Nr. 25-10



Pumpversuch vom 16.5.2025
Durchlässigkeitsbeiwert k
(berechnet nach Dupuit-Thiem)

Grundwassermächtigkeit H = 1.1 m
Bohrradius r = 0.075 m
Pumpmenge Q = 4 l/min
Gwsp.-Absenkung ∆H = 1.45 m

Durchlässigkeitsbeiwert k = 1.4 × 10–4 m/s

Schwarzbelag
dunkelbeiger bis grauer, leicht siltiger Sand, viel Kies (Kofferung)
dunkelbrauner, leicht bis mässig siltiger Sand, wenig bis viel Kies, 
Steine (gemess. max. ø >Bohrdurchmesser, Gew.-Ant. ca. 10 %), 
Fremdstoffe (Ziegelbruchstücke, Schlackestück, Gew.-Ant. ca. 5-10 %), erdfeucht
beiger, leicht siltiger Kies, viel Sand, Steine (gemess. max. ø > Bohrdurchmesser, 
Gew.-Ant. ca. 20-30 %), erdfeucht
dunkelbrauner, rötlicher, leicht toniger, leicht bis mässig siltiger Kies, reichlich bis viel Sand, 
Steine (gemess. max. ø ca. 0.09 m, Gew.-Ant. ca. 20-30 %), feucht bis nass
beiger, leicht bis mässig toniger, leicht siltiger Kies, reichlich bis viel Sand, 
Steine (gemess. max. ø ca. 0.18 m, Gew.-Ant. ca. 20 %), nass

beiger, leicht tonig-siltiger Kies, viel Sand, 
Steine (gemess. max. ø ca. 0.09 m, Gew.-Ant. ca. 10 %) 
beiger, leicht bis mässig toniger, leicht siltiger Sand, viel Feinkies, feucht
beiger, leicht toniger, mässig bis stark siltiger Sand (vorwiegend Feinsand), feucht

beiger, mässig bis stark siltiger Sand (Feinsand), trocken, locker gelagert
grauer bis beiger, siltiger Feinsand, hart

Moräne

Obere 
Süsswassermolasse

Schotter

künstliche 
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25-10

16.5.2025

2 695 125 / 1 244 636
443.87 m ü.M.
443.83 m ü.M.

250267 KB 25-10.ai / WN

Schliiffi AG, Balthasar-Trüb-Weg 18, 8610 Uster
Studersond AG, Kalberweid 139, 3635 Uebeschi
Herr P. Bade
Frau H. Schug, Dr. sc. nat. EPFL, Umweltwissenschaftlerin

Neubauprojekt Seestrasse 98 
Uster / ZH

MaterialbeschreibungBohrart
und ø

Geologische
Identifikation

Tiefen
ab OKT (m) 

Bauherrschaft:
Bohrfirma:
Bohrmeister:
Geologische Aufnahme:
Ausführungsdatum:

Koordinaten:
OK Terrain (OKT):
OK Rohr (OKR):

Kote
m ü.M.

Bohrlochversuche
Einbauten

Bohrung

Massstab:
Datei: www. jaeckli.ch

0.1
0.4

1.0442.9

2.0
2.4

4.5

5.3438.6
5.6

6.3
6.7437.2
7.0436.9

gestörte Probe

Standard-Penetration-Test (SPT)
(Anzahl Schläge / 15 cm Eindringung)

4/4/6  N30=10

3.00 – 3.45 m u.T.

2/4/11  N30=15

6.00 – 6.45 m u.T.

PVC ø4.5"

2 m
Vollrohr

3 m
Filterrohr

Filterkies

1 m
Vollrohr

Wsp.
16.5.2025
4.25 m u.T.

Wsp.
22.5.2025
4.16 m u.T.UK Bodenplatte

ca. 440.3 m ü.M.
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Chemisches und
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Labor für die Prüfung 
von Umweltproben

(Wasser,Boden, Abfall, 
Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach
ISO/IEC 17025

STS-Nr. 0064

Jäckli Geologie AG
Albulastrasse 55
8048 Zürich

Untersuchungsbericht

Nr. 250267, Seestrasse 98, UsterObjekt:

Uster

14. Mai 2025 - 10. Juni 2025

14. Mai 2025 - 10. Juni 2025

Entnommen durch R. Meier, Jäckli Geologie AG

H. Schug, Jäckli Geologie AG

M. Steiner, Jäckli Geologie AG

Tag der Probenahme

Eingang Bachema

Probenahmeort

Jäckli Geologie AG, Albulastrasse 55, 8048 ZürichAuftraggeber

Schärli + Oettli AG, Bauingenieure SIA, 8047 ZürichRechnungsadresse

Jäckli Geologie AG, H. Schug, Albulastrasse 55, 8048 ZürichRechnung zur Visierung

Jäckli Geologie AG, H. Schug, Albulastrasse 55, 8048 ZürichBericht an

Jäckli Geologie AG, H. Schug, hannah.schug@jaeckli.chBericht per e-mail an

Jäckli Geologie AG, R. Meier, meier@jaeckli.chBericht per e-mail an

Freundliche Grüsse
BACHEMA AG

Lara Cayo
MSc ETH Umwelt-Natw.

Auftrags-Nr. Bachema

Proben-Nr. Bachema

202506333

27112-27114, 27582-27583, 27923-27925, 30063, 31469-31470,
33403

Schlieren, 08. August 2025
JB
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Akkreditiert nach
ISO/IEC 17025

STS-Nr. 0064

Objekt: Nr. 250267, Seestrasse 98, Uster
Jäckli Geologie AG
202506333

Auftraggeber:
Auftrags-Nr. Bachema:

Probenübersicht

Probenahme / Eingang LaborBachema-Nr. Probenbezeichnung

25-2, 4.00-5.00 mF27112 14.05.25 / 14.05.25
25-2, 4.50-5.00 mF27113 14.05.25 / 14.05.25
25-2, 2.70-3.00 m
(Rückstellprobe)

F27114 14.05.25 / 14.05.25

25-1, 1.70-2.20 m
(Rückstellprobe)

F27582 15.05.25 / 15.05.25

25-1, 3.00-3.40 mF27583 15.05.25 / 15.05.25
25-10, 3.40-3.70 mF27923 16.05.25 / 16.05.25
25-10, 4.00-4.40 m
(Rückstellprobe)

F27924 16.05.25 / 16.05.25

25-10, 5.00-5.40 mF27925 16.05.25 / 16.05.25
25-2 Schwarzbelag, 0.00-0.10 mF30063 14.05.25 / 23.05.25

25-10W31469 30.05.25 / 30.05.25
96-3W31470 30.05.25 / 30.05.25
Aabach SchlyfiwegW33403 10.06.25 / 10.06.25

Legende zu den Referenzwerten

Konzentrationswert für Eluate aus Altlasten, Verordnung über die Sanierung
von belasteten Standorten, Altlastenverordnung (AltlV). Werte, welche mit
"B" bezeichnet sind, stammen aus der Liste vom BAFU
"Konzentrationswerte für Stoffe, die nicht in Anhang 1 oder 3 der AltlV
enthalten sind".

AltlV
Konz.-Wert

Grenzwerte für mineralische Bauabfälle gemäss Richtlinie für die
Verwertung mineralischer Bauabfälle (Ausbauasphalt, Strassenaufbruch,
Betonabbruch, Mischabbruch), BAFU Vollzug Umwelt, 2006. Klassierung
und Empfehlung für Weiterverwertung s. S. 29.
Grenzwert für Ausbauasphalt gemäss der Verordnung über die Vermeidung
und die Entsorgung von Abfällen (VVEA), Artikel 52.

BAFU
Bauabfälle
(Verwertung)

Indikatorwert für anthropogen nicht beeinflusstes Grundwasser nach der
Wegleitung für Grundwasserschutz (BUWAL, heute BAFU). Werte nach
dem Plus- Zeichen (+) bedeuten höchstens den Zahlenwert höher als der
naturnahe Zustand.

Indikatorwert
GW  
unbeeinfl.
BAFU

Grenzwert für unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial gemäss der
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA),
Artikel 19, Absatz 1 (Wiederverwertung oder auf Deponie Typ A
zugelassen). *Chrom-VI im Beton für Betonrecycling gemäss "Faktenblatt
BAU 6: Beurteilung von schadstoffbelasteten mineralischen Bauabfällen
(Beton, Asphalt)", KVU Ost.

VVEA Typ A
(U)

Grenzwert für auf Deponien des Typs B zugelassene Abfälle gemäss der
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA).

VVEA Typ B

Grenzwert für Ausbauasphalt gemäss der Verordnung über die Vermeidung
und die Entsorgung von Abfällen (VVEA), Anhang 5 (auf Deponie Typ B
zugelassen).

VVEA Typ B
Ausbau-
asphalt
(Ablagerung)
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Akkreditiert nach
ISO/IEC 17025

STS-Nr. 0064

Objekt: Nr. 250267, Seestrasse 98, Uster
Jäckli Geologie AG
202506333

Auftraggeber:
Auftrags-Nr. Bachema:

Abkürzungen

Wasserprobe
Feststoffprobe
Trockensubstanz
Bei den Messresultaten ist der Wert nach dem Zeichen < (kleiner als) die
Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.
Die Analysenmethode liegt zurzeit nicht im akkreditierten Bereich der
Bachema AG.
Externe Analyse von Unterauftragnehmer / Fremdlabor.
Feldmessung von Kunde erhoben.

W
F
TS
<

{1}

{2}
{3}

Akkreditierung

Die Resultate der Untersuchungen beziehen sich auf die im Prüfbericht aufgeführten Proben
und auf den Zustand der Proben bei der Entgegennahme durch die Bachema AG.
Der vollständige Prüfbericht steht dem Kunden zur freien Verfügung. Die Verwendung von
Auszügen (einzelne Seiten) oder Ausschnitten (Teile einzelner Seiten) des Prüfberichts sowie
Hinweise auf den Prüfbericht (z.B. zu Werbezwecken oder bei Präsentationen) sind nur mit
Genehmigung der Bachema AG gestattet.
Detailinformationen zu Messmethode, Messunsicherheiten und Prüfdaten sind auf Anfrage
erhältlich (s. auch Dienstleistungsverzeichnis oder www.bachema.ch)
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STS-Nr. 0064

Objekt: Nr. 250267, Seestrasse 98, Uster
Jäckli Geologie AG
202506333

Auftraggeber:
Auftrags-Nr. Bachema:

Referenzwert

25-1 VVEA Typ B25-1025-225-2Probenbezeichnung VVEA Typ A
(U)

Proben-Nr. Bachema
Tag der Probenahme
Entnahmetiefe [m]

27583
15.05.25
3.00-3.40

27112
14.05.25
4.00-5.00

27113
14.05.25
4.50-5.00

27923
16.05.25
3.40-3.70

Probenparameter

Angelieferte Probenmenge 0.60.80.70.8kg

Trockensubstanz (105°C) 89.090.890.8%

Flüchtige organische Verbindungen

Vinylchlorid (TS) <5<5<5µg/kg TS

Dichlormethan
(Methylenchlorid) (TS)

<5<5<5µg/kg TS

cis-1,2-Dichlorethen (TS) <5<5<5µg/kg TS

Trichlormethan (Chloroform)
(TS)

<5<5<5µg/kg TS

1,1,1-Trichlorethan (TS) <5<5<5µg/kg TS

Tetrachlorkohlenstoff (TS) <5<5<5µg/kg TS

Trichlorethen (Tri) (TS) <5<5<5µg/kg TS

Tetrachlorethen (Per) (TS) <5<5<5µg/kg TS

Summe CLM (TS) <20<20<20 1000100µg/kg TS

PFAS nach Kettenlängen (Verbindungen inkl. lineare und nicht-lineare Isomere)

PFBA (Perfluorbutansäure) <0.1µg/kg TS

PFPeA
(Perfluorpentansäure)

<0.1µg/kg TS

PFHxA (Perfluorhexansäure) <0.1µg/kg TS

PFHpA
(Perfluorheptansäure)

<0.1µg/kg TS

PFOA (Perfluoroktansäure) <0.1µg/kg TS

PFNA (Perfluornonansäure) <0.1µg/kg TS

PFBS
(Perfluorbutansulfonsäure)

<0.1µg/kg TS

PFHxS
(Perfluorhexansulfonsäure)

<0.1µg/kg TS

PFOS
(Perfluoroktansulfonsäure)

<0.1µg/kg TS

Summe PFAS (basierend auf dem «PFAS-Merkblatt für Altlastenvollzug Kt. Zürich»)

Summe PFAS (nicht
gewichtet, 9 Verb. gemäss
Bafu)

<0.5µg/kg TS
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STS-Nr. 0064

Objekt: Nr. 250267, Seestrasse 98, Uster
Jäckli Geologie AG
202506333

Auftraggeber:
Auftrags-Nr. Bachema:

Referenzwert

25-10 VVEA Typ BProbenbezeichnung VVEA Typ A
(U)

Proben-Nr. Bachema
Tag der Probenahme
Entnahmetiefe [m]

27925
16.05.25
5.00-5.40

Probenparameter

Angelieferte Probenmenge 0.8kg

Trockensubstanz (105°C) 91.6%

Flüchtige organische Verbindungen

Vinylchlorid (TS) <5µg/kg TS

Dichlormethan
(Methylenchlorid) (TS)

<5µg/kg TS

cis-1,2-Dichlorethen (TS) <5µg/kg TS

Trichlormethan (Chloroform)
(TS)

<5µg/kg TS

1,1,1-Trichlorethan (TS) <5µg/kg TS

Tetrachlorkohlenstoff (TS) <5µg/kg TS

Trichlorethen (Tri) (TS) <5µg/kg TS

Tetrachlorethen (Per) (TS) <5µg/kg TS

Summe CLM (TS) <20 1000100µg/kg TS

Referenzwert

25-2
Schwarz-

belag

VVEA Typ B
Ausbau-
asphalt

(Ablagerung)

Probenbezeichnung BAFU
Bauabfälle

(Verwertung)

Proben-Nr. Bachema
Tag der Probenahme
Entnahmetiefe [m]

30063
14.05.25
0.00-0.10

Probenparameter

Angelieferte Probenmenge 0.6kg

PAK im Asphalt Hilfsgrössen

617.7Probe netto (Einwaage) {2} g

25.8Bindemittel (BM) {2} g

553.2Lösung (Lösungsmittel +
BM) {2}

g

4.66BM-Anteil im Lösungsmittel
Extrakt {2}

%

PAK und Bindemittel im Asphalt

Bindemittel-Anteil {2} 4.18%

Summe PAK im
Bindemittel 

<3'000 5'000 GW1
20'000 GW2

mg/kg

Summe PAK im
Ausbauasphalt 

<200 2501000 (VVEA)mg/kg
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Auftraggeber:
Auftrags-Nr. Bachema:

Referenzwert

96-3 AltlV
Konz.-Wert

Aabach
Schlyfiweg

25-10Probenbezeichnung Indikatorwert
GW  

unbeeinfl.
BAFU

Proben-Nr. Bachema
Tag der Probenahme

31470
30.05.25

31469
30.05.25

33403
10.06.25

Feldparameter

Abstich Oberkante Rohr 4.322.94m OKR

Entnahmetiefe Schöpf-
probe aus

Bach

5.54.9m

Vorpumpmenge / Vorlauf 5245L

Vor-Ort-Messungen

Temperatur {3} 18.816.214.1 +/- 3°C

Leitfähigkeit (Feld 25°C) {3} 497529725µS/cm

pH-Wert {3} 8.287.467.41 +/- 0.5pH

Sauerstoff {3} 5.379.02mg/L

Sauerstoffsättigung {3} 5588 >20%%

Organische Summenparameter

Aliph. KW (C5-C10) <0.01<0.01 20.001
(Einzelst.)

mg/L

Flüchtige organische Verbindungen

Purge and Trap Wasser s. Anhangs. Anhang

PFAS nach Kettenlängen (Verbindungen inkl. lineare und nicht-lineare Isomere)

PFBA (Perfluorbutansäure) 0.003<0.0010.002 700 Bµg/L

PFPeA
(Perfluorpentansäure)

0.0030.0010.002 100 Bµg/L

PFHxA (Perfluorhexansäure) 0.0030.0010.002 25/40 Bµg/L

PFHpA
(Perfluorheptansäure)

0.002<0.0010.001 1.5/9 Bµg/L

PFOA (Perfluoroktansäure) 0.0030.0010.003 0.5/4 Bµg/L

PFNA (Perfluornonansäure) <0.001<0.001<0.001µg/L

PFBS
(Perfluorbutansulfonsäure)

0.0020.0010.002 350/700 Bµg/L

PFHxS
(Perfluorhexansulfonsäure)

0.001<0.0010.002 0.7 Bµg/L

PFOS
(Perfluoroktansulfonsäure)

0.0040.0050.004 0.7 Bµg/L

Summe PFAS (basierend auf dem «PFAS-Merkblatt für Altlastenvollzug Kt. Zürich»)

Summe PFAS (gewichtet,
TEQ, 9 Verbindungen)

0.010.010.01 0.05 Bµg/L TEQ

Seite 6/7202506333 / 08. August 2025



Bachema AG
Analytische Laboratorien

Bachema AG
Rütistrasse 22

CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00

Telefax
+41 44 738 39 90

info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und
mikrobiologisches

Labor für die Prüfung 
von Umweltproben

(Wasser,Boden, Abfall, 
Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach
ISO/IEC 17025

STS-Nr. 0064
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Auftraggeber:
Auftrags-Nr. Bachema:

Anhang: Flüchtige organische Verbindungen nach EPA 524.2
Probenbezeichnung AltlV

Konz.-Wert
Indikatorwert

GW   unbeeinfl.
BAFU

25-1096-3

Proben-Nr. Bachema
Tag der Probenahme

31470
30.05.25

31469
30.05.25

1<0.05<0.0501. Dichlordifluormethan (Freon R12) 7'000 Bµg/L

1<0.05<0.0502. Chlormethan 300 Bµg/L

0.1<0.05<0.0503. Vinylchlorid 0.5µg/L

1<0.5<0.504. Brommethan µg/L

1<0.05<0.0505. Chlorethan 900 Bµg/L

1<0.05<0.0506. Trichlorfluormethan (Freon 11) 10'000 Bµg/L

1<0.05<0.0507. 1,1-Dichlorethen 2000µg/L

1<0.05<0.0508. Dichlormethan (Methylenchlorid) 200µg/L

1<0.05<0.0509. trans-1,2-Dichlorethen 50µg/L

1<0.05<0.0510. 1,1-Dichlorethan 3'000µg/L

1<0.05<0.0511. 2,2-Dichlorpropan µg/L

1<0.05<0.0512. cis-1,2-Dichlorethen 50µg/L

1<0.05<0.0513. Trichlormethan (Chloroform) 40µg/L

1<0.05<0.0514. Bromchlormethan µg/L

1<0.05<0.0515. 1,1,1-Trichlorethan 2'000µg/L

1<0.05<0.0516. 1,1-Dichlorpropen µg/L

1<0.05<0.0517. Tetrachlorkohlenstoff 2µg/L

1<0.05<0.0518. 1,2-Dichlorethan 3µg/L

1<0.05<0.0519. Benzol 10µg/L

1<0.050.0820. Trichlorethen (Tri) 10µg/L

1<0.05<0.0521. 1,2-Dichlorpropan 5µg/L

1<0.05<0.0522. Bromdichlormethan µg/L

1<0.05<0.0523. Dibrommethan µg/L

1<0.05<0.0524. cis-1,3-Dichlorpropen µg/L

1<0.05<0.0525. Toluol 7'000µg/L

1<0.05<0.0526. trans-1,3-Dichlorpropen µg/L

1<0.05<0.0527. 1,1,2-Trichlorethan µg/L

1<0.05<0.0528. 1,3-Dichlorpropan µg/L

10.0929. Tetrachlorethen (Per) 0.06 40µg/L

1<0.05<0.0530. Dibromchlormethan µg/L

1<0.05<0.0531. 1,2-Dibromethan 0.05µg/L

1<0.05<0.0532. Chlorbenzol 700µg/L

1<0.05<0.0533. 1,1,1,2-Tetrachlorethan µg/L

1<0.05<0.0534. Ethylbenzol 800µg/L

1<0.05<0.0535. m-Xylol/ p-Xylol 10'000 S Xylµg/L

1<0.05<0.0537. o-Xylol 10'000 S Xylµg/L

1<0.05<0.0538. Styrol 7'000 Bµg/L

1<0.05<0.0539. Isopropylbenzol 3'500 Bµg/L

1<0.05<0.0540. Bromoform µg/L

1<0.05<0.0541. 1,1,2,2-Tetrachlorethan 1µg/L

1<0.05<0.0542. 1,2,3-Trichlorpropan 0.1 Bµg/L

1<0.05<0.0543. n-Propylbenzol 3'500 Bµg/L

1<0.05<0.0544. Brombenzol µg/L

1<0.05<0.0545. 1,3,5-Trimethylbenzol 350 Bµg/L

1<0.05<0.0546. 2-Chlortoluol 700 Bµg/L

1<0.05<0.0547. 4-Chlortoluol µg/L

1<0.05<0.0548. tert-Butylbenzol 3'500 Bµg/L

1<0.05<0.0549. 1,2,4-Trimethylbenzol 350 Bµg/L

1<0.05<0.0550. sec-Butylbenzol 3'500 Bµg/L

1<0.05<0.0551. p-Isopropyltoluol 3'500 Bµg/L

1<0.05<0.0552. 1,3-Dichlorbenzol 3'000µg/L

1<0.05<0.0553. 1,4-Dichlorbenzol 10µg/L

1<0.05<0.0554. n-Butylbenzol µg/L

1<0.05<0.0555. 1,2-Dichlorbenzol 3'000µg/L

1<0.05<0.0556. 1,2-Dibrom-3-chlorpropan µg/L

1<0.05<0.0557. 1,2,4-Trichlorbenzol 400µg/L

1<0.05<0.0558. Hexachlorbutadien 35 Bµg/L

0.1<0.05<0.0559. Naphthalin 1'000µg/L

1<0.05<0.0560. 1,2,3-Trichlorbenzol 270 Bµg/L

1<0.05<0.0561. Freon 113 1'000'000 Bµg/L

2<0.05<0.0562. MTBE (Methyltertiärbutylether) 200µg/L

1<0.05<0.0563. ETBE (Ethyltertiärbutylether) 42'000 Bµg/L

1<0.05<0.0564. 1,3,5-Trichlorbenzol 270 Bµg/L

1<10<10Aliph. KW (C5-C10) 2'000µg/L
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METHODIK PROBENAHMEN UND ANALYSEN

Materialien mit Verdacht auf Verschmutzungen mit Schadstoffen sind gemäss [1] zu untersuchen. Je nach
Umweltbereich werden dazu spezifische Sondier- und Probenahmegeräte eingesetzt (Tabelle 1). Rele-
vante Gesetze, Normen, Merkblätter und Vollzugshilfen sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Boden

Die Probenahme erfolgt gemäss [2]. Aus 0.0–0.2 und 0.2–0.4 m Tiefe werden pro Teilfläche resp. Linie 16
Einzelproben entnommen und je Tiefenlage repräsentative Mischproben hergestellt. Tiefere Boden-
schichten werden aus Rammkernbohrungen oder aus Bagger-Sondierschächten beprobt (1–2 Stück pro
Teilfläche resp. Linie).

Feinerde-Körnung sowie Gehalte an Skelett (prozentualer Anteil >2 mm), org. Substanz und Fremdstof-
fen werden visuell und mittels Fühlprobe abgeschätzt. Der pH-Wert wird mit dem pH-Indikator von Hel-
lige bestimmt.

Proben werden in Kunststoffeimern oder -beuteln gelagert (1.0–5.0 l). Sie werden in einem qualifizierten
Labor nach [3] aufbereitet und chemisch auf relevante Schadstoffe analysiert (von oben beginnend, mög-
lichst bis Untergrenze der Belastung feststeht). Die Beurteilung der Analysenresultate erfolgt nach [3]. Bei
starken Belastungen erfolgt eine Abschätzung der Gefährdung nach [4]. Die Verwertbarkeit von Boden
wird anhand der physikalischen Zusammensetzung, des Fremdstoff-Gehalts und der Belastung mit
Schadstoffen sowie invasiven Neophyten gemäss [5] beurteilt.

Untergrund (inkl. Bausubstanz bei nutzungsbedingten Belastungen)

Aus Sondierungen werden je Material stichprobenartig sowie schicht- und zonenweise Proben entnom-
men [6]. Die Beprobung von Haufen erfolgt gemäss [7], wobei unvermeidbare Restrisiken bezüglich der
Materialklassierung verbleiben. Die Probenahme von Materialien mit Verdacht auf flüchtige Schadstoffe
erfolgt gemäss [8]. Angetroffene Materialien und Schichten werden geologisch-geotechnisch nach [9]
sowie altlastenfachkundig beschrieben. Die Probenahme wird dokumentiert.

Chemische Analysen erfolgen in einem qualifizierten Labor nach [10]. Die Verwendung eines mobilen
XRF-Geräts zur Bestimmung von Blei-Gehalten an Proben aus Schiessanlagen erfolgt gemäss [11]. Die
Materialien werden abfallrechtlich gemäss [12] klassiert.

Wasser

Die Einrichtung von Grundwasser-Messstellen richtet sich nach [13] und [14]. Die Entnahme von Grund-
wasserproben erfolgt gemäss [13]. Verwendete Pumpen, Vorpumpmenge und die Probenahme werden
in Probenahmeprotokollen dokumentiert.

Wasserproben werden in gemäss Analysenprogramm vorgesehene Gefässe abgefüllt, gegebenenfalls
gekühlt und innert 24 h zur Analyse ins Labor gebracht.

Porenluft

Die Entnahme von Porenluftproben erfolgt nach [15]. Verwendete Geräte und die Probenahme werden
in Probenahmeprotokollen dokumentiert. Chemische Analysen an Proben erfolgen in einem qualifizier-
ten Labor nach [15].
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Tabelle 1: Probenahmemethoden und -geräte

Eigene (Innen-)Durchmesser Beprobungs-Tiefe

Bo
de

n

U
nt

er
gr

un
d

G
ru

nd
w

.

Po
re

nl
uf

t

Ba
us

ub
st

.

Hohlmeissel 44 mm 0.0–0.2 m x
Hohlmeissel 22 mm 0.2–0.4 m x
Hohlmeissel 30 mm 0.0–0.5 m x
Hohlmeissel 30 mm oder 20 mm 0.0–1.0 m x
Flügelbohrer 70 mm 0.0–1.0 m x
Rammkernbohrung (RKB) 75/60/55 mm (teleskopiert) bis 5.0 m x x  (x)
Piezometerrohr HDPE (in RKB) 1" resp. 1¼" bis 5.0 m     x
Förderpumpe (bis 2.5 l/min) 3 cm bis 7 m     x
Förderpumpe (bis 30 l/min) 4.5 cm bis 65 m     x
Förderpumpe (bis 8 l/min) 5 cm bis 10 m     x
Förderpumpe (bis 100 l/min) 9.5 cm bis 55 m     x
Saugpumpe (bis 250 l/min) 11 cm bis 6 m     x
Hohlsonde 10 mm bis 3 m       x
RKB mit Packer 60–80 mm bis 3 m       x
Spitzen mit Handbohrer ca. 100–200 mm bis ca. 0.1 m         x
Bohrung mit Glockenbohrer 60 mm bis ca. 0.1 m         x
Betonkernbohrung 50–100 mm bis ca. 0.5 m     x

Drittfirmen

Kernbohrung 100–300 mm (variabel) bis 100 m x x x
Baggersondierung 0.5–5.0 m (variabel) bis ca. 6 m x x  (x)
Piezometerrohr PVC oder PE i.d.R. 3" oder 4.5" (in KB) bis 100 m     x

Tabelle 2: Referenzen

Nr. Titel Art Verfasser, Jahr

[1] Bauabfälle (Modul der Vollzugshilfe VVEA) Vollzugshilfe BAFU 2020
[2] Handbuch Probenahme und Probenvorbereitung für Schadstoffuntersu-

chungen in Böden
Vollzugshilfe BAFU 2003

[3] Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) Verordnung Bundesrat 1998
[4] Handbuch Gefährdungsabschätzung und Massnahmen bei schadstoffbe-

lasteten Böden
Vollzugshilfe BAFU 2005

[5] Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung. Verwertungseig-
nung von Boden (Modul der Vollzugshilfe Bodenschutz beim Bauen)

Vollzugshilfe BAFU 2021

[6] Probenahme fester Abfälle (Modul der Vollzugshilfe VVEA) Vollzugshilfe BAFU 2019
[7] Beprobung Haufen von Aushub- und Rückbau-Material Merkblatt arv 2021
[8] Probenahme von CKW-belasteten Feststoffen. Best Practice Anleitung  Merkblatt arv /

ChloroNet 2020
[9] Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Benennung, Beschreibung

und Klassifizierung von Boden (ISO 14688-1/2:2017)
SN VSS 2019

[10] Messmethoden im Abfall- und Altlastenbereich Vollzugshilfe BAFU 2022
[11] Anleitung zum Einsatz mobiler XRF-Geräte bei der Untersuchung und Sa-

nierung von Schiessanlagen
Merkblatt AWEL 2011

[12] Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) Verordnung Bundesrat 2015
[13] Grundwasserprobenahme Praxishilfe BAFU 2003
[14] Probenahme von Grundwasser bei belasteten Standorten Vollzugshilfe BAFU 2003
[15] Probenahme und Analyse von Porenluft (Modul der Vollzugshilfe Untersu-

chung von belasteten Standorten)
Vollzugshilfe BAFU 2015
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Gesetzliche und fachliche Grundlagen
(Auswahl; verbindlich sind jeweils die aktuellen Ausgaben)

Gesetze
CH 814.01 USG Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz) vom 7.10.1983.
ZH 711.1 EG GSchG Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz vom 8.12.1974.
ZH 712.1 AbfG Abfallgesetz vom 25.9.1994.

Verordnungen
CH BAFU Klassierung von Aushub- und Ausbruchmaterial sowie Gleisaushub. 2017.
CH BAFU Konzentrationswerte für Stoffe, die nicht in Anhang 1 oder 3 AltlV enthalten sind. 2022.
CH 814.12 VBBo Verordnung über Belastungen des Bodens vom 1.7.1998.
CH 814.680 AltlV Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung) vom 26.8.1998.
CH 814.600 VVEA Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung) vom 4.12.2015.
ZH 712.11 AbfV Abfallverordnung vom 24.11.1999.

Richtlinien, Vollzugshilfen
CH BAFU Klassierung von abgetragenem Ober- und Unterboden. 2017 (Tabelle).
CH BAFU Quecksilber: Schwellenwerte für abgetragenen Boden. Schreiben vom 20.6.2019.
CH BAV Gleisaushubrichtlinie. Planung von Gleisaushubarbeiten, Beurteilung und Entsorgung von Gleisaushub. 2023.
CH BAFU UV-1333-D Herleitung von Konzentrationswerten und Feststoff-Grenzwerten. Vollzugshilfe zur Altlasten-Verordnung und zur

Technischen Verordnung über Abfälle. 2013.
CH BAFU UV-1505-D Überwachung von belasteten Standorten. Vollzugshilfe zur Altlasten-Verordnung. 2015.
CH BAFU UV-1521-D Probenahme und Analyse von Porenluft. Ein Modul der Vollzugshilfe «Untersuchung von belasteten Standorten». 2015.
CH BAFU UV-1715-D Messmethoden im Abfall- und Altlastenbereich. Vollzugshilfe. Stand 2022.
CH BAFU UV-1821-D Beurteilung von belasteten Standorten über Karstgrundwasser. Ein Modul der Vollzugshilfe «Untersuchung von

belasteten Standorten». 2018.
CH BAFU UV-1828-D Sanierungsbedarf sowie Ziele und Dringlichkeit einer Sanierung. Ein Modul der Vollzugshilfe «Untersuchung von

belasteten Standorten». 2018.
CH BAFU UV-1833-D Umgang mit CKW-Standorten. Ein Modul der Vollzugshilfe «Allgemeine Altlastenbearbeitung». 2018.
CH BAFU UV-1826-D Probenahme fester Abfälle. Ein Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von

Abfällen (Abfallverordnung, VVEA). 2019.
CH BAFU UV-2015-D Belastete Standorte und Oberflächengewässer. Übersicht und Hilfestellung für den Altlastenvollzug. Vollzugshilfe. 2020.
CH BAFU VU-2506-D Grundwasserprobenahme. Praxishilfe. 2003.
CH BAFU VU-3406-D Pflichtenheft für die technische Untersuchung von belasteten Standorten. Altlasten Gefährdungsabschätzung.

Vollzugshilfe. 2000.
CH BAFU VU-3411-D Erstellung des Katasters der belasteten Standorte. Altlasten Kataster. Vollzugshilfe. 2001.
CH BAFU VU-3413-D Probenahme von Grundwasser bei belasteten Standorten. Altlasten Gefährdungsabschätzung. Vollzugshilfe. 2003.
CH BAFU VU-4814-D Handbuch Probenahme und Probenvorbereitung für Schadstoffuntersuchungen in Böden. Vollzugshilfe. 2003.
CH BAFU VU-4809-D Erläuterungen zur Verordnung vom 1. Juli 1998 über Belastungen des Bodens (VBBo). Vollzugshilfe. 2001.
CH BAFU VU-4817-D Handbuch Gefährdungsabschätzung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Böden. Vollzugshilfe. 2005.
ZH AWEL Beurteilung des Schutzgutes Luft gemäss Art. 11 Altlasten-Verordnung. Vollzugshilfe für den Kanton Zürich. 2023.
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OK Terrain = 
+444.03 m ü. M.

OK Terrain = 
+444.00 m ü. M.

OK Terrain = 
+443.97 m ü. M.

OK Terrain = 
+443.94 m ü. M.

OK Terrain = 
+443.91 m ü. M.

OK Terrain = 
+443.88 m ü. M.

OK Terrain = 
+443.81 m ü. M.

OK Terrain = 
+443.80 m ü. M.

OK Terrain = 
+443.78 m ü. M.

OK Terrain = 
+443.58 m ü. M.

OK Terrain = 
+443.64 m ü. M.

OK Terrain = 
+443.64 m ü. M.

OK Dach Best. = 
+447.50 m ü. M.

OK Dach Best. = 
+447.50 m ü. M.

OK Dach Best. = 
+447.50 m ü. M.

OK Dach Best. = 
+447.50 m ü. M.

OK Dach Best. = 
+447.50 m ü. M.

OK Dach Best. = +447.50 m ü. M.

OK Dach Best. = +447.50 m ü. M.

OK Dach Best. = +447.49 m ü. M.

OK Dach = +447.50 m ü. M.

OK Dach Best. = 
+447.66 m ü. M.

OK Dach Best. = 
+447.66 m ü. M.

OK Dach Best. = 
+447.66 m ü. M.

OK Dach Best. = 
+447.66 m ü. M.

A7,
OK Dach= +458.30 m.ü.M
Neigung = 0°
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1. Kontakte und Adressen

8610 Uster

1.1. Bauherrschaft 

Schliiffi AG
c/o Cécile Niederer-Ott
Balthasar-Trüb-Weg 18
8610 Uster 

1.2. Architekten 

Wild Bär Heule Architekten AG
Baurstrasse 14
8008 Zürich 

1.3. Ersteller Konzept / QS-Verantwortlicher Brandschutz

Sibra AG
Taggenbergstrasse 86
8408 Winterthur 

Gabriel Stocker – Brandschutzfachmann VKF (10075637) & SWISSI (CH/17/P-FD/017) 
079 198 12 12
gstocker@sibra.ch

2. Grundlage 

2.1. Kurzbeschrieb

Dieses Brandschutzkonzept/Nachweis bezieht sich auf den Neubau eines Büro- und Gewerbehauses an der Seestrasse in 
Uster. Auf der Parzelle C3591 sind drei Neubauten sowie ein Umbau geplant. Die drei Neubauten sind im Untergeschoss 
durch eine gemeinsame Einstellhalle miteinander verbunden. Dieses Dokument behandelt ausschliesslich das "Haus am Platz 
(A)". Für die anderen Gebäude sind separate Brandschutzkonzepte/Nachweise vorgesehen.Das geplante Gebäude wird in 
Massivbauweise erstellt, mit einer Aussenwandbekleidung und einer Aussenwärmedämmung der Klasse RF1.

2.2. Abgrenzungen

Das Brandschutzkonzept basiert auf den Mindestanforderungen der Schweizerischen Brandschutzvorschriften 2015 der 
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen. Privatrechtliche Schutzziele sind keine definiert worden und weitere 
behördliche Auflagen bleiben vorbehalten.

Das Brandschutzkonzept ist durch den Gesamtleiter an die Fachplaner, die Bauleitung und die Ersteller auszuhändigen.

2.3. Grundlagen
 Vorschriften, kantonale Gesetze und Weisungen sowie Stand der Technik Papiere:

 Schweizerische Brandschutzvorschriften 2015 (Stand 01.01.2019), Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF, 
Bern

 Rechtsgrundlagen, Ausführungs- und Vollzugsbestimmungen Kanton Zürich zu den Brandschutzvorschriften, 
Gebäudeversicherung des Kanton Zürichs, Zürich

 Kantonale Weisungen

 Lignum Dokumentation Brandschutz, Lignum, Zürich

 Weitere Bestimmungen gemäss VKF-Verzeichnis 40-15 „Weitere Bestimmungen“, Vereinigung Kantonaler 
Feuerversicherungen, Bern

 Übliche Praxis der Behörden der letzten Jahre

2.4. Projektbezogene Grundlagen
 Architektenpläne – Bauprojekt, Datiert 30.09.2025 



8610 Uster
Brandschutznachweis

21.11.2025

1005-0300GS-Haus am Platz (A) - Brandschutznachweis_251121.docx 3 / 16

2.5. Beilagen

Folgenden Brandschutzpläne sind Bestandteil des Konzeptes: 

Plannummer Planname Massstab Datum Format

0301 Haus am Platz (A) - Zugänglichkeit Feuerwehr 1:150 17.10.2025 A3

0302 Haus am Platz (A) - Untergeschos 1:200 7.10.2025 A3

0303 Haus am Platz (A) - Erdgeschoss 1:100 7.10.2025 A3

0304 Haus am Platz (A) - 1.Obergeschoss 1:100 7.10.2025 A3

0305 Haus am Platz (A) - 2.Obergeschoss 1:100 7.10.2025 A3

0306 Haus am Platz (A) - 3.Obergeschoss 1:100 7.10.2025 A3

0307 Haus am Platz (A) - Dachaufsicht 1:100 7.10.2025 A3

0308 Haus am Platz (A) - Querschnitt 1:100 7.10.2025 A3

0309 Haus am Platz (A) - Längsschnitt 1:100 7.10.2025 A3

0310 Haus am Platz (A) - Längsschnitt Rampe 1:100 7.10.2025 A3

0370 Zugänglichkeit Feuerwehr - komplettes Areal 1:500 7.10.2025 A3

2.1. Weitere Beilagen
 Keine

3. Schutzziele

3.1. Schutzziel a)

Innerhalb vom Gebäude wird die Sicherheit von Personen und Tieren über die Standardmassnahmen gemäss den 
schweizerischen Brandschutzvorschriften gewährleistet.

3.2. Schutzziel b)

Der Entstehung von Bränden wird im gesamten Gebäude wie auch im Bereich der Aussenwand mittels Standardmassnahmen 
gemäss den schweizerischen Brandschutzmassnahmen vorgebeugt.

3.3. Schutzziel c)

Die Ausbreitung von Feuer von und auf benachbarte Bauten und Anlagen wird mittels der Umsetzung der 
Standardmassnahmen nach den schweizerischen Brandschutzvorschritten eingehalten.

3.4. Schutzziel d)

Den Erhalt der Tragfähigkeit wird mittels der Standardmassnahmen gemäss den schweizerischen Brandschutzvorschriften 
umgesetzt.

3.5. Schutzziel e)

Die wirksame Brandbekämpfung wird mittels Standardmassnahmen gemäss den schweizerischen Brandschutzvorschriften 
ermöglicht (siehe dazu Ziffer 8). 

Die Sicherheit der Rettungskräfte im Innern des Gebäudes wird über die Standardmassnahmen nach der schweizerischen 
Brandschutzvorschrift sichergestellt.
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4. Zusammenfassung Anforderungen
Unter folgende Punkt werdend die wichtigsten Eckwerte zu diesem Gebäude dargestellt. 

4.1. Gebäudeeinstufung und Bauart: 

Gebäudekategorisierung

Bauvorhaben: Neubau 

Bauweise: Massivbauweise 

Konzept:  Bauliche Konzept

Gebäudehöhe: ~13.52 Meter 

Gebäudehöhe nach VKF: Gebäude mittlerer Höhe

Gebäude Kategorie nach VKF: Büro & Industrie und Gewerbe, q bis 1‘000 MJ/m²

Gebäudenutzung allgemein: 1.Untergeschoss Keller und Technik
Erdgeschoss Gewerbe und Büro
1.Obergschoss Büro
2. Obergeschoss Büro
3. Obergeschoss Büro

Geschossfläche pro Geschoss: 1.Untergeschoss 440 m2

Erdgeschoss 325 m2

1.Obergschoss 325 m2

2. Obergeschoss 325 m2

3. Obergeschoss 325 m2

Geschossfläche über alle Geschosse: 1'740 m2 

Anzahlt Treppenhäuser (BA >900m2): 1 

Einstufung QS: Vorrausichtlich QSS1

Gebäudehülle

Aussenwandbekleidung: Putz, Sichtmauerwerk und Blechverkleidung - RF1

Aussenwärmedämmung: Mineralwolle RF1

Zugänglichkeit Aussenwand notwendig: Nicht notwendig

Dacheindeckung: RF1

Zugänglichkeit Dach notwendig: Nicht notwendig

Terrasse / Balkon: RF1

4.2. Anforderung Tragwerk und Brandabschnittsbildung:

Anforderung Tragwerkt: Anforderung Brandabschnittsbildung

Tragwerk unter Terrain 
Tragwerk über Terrain 
Oberste Geschoss 
(ausser zur Gewährleistung der 
brandabschnittbildenden Bauteile) 

R 60
R 60
R 0 

Wände unter Terrain 
Wände über Terrain
Decken unter Terrain 
Decken über Terrain
Türen
Installationsschächte unter Terrain
Installationsschächte über Terrain

EI 60 
EI 30

REI 60
REI 60

EI 30
EI 60
EI 30
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Anforderungen vertikale Fluchtweg: Anforderungen horizontale Fluchtweg:

Brandabschnittsbildenden unter Terrain
Brandabschnittsbildenden über Terrain
Treppenläufe
Türen zur Nutzung
Anschliessende Lifttüren

REI 60
REI 60

RF1 
EI30-C

RF1 

Wände und Decken unter Terrain
Wände und Decken über Terrain
Türen zur Nutzung
Türen zum vertikalen Fluchtweg
Anschliessende Lifttüren

EI 60
EI 30
EI 30
E 30
RF1

Materialisierung / Bauweise: 

Tragwerk: Massivbauweise, Beton und Backstein

Brandmauer: Keine vorhanden

Treppenhaus: Massivbauweise, Beton und Backstein

Brandabschnitte: Massivbauweise, Beton und Backstein und Leichtbauweise gemäss VKF-
Anerkennung

Installationsschächte: Massivbauweise, Beton und Backstein und Leichtbauweise gemäss VKF-
Anerkennung

Hautechnische Installationen:

Wärmetechnische Anlagen: kalte Fernwärme

Lüftungstechnische Anlagen:  Abluft Nasszellen, Kellerbelüftung und Transitleitungen mechanische CO2 Belüftung 
der Einstellhallen

Gewerbliche Küche:  nicht vorgesehen 

Solaranlage: aufgesetzte Photovoltaik

Energiespeicher: nicht vorgesehen

Brandschutzeinrichtungen:

Brandmeldeanlage:  nicht vorgesehen

Sprinkleranlage:   nicht vorgesehen 

Rauch- und Wärmeabzug: für das Treppenhaus notwendig 

Sicherheitsbeleuchtung: Sicherheitsbeleuchtung entlang des Fluchtweges bis nach Aussen notwendig 

Fluchtwegpiktogramme: beleuchtete Fluchtwegpiktogramme notwendig, 

Sicherheitsstromversorgung: Über Einzelakku und in RWA Zentrale gelöst

Zugänglichkeit Feuerwehr:

Zugänglichkeit an der Fassade: die Zugänglichkeit mittels Huberetter an eine Fassade ist zu gewährleisten, da das 
Gebäude als Gebäude mittlere Höhe eingestuft wird. 

notwendig Stellflächen: 2 Stellplätze notwendig (Löschfahrzeug und Hubretter entlang eine Fassade)  

Zugang ins Gebäude: Zugang ins Gebäude muss nicht gewährleistet werden 

Löschwasserversorgung:  Löschversorgung über bestehende Hydranten gewährleistet  
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5. Bauliche Brandschutzmassnahmen

5.1. Materialisierung Gebäudehülle
Gemäss BSR 13-15 „Baustoffe und Bauteile“ und BSR 14-15 „Verwendung von Baustoffen“. 

5.1.1. Aufbau und Materialisierung Aussenwand:

 Innenputz oder Sichtbeton RF1

 Beton oder Mauerwerk RF1

 Mineralwolle RF1

 Aussenwandbekleidung teils Putz, teils Sichtmauerwerk
und teils Blechverkleidung RF1

5.1.2. Aufbau und Materialisierung Flachdach: 

 extensiv begrünter Dachaufbau RF1

 Abdichtung 2 lagig RF3 (cr.)

 Dämmung / Gefälledämmung RF3 (cr.)

 Stahlbetondecke RF1

 Innenputz oder Sichtbeton RF1 

5.1.3. Aufbau und Materialisierung Loggia: 

 Balkonplatte in Sichtbeton RF1

 Bauzeitenabdichtung RF3 (cr.)

 Dämmung / Gefälledämmung RF3 (cr.)

 Abdichtung 2-lagig bituminös RF3 (cr.)

 Brandschutzvlies RF1

 Holzrost auf Stelzlagern RF3

5.1.4. Aufbau und Materialisierung Balkon: 

 Balkonplatte in Sichtbeton RF1

 Abdichtung 2-lagig bituminös RF3 (cr.)

 Brandschutzvlies RF1

 Metallrost mit Geländer auf Stelzlagern RF1

 Holzrost RF3

5.2. Materialisierung Innenausbau 
Gemäss BSR 13-15 „Baustoffe und Bauteile“ und BSR 14-15 „Verwendung von Baustoffen“. 

5.2.1. Materialisierung vertikale Fluchtweg:

 Bodenbeläge RF2 

 Schmutzschleuse / Teppiche RF2 

 Wände und Decken RF1

 Wand- und Deckenbekleidungen RF1 

 Dämmschichten RF1

 Treppen und Podeste RF1

 Deckenbespannungen RF1

Wird im Bodenaufbau Trittschaldämmung oder Wärmedämmung mit brennbaren Eigenschaften benutzt, ist die der 
Stellstreifen beim Unterlagsboden mit Steinwolle (Schmelzpunkt ≥ 1'000°C) auszuführen. Dies weil im vertikalen Fluchtweg 
nur Dämmung der Klasse RF1 verwenden werden dürfen. 
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5.2.2. Materialisierung Leitungen im vertikalen Fluchtweg:

 Leitungen und Dämmungen RF1 

 Elektrokabel RF3 
Ohne kritische (cr.) verhalten und dürfen nur zur 
Versorgung des vertikalen Fluchtweges dienen. 
Fremde Transitleitungen sind nicht zulässig. 

Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decke gemäss Leitungsführungskonzept. 

5.2.3. Materialisierung horizontale Fluchtweg:

 Bodenbeläge RF3 

 Schmutzschleuse / Teppiche RF3 

 Wände und Decken RF1 

 Wand- und Deckenbekleidungen RF1 

 Dämmschichten RF1 

 Deckenbespannungen RF1 

Werden bei Wänden, Decken, Dammschichten brennbare Materialien verwenden, sind diese zum horizontalen Fluchtweg mit 
eine Brandschutzplatte 30 Minuten aus Baustoffen der Klasse RF1 zu verkleiden. 

5.2.4. Materialisierung Leitungen im horizontalen Fluchtweg:

 Frischwasserleitungen / Sanitärleitungen RF3 

 Abwasserleitungen / Dachwasserleitungen RF3 

 Heizleitungen RF3 

 Alle Leitungsdämmungen RF3 

 Elektrokabel bis zu eine Brandlast von 200 MJ/m2 RF3 

 Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decke gemäss Leitungsführungskonzept. 

5.2.5. Materialisierung Innenräume:

 Bodenbeläge RF3 (cr.) 

 Schmutzschleuse / Teppiche RF3 (cr.) 

 Wände und Decken RF3 

 Wand- und Deckenbekleidungen RF3 

 Dämmschichten RF3 (cr.) 
Dämmungen mit Kritischen verhalten (cr.) müssen 
vollflächig zum betrachtenden Raum mit Materialien 
ohne kritische verhalten abgedeckt werden. 

 Deckenbespannungen RF3 

 Innentreppen RF3 

5.2.6. Materialisierung Leitungen in der Nutzung offen geführt (sichtbar):

 Frischwasserleitungen / Sanitärleitungen RF3 

 Abwasserleitungen / Dachwasserleitungen RF3 

 Heizleitungen RF3 

 Leitungsdämmungen RF3 

 Leitungsdämmungen mit Ummantelung RF1 ≥ 0.5 mm RF3 (cr.) 

 Elektrokabel RF3 (cr.) 
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Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decke gemäss Leitungsführungskonzept. 

5.2.7. Materialisierung Leitungen in der Nutzung im Schacht mit Feuerwiderstand:

 Frischwasserleitungen / Sanitärleitungen RF3 (cr.) 

 Abwasserleitungen / Dachwasserleitungen RF3 (cr.) 

 Heizleitungen RF3 (cr.) 

 Alle Leitungsdämmungen RF3 (cr.) 

 Elektrokabel RF3 (cr.) 

Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decke gemäss Leitungsführungskonzept. 

5.3. Brandschutzabstände, Tragwerk und Brandabschnitte
Gemäss BSR 15-15 „Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte“ und "100-15 Brandmauer". 

5.3.1. Brandschutzabstände zu benachbartem Gebäude: 

Mindestabstand zu Haus an der Strasse (B) – RF1 zu RF1 – beträgt 5.0 Meter, gemessene Abstand ~7.00 Meter.

Mindestabstand zu Haus am Wasser (C) – RF1 zu RF3 – beträgt 5.0 Meter, da beide Gebäude Haus A und C über eine 
Fassade mit EI30 Feuerwiderstand aufweisen. Gemessene Abstand ~5.76 Meter.

Mindestabstand zu Spinnerei – RF1 zu RF1 – beträgt 5.0 Meter, gemessene Abstand ~5.61 Meter.

Abstände zu andere Grundstückinterne wie auch benachbartem Gebäude sind > 7.50 Meter.

5.3.2. Bauweise Tragwerk: 

Das Tragwerk wird in Massivbauweise erstellt, Beton / Backstein / Kalksandstein.

5.3.3. Bauweise brandabschnittsbildende Wänden: 

Die brandabschnittsbildende Wände werden in Massivbauweise erstellt, Beton / Backstein / Kalksandstein.

5.3.4. Brandabschnittsbildende Abschlüsse: 

Türen in brandabschnittsbildende Wänden haben im gesamten Gebäude die EI 30 Brandschutzanforderungen. 
Bei Abschlüssen, welche ein gesamte Fläche 9.0 m2 überschreiten, ist die Brandschutzanforderung erhöht. 

Türen, welche aus betrieblichen Gründen offengelassen werden, sind mit einem Türschliesser zu versehen. 
Wird gewünscht, dass Türe aus betrieblichen Gründen offengelassen werden, so sind diese mit eine Brandfallsteuerung 
auszurüsten, welche im Ereignisfall die Türe automatisch schliesst. 

5.3.5. Brandabschnittsbildende Abschlüsse im vertikalen Fluchtweg: 

Brandabschnittsbildende Türe im vertikalen Fluchtweg sind selbstschliessend auszuführen. 
Ausgenommen sind: 

 Wohnungseingangstüren 

 Türen zu Einzelbüro 

 Türen zu technischen Räumen 

5.3.6. Brandabschnittsbildende Abschlüsse im horizontalen Fluchtweg:  

Brandabschnittsbildende Türe im horizontalen Fluchtweg sind nicht selbstschliessend auszuführen, ausgenommen Türen, die 
aus betrieblichen Gründen offengelassen werden. 

5.3.7. Kragplattenanschlüsse

Da die Loggias sind mehr als die hälfe mit Umfassungswände umschlossen, aus diesem Grund werden diese als Raum 
betrachtet. Somit müssen die Kragplattenanschlüssen über REI60 Feuerwiederstand aufweisen. 

5.3.8. Brandabschnittsbildende Abschlüsse im Parkin: 

Türe von der Nutzung ins Parkin sind selbstschliessen auszuführen. 
Es wird empfohlen Türschliesser mit Schliessverzögerung zu erstellen, sodass die Türen nicht unterkeilt werden. 
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5.3.9. Bauweise Installationsschachte:

Es sind zwei arten von Installationsschachte vorgesehen: 

 Installationsschächte mit Feuerwiderstand EI30 (gemauert oder in Leichtbauweise mit VKF-Anerkennung) 

 Geprüfte Vorwandsystem EI30 mit VKF-Anerkennung

5.3.10. Leitungsdurchführung durch brandabschnittsbildende Bauteile: 

Werden Leitungen durch die brandabschnittsbildende Bauteile geführt, so ist folgendes zu beachten: 

Ansatz 1. – Verschliessung der Öffnung mit VKF-Anerkannte Abschottungssystem EI 30 

Ansatz 2. – Verschliessung der Restöffnung mit RF1 Material

Ansatz 3. – Verschliessung mit VKF-anerkannte Abschottungssysteme für Rohrleitungen – Brandschutzmanschetten 

5.4. Flucht- und Rettungswege
Gemäss BSR 16-15 „Flucht- und Rettungswege“. 

5.4.1. Anzahlt Treppenhäuser vertikale Fluchtwege: 

Pro 900 m2 Fläche ist laut Brandschutzrichtlinien einen vertikalen Fluchtweg notwendig. 
In diesem Gebäude ist mindestens ein vertikaler Fluchtweg notwendig 

5.4.2. Gesamtläge von Flucht- und Rettungswege: 

Die maximale Fluchtweglänge zu einem vertikalen Fluchtweg oder ins Freie betragt maximal 35 m
Die Fluchtweglänge werden im gesamten Projekt eingehalten, siehe dazu die Brandschutzpläne im Anhang. 

5.4.3. Breite und Höhe von Flucht- und Rettungswege:

Die lichte Durchgangmasse bei horizontalen und vertikalen Fluchtwegen beträgt 1.20 m x 2.10 m (b x h)
Die lichte Durchgangmasse von Türen bei Flucht- und Rettungswege beträgt 0.90 m x 2.00 m (b x h) 
Die licht Durchgangsbreit von Hauseingangstüren betragt 1.00 m x 2.00 m (b x h) gemäss Planungs- und Baugesetzt des 
Kanton Zürich 
Die minimale lichte Durchgangmasse von Türen ist in den Brandschutzpläne ersichtlich.

5.4.4. Öffnungsrichtung von Flucht- und Rettungswege:

Türen müssen in Fluchtrichtung öffnen. 
Bei Räumen mit weniger als 20 Personen, darf die Türe gegen die Fluchtrichtung öffnen. 

5.4.5. Notausgangsverschluss von Flucht- und Rettungswege:

Türen zu mehrteiligen Räumen, welche verschlossen werden können, sind mit einen Notausgangverschluss nach SN EN 179 
auszurüsten. Bei endständigen Räumen die nur einen Ausgang, welche auch als Zugang genutzt werden kann, kann auf der 
Notausgangverschluss nach SN EN 179 verzichtet werden. 
Die Türen mit Notausgangverschlüsse sind in den Brandschutzpläne im Anhang ersichtlich. 

5.4.6. Breite und Höhe von Türen in der Nutzung: 

Die lichte Durchgangmasse von Nutzungsinterne Türen beträgt 0.90 m x 2.00 m (b x h), ausgenommen sind: 

 Türen zu untergeordneten Räumen 
(z.B. Putzräume, Kleinlager, Sanitärräume, kleine Technikräume, begehbare Einbauschränke, usw.). 

 Wohnungsinterne Türen

 Nutzungsinterne Türen von Büro, Gewerbe, Industrie und Handel, von Räumen < 20 Personen, welche nicht dem 
Arbeitsgesetzt Art. 5, 7 und 8 Verordnung 4 nicht unterstellt sind 
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6. Technische Brandschutzeinrichtungen

6.1. Kennzeichnung von Fluchtwegen und Sicherheitsstromversorgung
Gemäss BSR 17-15 „Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung Sicherheitsstromversorgung“, "2009-155 Sicherheitsstromversorgung" und 
MB „2005-15 Lithium-Ionen-Batterien".

6.1.1. Fluchtwegpiktogramme: 

beleuchtete Fluchtwegpiktogramme für Räume inklusiv Fluchtwege gemäss Brandschutzpläne notwendig (Büro und Gewerbe)
Seitenläge des Fluchtwegpiktogramm mindesten 150 mm 
Funktionserhalt während 30 Minuten 

6.1.2. Sicherheitsbeleuchtung: 

eine Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege notwendig (Büro und Gewerbe), siehe Brandschutzpläne
Funktionserhalt während 60 Minuten 

6.1.3. Sicherheitsstromversorgung für Fluchtwegpiktogramme und Sicherheitsbeleuchtung: 

Die Sicherheitsstromversorgung wird über integrierten Akku in den Piktogrammen und Leuchten sichergestellt 

6.1.4. Sicherheitsstromversorgung für Rauch- und Wärmeabzug: 

Die Sicherheitsstromversorgung wird über Akku in der RWA-Zentrale aus Materialein der Klasse RF1 mit 0.80 m Abstand zu 
den restlichen Elektroinstallationen sichergestellt

6.1.5. Verteilnetzt der Sicherheitsstromversorgung: 

Die Verteilung des Sicherheitsstromversorgung soll unabhängig die allgemeine Stromversorgung stattfinden. 
Die Leitungen sind mit Funktionserhalt auszuführen oder im Beton einzulegen (Funktionserhalt je nach medium). 

6.2. Löscheinrichtungen
Gemäss BSR 18-15 „Löscheinrichtungen“.

6.2.1. Löschdecken 

Löschdecken werden in den Räume "Küche" empfohlen: 

6.2.2. Handfeuerlöscher – HFL 

Handfeuerlöscher für die Nutzung Büro und Gewerbe erforderlich, Standort gemäss Brandschutzpläne 
Empfehlung: ein Sprühschaumfeuerlöscher (Inhalt 9 Liter) 

6.2.3. Wasserlöschposten – WLP 

nicht erforderlich 

6.3. Sprinkleranlage 
Gemäss BSR 19-15 „Sprinkleranlagen“ und "Musterweisung 3000-15 Sprinkleranlage". 

6.3.1. Notwendigkeit: 

Eine Sprinkleranlage ist nicht erforderlich 

6.4. Brandmeldeanlage 
Gemäss BSR 20-15 „Brandmeldeanlagen“, "2009-155 Sicherheitsstromversorgung" und " Musterweisung 3001-15 Brandmeldeanlagen". 

6.4.1. Notwendigkeit: 

Eine Brandmeldeanlage ist nicht erforderlich. 
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6.5. Rauch – und Wärmeabzug 
Gemäss BSR 21-15 „Rauch- und Wärmeabzugsanlagen“.

6.5.1. Notwendigkeit: 

Für folgende Bereiche / Nutzungen ist ein Rauch- und Wärmeabzugsanlage notwendig: 

 Vertikale Fluchtweg mindestens 0.50 m2 

6.5.2. Bedienstelle: 

Die Bedienstelle befindet sich bei der Zugangseben im Treppenhaus, siehe dazu die Brandschutzpläne im Anhang. 
Bei der Bedienstelle ist eine Zustandsanzeige (Betrieb / ausser Betrieb / Störung) notwendig. 

6.5.3. Rauch- und Wärmeabzugszentrale: 

Die Steuereinheit (RWA-Z) befindet sich im Raum Technikraum (UG). Das Gehäuse besteht aus Materialien der Klasse RF1 
und weist einen Abstand zu den restliche Niederspannanlage einen Abstand von 0.80 m auf. 

6.5.4. Sicherheitsstromversorgung: 

Eine Sicherheitsstromversorgung für die Anlage ist notwendig. 
Weitere Angaben siehe Ziffer 6.1.4

6.6. Blitzschutzsystem
Gemäss BSR 22-15 „Blitzschutzsysteme“.

Ein Blitzschutz ist nicht erforderlich. 

7. Haustechnische Einrichtungen

7.1. Beförderungsanlage
Gemäss BSR 23-15 „Beförderungsanlagen“.

7.1.1. Aufzugschacht:  

Folgende Eigenschaften sind für den Aufzugsschacht massgeben: 

 Schachtwände mit Feuerwiderstand EI 60

 Lift-Türe zum vertikale oder horizontale Fluchtweg RF1 

 Schachtentlüftung aus brandschutztechnischer Sicht nicht notwendig 

 Im Liftschacht sind keine Fremdleitungen gestattet 

7.1.2. Triebwerks- und Rollenraum: 

Das Triebwerk wie die Rollen des Liftes sind im Schacht integriert, somit sind keine weiteren Massnahmen notwendig 

7.1.3. Aufzugssteuerung: 

Die Aufzugsteuerung ist in die Schachtfront integriert. Aus diesem Grund benötigt die integrierte Schachtfront die gleiche 
Feuerwiderstandsanforderung wie die Türe selbst. Zusätzlich ist diese Rauchdicht zu erstellen. 

7.1.4. Brandfallsteuerung: 

Für die geplante Nutzung des Gebäudes ist keine Brandfallsteuerung vorzusehen. 

7.1.5. Materialisierung Kabine: 

Bodenbelag wie auch Wand- und Deckenbekleidung sind aus Baustoffen der Klasse RF2 auszuführen. 
Die Tragstruktur der Kabine ist aus Baustoffen der Klasse RF1 auszuführen. 

7.2. Wärmetechnische Anlagen 
Gemäss BSR 24-15 „Wärmetechnische Anlagen“.

7.2.1. Art der wärmetechnischen Anlage: 

Das Gebäude wird an das Fernwärmenetzt angeschlossen 

7.2.2. Ausstellungsort: 

An die Übergabestation der Fernwärme werden keine Anforderung an den Ausstellungsort gestellt. Diese darf in der Normale 
Nutzung oder mit anderen haustechnischen Einrichtungen aufgestellt werden, ausgenommen Lüftungszentrale mit einem 
Aggregat, welche mehrere Lüftungsabschnitte versorgt
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7.3. Lufttechnische Anlagen
Gemäss BSR 25-15 „Lufttechnische Anlagen“.

7.3.1. Analgen: 

Es sind folgenden Lüftungsaggregate vorgesehen: 

 Abluft aus den Nasszellen 

 Kontrollierte Lüftung für die Kellerräume

 Transitleitungen mechanische CO2 Belüftung der Einstellhallen

7.3.2. Abluft Nasszellen:

Übereinanderliegenden Nasszellen werden an einer Abluftleitung/Strang angeschlossen und verfügen pro Raum ein 
Abluftventi. Die Zuluft wird über eine Überströmöffnung an der Fassade (eine pro Brandabschnitt) sichergestellt. 

7.3.3. Belüftung Einstellhalle:

Die Tiefgarage verfügt über eine mechanische Belüftung wegen den Abgasen. 
Die Frisch- und Fortluftleitungen werden beim Haus A über Dach geführt. 

7.3.4. Lüftung für die Kellerräume:

Die Kellerräume werden an einem Lüftungsaggregat angeschlossen welche die Kellerräume mit Zu- und Abluft versorgt. 

7.3.5. Anforderung Luftaufbereitungsaggregat mit einem Lüftungsabschnitt: 

Luftaufbereitungsaggregate, welche nur einen Lüftungsabschnitt versorgen können aus Baustoff RF3 bestehen.

7.3.6. Anforderung Aufstellungsraum Lüftungsaggregat mit einem Lüftungsabschnitt: 

Diese Anlagen versorgen jeweils nur einen Lüftungsabschnitt und somit werden keine Anforderung am Ausstellungsort der 
Anlage erstellt. Wiederum dürfen diese Anlagen in den folgenden Räumlichkeiten nicht aufgestellt werden. 

 In vertikale und horizontale Fluchtwege

 In Räume mit Lüftungsaggregate die mehrere Lüftungsabschnitte versorgen. 

7.3.7. Anforderung Luftverteilsystem mit einem Lüftungsabschnitt: 

 Lüftungsleitungen sind aus Baustoffe der Klasse RF1 auszuführen, ausgenommen einbetonierte Lüftungsleitungen.

 Lüftungsleitungen, die öffnungslos durch andere Brandabschnitte führen, sind EI 30-RF1
(ausgenommen im vertikalen Fluchtweg EI 60-RF1) zu bekleiden

 Wärmedämmschichten innerhalb der Nutzung RF3

 Wärmedämmschichten in Fluchtwegen RF1

 kein Sicherheitsabstand zu brennbarem Material erforderlich (nur bei Leitungen ohne erhöhte Lufttemperaturen) 

7.3.8. Notwendig und Anforderungen Brandschutzklappe: 

Es ist keine Brandschutzklappe im Projekt vorgesehen 

7.3.9. Anforderung Lüftungsabschnitte: 

Die maximale zusammenhängende Brandabschnittsfläche zu eine Lüftungsabschnitt für Büro und Wohnbauten beträgt 600 m2 

Fluchtwege sind als separaten Lüftungsabschnitt zu belüften oder mittels Brandschutzklappe mit Kanalrauchmelder 
auszurüsten. 

7.3.10. Gesammelte Abluft Nasszellen: 

Übereinanderliegenden Nasszellen können unabhängig der Flächen an einer Abluftleitung zusammengefasst werden. 
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7.4. Solaranlagen
Gemäss BSR 14-15 "Verwendung von Baustoffen“ und "BSM 2001-15 Solaranlagen“.

7.4.1. Anlageart: 

Es ist ein Gebäude aufgesetzte Photovoltaik vorgesehen. 

7.4.2. Materialisierung und Leitungsführung: 

Komponenten sind der Photovoltaikanlagen sind von mechanischer Einwirkung zu schützen
Leitungen sind ortsfest zu verlegen und vor Beschädigung von Nagetieren zu schützen 

DC-Hauptleitung oder Array- / Stringleitung sind im Gebäudeinnere in Rohre der Klasse RF2 (cr.) zu führen. 
In Feuergefährte Räumen wie auch in horizontalen Fluchtweg in Rohre der Klasse RF1 

In folgende Räumlichkeiten dürfen Leitungen nicht geführt werden:

 Vertikale Fluchtweg 

 Explosionsgefährdeten Räume 

7.4.3. Standort Wechselrichter: 

Folgende Punkte sind bei der Montage der Wechselrichter zu achten: 

 Es sind die Herstellerangabe zu beachten 

 Wechselrichter sind an Massivbauwände zu montieren oder auf anderen Wänden mit einen Brandschutzplatte 30 Minuten 
aus Baustoffen der Klasse RF1 dauerwärmebeständig als Unteralge. 

 Der Raum soll vorzugsweise trockene und kühlen sein (z.B. Keller oder Technikräume) 

 Wechselrichter und deren Komponente sind von mechanischer Beschädigung zu schützen 

In folgenden Räumen dürfen die Wechselrichter montiert werden:

 In eigene Technikraum 

 In Elektro und Sanitärzentrale sowie Lüftungszentrale die nur eine Lüftungsabschnitt versorgen

 In Ausstellungsraum für Wärmepumpe mit nicht brennbare Kältemittel 

 In Ausstellungsraum für Übergabestation von Fernwärme 

 In Räume zum Einstellen von Motorfahrzeuge (Brandabschnittsfläche ≤ 600 m2 )
7.4.4. Standort Akkupaket: 

Es ist keine Akkupaket vorgesehen. 

7.4.5. Sicherheitsabstände: 

Die Solaranlage ist so auszuführen, dass keine Beeinträchtigung von Rauch- und Wärmeabzug stattfindet. 
Um die Rauch- und Wärmeabzugsöffnungen ist einen Sicherheitsabstand von 2.0 m einzuhalten. 
Bei Unterschreitung ist grafisch darzustellen, dass durch die Anlage keine Beeinträchtigung stattfindet, 
(z.B. Brandschutzmerkblatt 2001-15 Solaranlagen, Anhang zu Ziffer 3.2.3). 

7.4.6. Zugänglichkeit Feuerwehr: 

Die Feuerwehr ist über das vorhanden sein eine Solaranlage in Kenntnis zu setzen. 
Eine Dokumentation mit Orientierungspläne, Standort Module und Wechselrichter sowie optionale Schalt- und 
Schutzeinrichtungen zu erstellen und der Feuerwehr abzugeben. 

Die Türe des Raums in welche der Wechselrichter vorhanden muss entsprechen gekennzeichnet sein. 
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8. Abwehrende Brandschutz

8.1. Zugänglichkeit der Feuerwehr 
Gemäss BSR 12-15 „Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz“ und FKS-Richtlinie „Feuerwehrzufahrten, Bewegungs- und Stellflächen“.

8.1.1. Zugänglichkeit: 

Die Zugänglichkeit wird über die Seestrasse sichergestellt. 
Die Zugänglichkeit ins Gebäude in nicht zu gewährleisten. 

8.1.2. Notwendigkeit Stellflächen: 

Wegen der Gebäudegeometrie sind zwei Stellfläche notwendig (Stellflache für Löschfahrzeug und Hubretter) und die Distanz 
zwischen Löschfahrzeug und Hauptzugang der Feuerwehr, darf maximal 60 m betragen. Beides wird eingehalten, siehe dazu 
Brandschutzplan "0301 Haus am Platz (A) - Zugänglichkeit Feuerwehr". 

8.1.3. Anforderungen Stellflächen: 

 Stellflächen 6 x 11 m

 Neigung max. 5 %

 Bodendruckfestigkeit nicht unterkellert 800 kN/m²

 Bodendruckfestigkeit unterkellert 144 kN punktförmige Stützenlast (Fläche 0.18 m²)

8.1.4. Zugänglichkeit Fassade: 

Die Zugänglichkeit für den Löschangriff an der Fassade ist nicht zu gewährleisten, da die Dämmung wie die 
Aussenwandbekleidung aus Materialien der Klasse RF1 bestehen. 

8.1.5. Zugänglichkeit Dach: 

Die Zugänglichkeit auf dem Dach ist nicht zu gewährleisten, dass die Dachhaut aus Materialien der Klasse RF1 besteht. 

8.1.6. Löschwasserversorgung: 

Die Löschwasserversorgung wird über die bestehenden Hydranten gewährleistet, siehe dazu Brandschutzplan Zugänglichkeit 
Feuerwehr. 

9. Organisatorische Brandschutzmassnahmen

9.1. Organisatorische Massnahmen im Betrieb
Gemäss BSR 12-15 "Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz"

Die Brandverhütung ist durch organisatorische Massnahmen sicherzustellen, insbesondere:

 Freihalten der Flucht- und Rettungswege

 brandschutztechnisch einwandfreie Ordnung

Die Instandhaltung und Kontrolle der brandschutztechnischen Einrichtungen ist gemäss den Dokumenten zur Wahrung der 
Unterhaltspflicht sicherzustellen und im Gebäudekontrollbuch zu dokumentieren, insbesondere:

 Kontrollen an baulichen Brandschutzmassnahmen (insbesondere Abschottungen)

 Unterhalt an haustechnischen Anlagen

 Periodische Prüfung der RWA

Dekorationen sind so anzubringen, dass:

 die Sicherheit von Personen nicht gefährdet ist,

 Fluchtwege passierbar sind,

 technische Brandschutzeinrichtungen nicht beeinträchtigt werden,

 sie sich durch Wärmestrahlung von Einrichtungen nicht entzünden können.

Dekorationen müssen:

 in Fluchtwegen den Baustoffen der Brandverhaltensgruppe RF1 entsprechen

Weiter dürfen sämtliche Dekorationen nicht brennend abtropfen.
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9.2. Brandverhütung auf der Baustelle
Gemäss BSR 12-15 "Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz"

Der sichere Betrieb ist während der Bauzeit zu gewährleisten

Der Gesamtleiter / die Bauleitung ist gleichzeitig Sicherheitsbeauftragter Brandschutz während der Bauzeit, er kontrolliert 
resp. stellt sicher, dass die brandschutztechnischen Massnahmen während der Bauzeit umgesetzt werden, insbesondere:

 Freihalten der Flucht- und Rettungswege

 Freihalten der Feuerwehrzufahrten

 regelmässiges (tägliches) Wegräumen von Abfällen

 Schutz der Baustelle vor unbefugtem Zutritt

 Platzieren von Handfeuerlöscher bei vertikalen Fluchtwegen (ab Fertigstellung Rohbau)

 Anschlagen von Alarmierungsnummern (Plakat „Es brennt, was tun?“) bei vertikalen Fluchtwegen

 Platzieren von Aschenbecher ausserhalb des Gebäudes

Die Vorschriften bei der Durchführung von gefährlichen Arbeiten und Arbeiten mit offenem Feuer (Handhabung von 
gefährlichen Stoffen, Arbeitszeiten, Kontrollen, Bereithaltung von Löschmittel etc.) sind einzuhalten.

9.3. Qualitätssicherung Brandschutz – QS-Verantwortlicher Brandschutz 

Für das Objekt ist während des gesamten Lebenszyklus eine wirkungsvolle Qualitätssicherung im Brandschutz gemäss BSR 
11-15 „Qualitätssicherung im Brandschutz“ zu gewährleisten. Entsprechende Massnahmen sind festzulegen, umzusetzen und 
zu dokumentieren.

Während der Erstellung wird aufgrund der Gebäudegeometrie, den vorhandenen Nutzungen, der Bauweise und besonderen 
Brandgefahren voraussichtlich die Qualitätssicherungsstufe 1 gemäss BSR 11-15 „Qualitätssicherung im Brand-schutz“, Ziffer 
3.3.1 verlangt.

Die Projektorganisation Brandschutz während der Erstellung ist in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

Die Aufgaben des QS-Verantwortlichen Brandschutz werden von der Firma Sibra AG, vertreten durch Gabriel Stocker 
wahrgenommen.

Vor Bezug der Baute bzw. Inbetriebnahme der Anlage bescheinigt der QS-Verantwortliche Person Brandschutz gegenüber der 
Eigentümerschaft und der Brandschutzbehörde die ordnungsgemässe Umsetzung der ihm auferlegten 
Qualitätssicherungsmassnahmen mit der Übereinstimmungserklärung.

Von sämtlichen an der Planung und Ausführung beteiligten Planern und der Bauleitung wird nach Abschluss der Arbeiten eine 
Bestätigung verlangt, in welcher sie bestätigen, dass sie die brandschutztechnischen Massnahmen gemäss dem 
Brandschutzkonzept in ihrer Planung umgesetzt haben und die Ausführungen mittels Fachbauleitung überwacht haben. Weiter 
bestätigen sie (zusammen mit den ausführenden Unternehmern), die Bauherrschaft über die Anforderungen an Unterhalt und 
Wartung ihres Fachgebietes instruiert zu haben. 
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10. Unterschrift - Bestätigung / Kenntnisnahmen
Das Konzept wird von den folgenden Projektbeteiligten zu Kenntnis genommen und für die Einreichung an die 
Brandschutzbehörde freigegeben. 

10.1. Bauherrschaft

Schliiffi AG
c/o Cécile Niederer-Ott
Balthasar-Trüb-Weg 18
8610 Uster   

10.2. Projektverfasser

Wild Bär Heule Architekten AG
Baurstrasse 14
8008 Zürich 

10.3. QS-Verantwortlicher Brandschutz

Sibra AG
Taggenbergstrasse 86
8408 Winterthur Winterthur, 21.11.2025

Maximilian Richter
Textfeld
Uster 08.12.2025

Maximilian Richter
Textfeld
Zürich 08.12.2025
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 Entruachung:
 Brandabschnittsfläche = 239m2 
 Die Brandabschnittsfläche ist < 600m2 und daher
 ist für die Einstellhalle keine Entrauchung notwendig 

 Entruachung:
 Brandabschnittsfläche = 450m2 + 27m2 = 477m2 
 Die Brandabschnittsfläche ist < 600m2 und daher
 ist für die Einstellhalle keine Entrauchung notwendig 
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1. Kontakte und Adressen

8610 Uster

1.1. Bauherrschaft 

Schliiffi AG
c/o Cécile Niederer-Ott
Balthasar-Trüb-Weg 18
8610 Uster 

1.2. Architekten 

Wild Bär Heule Architekten AG
Baurstrasse 14
8008 Zürich 

1.3. Ersteller Konzept / QS-Verantwortlicher Brandschutz

Sibra AG
Taggenbergstrasse 86
8408 Winterthur 

Gabriel Stocker – Brandschutzfachmann VKF (10075637) & SWISSI (CH/17/P-FD/017) 
079 198 12 12
gstocker@sibra.ch

2. Grundlage 

2.1. Kurzbeschrieb

Dieses Brandschutzkonzept/Nachweis bezieht sich auf den Neubau eines  zweigeschossigen Gewerbehauses an der 
Seestrasse in Uster. Auf der Parzelle C3591 sind drei Neubauten sowie ein Umbau geplant. Die drei Neubauten sind im 
Untergeschoss durch eine gemeinsame Einstellhalle miteinander verbunden. Dieses Dokument behandelt ausschliesslich das 
" Haus an der Strasse (B)". Für die anderen Gebäude sind separate Brandschutzkonzepte/Nachweise vorgesehen. Das 
geplante Gebäude wird in Skelettbauweise/Metall erstellt und verfügt über einer Aussenwandbekleidung und 
Aussenwärmedämmung der Klasse RF1. 

2.2. Abgrenzungen

Das Brandschutzkonzept basiert auf den Mindestanforderungen der Schweizerischen Brandschutzvorschriften 2015 der 
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen. Privatrechtliche Schutzziele sind keine definiert worden und weitere 
behördliche Auflagen bleiben vorbehalten.

Das Brandschutzkonzept ist durch den Gesamtleiter an die Fachplaner, die Bauleitung und die Ersteller auszuhändigen.

2.3. Grundlagen
 Vorschriften, kantonale Gesetze und Weisungen sowie Stand der Technik Papiere:

 Schweizerische Brandschutzvorschriften 2015 (Stand 01.01.2019), Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF, 
Bern

 Rechtsgrundlagen, Ausführungs- und Vollzugsbestimmungen Kanton Zürich zu den Brandschutzvorschriften, 
Gebäudeversicherung des Kanton Zürichs, Zürich

 Kantonale Weisungen

 Lignum Dokumentation Brandschutz, Lignum, Zürich

 Weitere Bestimmungen gemäss VKF-Verzeichnis 40-15 „Weitere Bestimmungen“, Vereinigung Kantonaler 
Feuerversicherungen, Bern

 Übliche Praxis der Behörden der letzten Jahre

2.4. Projektbezogene Grundlagen
  Architektenpläne – Bauprojekt, Datiert 30.09.2025 
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2.5. Beilagen

Folgenden Brandschutzpläne sind Bestandteil des Konzeptes: 

Plannummer Planname Massstab Datum Format

0321 Haus an der Strasse (B) - Zugänglichkeit Feuerwehr 1:150 17.10.2025 A3

0322 Haus an der Strasse (B) - Untergeschos 1:200 17.10.2025 A3

0323 Haus an der Strasse (B) - Erdgeschoss 1:100 17.10.2025 A3

0324 Haus an der Strasse (B) - 1.Obergeschoss 1:100 17.10.2025 A3

0325 Haus an der Strasse (B) - Dachaufsicht 1:100 17.10.2025 A3

0326 Haus an der Strasse (B) - Querschnitt 1:100 17.10.2025 A3

0327 Haus an der Strasse (B) - Längsschnitt 1:100 17.10.2025 A3

0328 Haus an der Strasse (B) - Aussentreppe 1:100 17.10.2025 A3

0370 Zugänglichkeit Feuerwehr - komplettes Areal 1:500 17.10.2025 A3

2.1. Weitere Beilagen
 Keine

3. Schutzziele

3.1. Schutzziel a)

Innerhalb vom Gebäude wird die Sicherheit von Personen und Tieren über die Standardmassnahmen gemäss den 
schweizerischen Brandschutzvorschriften gewährleistet.

3.2. Schutzziel b)

Der Entstehung von Bränden wird im gesamten Gebäude wie auch im Bereich der Aussenwand mittels Standardmassnahmen 
gemäss den schweizerischen Brandschutzmassnahmen vorgebeugt.

3.3. Schutzziel c)

Die Ausbreitung von Feuer von und auf benachbarte Bauten und Anlagen wird mittels der Umsetzung der 
Standardmassnahmen nach den schweizerischen Brandschutzvorschritten eingehalten.

3.4. Schutzziel d)

Den Erhalt der Tragfähigkeit wird mittels der Standardmassnahmen gemäss den schweizerischen Brandschutzvorschriften 
umgesetzt.

3.5. Schutzziel e)

Die wirksame Brandbekämpfung wird mittels Standardmassnahmen gemäss den schweizerischen Brandschutzvorschriften 
ermöglicht (siehe dazu Ziffer 8). 

Die Sicherheit der Rettungskräfte im Innern des Gebäudes wird über die Standardmassnahmen nach der schweizerischen 
Brandschutzvorschrift sichergestellt.
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4. Zusammenfassung Anforderungen
Unter folgende Punkt werdend die wichtigsten Eckwerte zu diesem Gebäude dargestellt. 

4.1. Gebäudeeinstufung und Bauart: 

Gebäudekategorisierung

Bauvorhaben: Neubau 

Bauweise: Skelettbau Stahlbauweise

Konzept:  Bauliche Konzept 

Gebäudehöhe: ~8.33 Meter 

Gebäudehöhe nach VKF: Gebäude geringer Höhe 

Gebäude Kategorie nach VKF: Industrie und Gewerbe, q bis 1‘000 MJ/m²

Gebäudenutzung allgemein: 1.Untergeschoss Technik, Keller und Gewerbe
Erdgeschoss Gewerbe
1.Obergschoss Gewerbe

Geschossfläche pro Geschoss: 1.Untergeschoss 90 m2

Erdgeschoss 285 m2

1.Obergschoss 285 m2

Geschossfläche über alle Geschosse: 660 m2

Anzahlt Treppenhäuser (BA >900m2): 1

Einstufung QS: Vorrausichtlich QSS1

Gebäudehülle

Aussenwandbekleidung: RF1

Aussenwärmedämmung: RF1

Zugänglichkeit Aussenwand notwendig: Nicht notwendig

Dacheindeckung: RF1

Zugänglichkeit Dach notwendig: Nicht notwendig 

4.2. Anforderung Tragwerk und Brandabschnittsbildung:

Anforderung Tragwerkt: Anforderung Brandabschnittsbildung

Tragwerk unter Terrain 
Tragwerk über Terrain 
Oberste Geschoss 
(ausser zur Gewährleistung der 
brandabschnittbildenden Bauteile) 

R 60
R 0
R 0 

Wände unter Terrain 
Wände über Terrain
Decke unter Terrain 
Decke über Terrain
Türen
Installationsschächte unter Terrain
Installationsschächte über Terrain

EI 60 
EI 30

REI 60
EI 30
EI 30
EI 60
EI 30
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Materialisierung / Bauweise: 

Tragwerk: Stahlbauweise

Brandmauer: Keine Vorhanden

Brandabschnitte: Massivbauweise, Beton und Backstein und Leichtbauweise gemäss VKF-
Anerkennung

Installationsschächte: Massivbauweise, Beton und Backstein und Leichtbauweise gemäss VKF-
Anerkennung

Hautechnische Installationen:

Wärmetechnische Anlagen: kalte Fernwärme

Lüftungstechnische Anlagen:  Lüftung Kellerräume und Abluft Nasszellen

Gewerbliche Küche:  nicht vorgesehen

Solaranlage: aufgesetzte Photovoltaik 

Energiespeicher: nicht vorgesehen

Brandschutzeinrichtungen:

Brandmeldeanlage:  nicht vorgesehen

Sprinkleranlage:   nicht vorgesehen 

Rauch- und Wärmeabzug: nicht vorgesehen

Sicherheitsbeleuchtung: Sicherheitsbeleuchtung entlang des Fluchtweges und für den Fluchtweg bei der 
Aussentreppe notwendig 

Fluchtwegpiktogramme: beleuchtete Fluchtwegpiktogramme notwendig

Sicherheitsstromversorgung: Einzelakku

Zugänglichkeit Feuerwehr:

Zugänglichkeit an der Fassade: die Zugänglichkeit mittels Hubretter an der Fassade ist nicht zu gewährleisten 

notwendig Stellflächen: 1 Stellplatz notwendig (Löschfahrzeug) 

Zugang ins Gebäude: Zugang ins Gebäude muss nicht gewährleistet werden

Löschwasserversorgung:  Löschversorgung über bestehende Hydranten gewährleistet 
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5. Bauliche Brandschutzmassnahmen

5.1. Materialisierung Gebäudehülle
Gemäss BSR 13-15 „Baustoffe und Bauteile“ und BSR 14-15 „Verwendung von Baustoffen“. 

5.1.1. Aufbau und Materialisierung Aussenwand:

 Weissputz RF1

 GK-Vorsatzschale (wo nötig – nicht in allen Bereichen) RF1

 Stahlstützen / Stahlverbundstützen RF1

 Sandwichpaneel (z.B Montana Carrier) RF1

 Lattung / Konterlattung RF1

 Faserzementplatte RF1

5.1.2. Aufbau und Materialisierung Steildach: 

 Partiell PV-Anlage RF1

 Dacheindeckung in Blech (z.B. Montana SWISS Paneel) RF1

 Lattung / Konterlattung RF1

 Unterdachbahn RF3 (cr.)

 Dämmung mit dazwischenliegenden Stahlträgern RF3

 Akustikvlies RF3 (cr.)

 Trapezblech (z.B. Montana SWISS Paneel) RF1

 Stahlkonstruktion RF1

5.2. Materialisierung Innenausbau 
Gemäss BSR 13-15 „Baustoffe und Bauteile“ und BSR 14-15 „Verwendung von Baustoffen“. 

5.2.1. Materialisierung Aussentreppe:

 Bodenbeläge RF3

 Treppen und Podeste RF2

5.2.2. Materialisierung Innenräume:

 Bodenbeläge RF3 (cr.) 

 Schmutzschleuse / Teppiche RF3 (cr.) 

 Wände und Decken RF3 

 Wand- und Deckenbekleidungen RF3 

 Dämmschichten RF3 (cr.) 
Dämmungen mit Kritischen verhalten (cr.) müssen 
vollflächig zum betrachtenden Raum mit Materialien 
ohne kritische verhalten abgedeckt werden. 

 Deckenbespannungen RF3 

 Innentreppen RF3 

5.2.3. Materialisierung Leitungen in der Nutzung offen geführt (sichtbar):

 Frischwasserleitungen / Sanitärleitungen RF3 

 Abwasserleitungen / Dachwasserleitungen RF3 

 Heizleitungen RF3 

 Leitungsdämmungen RF3 

 Leitungsdämmungen mit Ummantelung RF1 ≥ 0.5 mm RF3 (cr.) 

 Elektrokabel RF3 (cr.) 

Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decke gemäss Leitungsführungskonzept. 



8610 Uster
Brandschutznachweis

21.11.2025

1005-0320GS-Haus an der Strasse (B) - Brandschutznachweis_251121.docx 7 / 13

5.2.4. Materialisierung Leitungen in der Nutzung im Schacht mit Feuerwiderstand:

 Frischwasserleitungen / Sanitärleitungen RF3 (cr.) 

 Abwasserleitungen / Dachwasserleitungen RF3 (cr.) 

 Heizleitungen RF3 (cr.) 

 Alle Leitungsdämmungen RF3 (cr.) 

 Elektrokabel RF3 (cr.) 

Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decke gemäss Leitungsführungskonzept. 

5.3. Brandschutzabstände, Tragwerk und Brandabschnitte
Gemäss BSR 15-15 „Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte“ und "100-15 Brandmauer". 

5.3.1. Brandschutzabstände zu benachbartem Gebäude: 

Der Mindestabstand zum Haus zum Platz (A) – RF1 zu RF1 – beträgt 5.0 Meter, gemessener Abstand ~7.00 Meter. 
Der Mindestabstand zum Haus am Wasser (C) – RF1 zu RF3 – beträgt 5.0 Meter, da das Gebäude an der Strasse (B) als 
Gebäude geringer Höhe eingestuft wird und das Gebäude Haus am Wasser (C) über eine Fassade mit Feuerwiderstand EI30 
verfügt. Gemessener Abstand ~6.12 Meter.

Die Abstände zu weiteren grundstücksinternen sowie zu benachbarten Gebäuden betragen > 7.50 Meter. 

5.3.2. Anforderung und Bauweise Tragwerk: 

Das Tragwerk unter Terrain wird in Massivbauweise erstellt
Das Tragwerk über Terrain in Stahlbauweise.

Das Gebäude verfügt über zwei Geschosse über Terrain und die gesamte Geschossfläche beträgt weniger als 2'400 m². Aus 
diesem Grund kann der Feuerwiderstand des Tragwerks gemäss Fussnote [5] der BSR 15-15, Ziffer 3.7, um 30 Minuten 
reduziert werden. Daraus resultiert für dieses Gebäude ein Feuerwiderstand des Tragwerks von R0.   

5.3.3. Anforderung und Bauweise Geschossdecke: 

Bei der Geschossdecke darf analog Ziffer 5.3.2 der Feuerwiderstand ebenfalls reduziert werden.
Gleichzeitig muss die Decke gemäss Fussnote [5] der BSR 15-15, Ziffer 3.7, weiterhin eine Brandabschnittsbildung 
aufweisen. Aus diesem Grund muss die Geschossdecke vom Erdgeschoss zum Obergeschoss die Anforderungen EI 30 
erfüllen. 

5.3.4. Bauweise brandabschnittsbildende Wänden: 

Die brandabschnittsbildenden Wände im Untergeschoss sowie der gesamte Liftschacht werden in Massivbauweise 
(Beton/Backstein) erstellt. Die brandabschnittsbildenden Wände über Terrain werden in Leichtbauweise mit einem VKF-
anerkannten System ausgeführt. 

5.3.5. Brandabschnittsbildende Abschlüsse: 

Türen in brandabschnittsbildende Wänden haben im gesamten Gebäude die EI 30 Brandschutzanforderungen. 
Türen, welche aus betrieblichen Gründen offengelassen werden, sind mit einem Türschliesser zu versehen. 
Wird gewünscht, dass Türe aus betrieblichen Gründen offengelassen werden, so sind diese mit eine Brandfallsteuerung 
auszurüsten, welche im Ereignisfall die Türe automatisch schliesst. 

5.3.6. Brandabschnittsbildende Abschlüsse im horizontalen Fluchtweg:  

Brandabschnittsbildende Türe im horizontalen Fluchtweg sind nicht selbstschliessend auszuführen, ausgenommen Türen, die 
aus betrieblichen Gründen offengelassen werden. 

5.3.7. Bauweise Installationsschachte:

Es sind zwei arten von Installationsschachte vorgesehen: 

 Installationsschächte mit Feuerwiderstand EI30 (gemauert oder in Leichtbauweise mit VKF-Anerkennung) 

 Geprüfte Vorwandsystem EI30 mit VKF-Anerkennung

5.3.8. Leitungsdurchführung durch brandabschnittsbildende Bauteile: 

Werden Leitungen durch die brandabschnittsbildende Bauteile geführt, so ist folgendes zu beachten: 

Ansatz 1. – Verschliessung der Öffnung mit VKF-Anerkannte Abschottungssystem EI 30 

Ansatz 2. – Verschliessung der Restöffnung mit RF1 Material

Ansatz 3. – Verschliessung mit VKF-anerkannte Abschottungssysteme für Rohrleitungen – Brandschutzmanschetten 
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5.4. Flucht- und Rettungswege
Gemäss BSR 16-15 „Flucht- und Rettungswege“. 

5.4.1. Anzahlt Treppenhäuser vertikale Fluchtwege: 

Pro 900 m2 Fläche ist laut Brandschutzrichtlinien einen vertikalen Fluchtweg notwendig. 

5.4.2. Gesamtläge von Flucht- und Rettungswege: 

Die maximale Fluchtweglänge zu einem vertikalen Fluchtweg oder ins Freie betragt maximal 35 m
Die Fluchtweglänge werden im gesamten Projekt eingehalten, siehe dazu die Brandschutzpläne im Anhang. 

5.4.3. Breite und Höhe von Flucht- und Rettungswege:

Die lichte Durchgangmasse bei horizontalen und vertikalen Fluchtwegen beträgt 1.20 m x 2.10 m (b x h)
Die lichte Durchgangmasse von Türen bei Flucht- und Rettungswege beträgt 0.90 m x 2.00 m (b x h) 
Die licht Durchgangsbreit von Hauseingangstüren betragt 1.00 m x 2.00 m (b x h) gemäss Planungs- und Baugesetzt des 
Kanton Zürich 
Die minimale lichte Durchgangmasse von Türen ist in den Brandschutzpläne ersichtlich.

5.4.4. Öffnungsrichtung von Flucht- und Rettungswege:

Türen müssen in Fluchtrichtung öffnen. 
Bei Räumen mit weniger als 20 Personen, darf die Türe gegen die Fluchtrichtung öffnen. 

5.4.5. Notausgangsverschluss von Flucht- und Rettungswege:

Türen zu mehrteiligen Räumen, welche verschlossen werden können, sind mit einen Notausgangverschluss nach SN EN 179 
auszurüsten. Bei endständigen Räumen die nur einen Ausgang, welche auch als Zugang genutzt werden kann, kann auf der 
Notausgangverschluss nach SN EN 179 verzichtet werden. 
Die Türen mit Notausgangverschlüsse sind in den Brandschutzpläne im Anhang ersichtlich. 

5.4.6. Breite und Höhe von Türen in der Nutzung: 

Die lichte Durchgangmasse von Nutzungsinterne Türen beträgt 0.90 m x 2.10 m (b x h), ausgenommen sind: 

 Türen zu untergeordneten Räumen 
(z.B. Putzräume, Kleinlager, Sanitärräume, kleine Technikräume, begehbare Einbauschränke, usw.). 

 Nutzungsinterne Türen von Büro, Gewerbe, Industrie und Handel, von Räumen < 20 Personen, welche nicht dem 
Arbeitsgesetzt Art. 5, 7 und 8 Verordnung 4 nicht unterstellt sind 

6. Technische Brandschutzeinrichtungen

6.1. Kennzeichnung von Fluchtwegen und Sicherheitsstromversorgung
Gemäss BSR 17-15 „Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung Sicherheitsstromversorgung“, "2009-155 Sicherheitsstromversorgung" und 
MB „2005-15 Lithium-Ionen-Batterien".

6.1.1. Fluchtwegpiktogramme: 

beleuchtete Fluchtwegpiktogramme für Räume gemäss Brandschutzpläne notwendig 
Seitenläge des Fluchtwegpiktogramm mindesten 150 mm 
Funktionserhalt während 30 Minuten 

6.1.2. Sicherheitsbeleuchtung: 

eine Sicherheitsbeleuchtung ist in den Fluchtwegen erforderlich, siehe Brandschutzpläne
Funktionserhalt während 60 Minuten 

6.1.3. Sicherheitsstromversorgung für Fluchtwegpiktogramme und Sicherheitsbeleuchtung: 

Die Sicherheitsstromversorgung wird über integrierten Akku in den Piktogrammen und Leuchten sichergestellt 
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6.2. Löscheinrichtungen
Gemäss BSR 18-15 „Löscheinrichtungen“.

6.2.1. Handfeuerlöscher – HFL 

Handfeuerlöscher für die gewerbliche Nutzung erforderlich, Standort gemäss Brandschutzpläne 
Empfehlung: ein Sprühschaumfeuerlöscher (Inhalt 9 Liter) 

6.2.2. Wasserlöschposten – WLP 

nicht erforderlich 

6.3. Sprinkleranlage 
Gemäss BSR 19-15 „Sprinkleranlagen“ und "Musterweisung 3000-15 Sprinkleranlage". 

6.3.1. Notwendigkeit: 

Eine Sprinkleranlage ist nicht erforderlich 

6.4. Brandmeldeanlage 
Gemäss BSR 20-15 „Brandmeldeanlagen“, "2009-155 Sicherheitsstromversorgung" und " Musterweisung 3001-15 Brandmeldeanlagen". 

6.4.1. Notwendigkeit: 

Eine Brandmeldeanlage ist nicht erforderlich. 

6.5. Rauch – und Wärmeabzug 
Gemäss BSR 21-15 „Rauch- und Wärmeabzugsanlagen“.

6.5.1. Notwendigkeit: 

Für dieses Gebäude mit dieser Nutzung ist keine Rauch- und Wärmeabzug notwendig. 

6.6. Blitzschutzsystem
Gemäss BSR 22-15 „Blitzschutzsysteme“.

Ein Blitzschutz ist nicht erforderlich. 

7. Haustechnische Einrichtungen

7.1. Beförderungsanlage
Gemäss BSR 23-15 „Beförderungsanlagen“.

7.1.1. Aufzugschacht:  

Folgende Eigenschaften sind für den Aufzugsschacht massgeben: 

 Schachtwände mit Feuerwiderstand EI 30 / EI 60 (UG) 

 Lift-Türe zur Nutzung E 30 

 Schachtentlüftung aus brandschutztechnischer Sicht nicht notwendig 

 Im Liftschacht sind keine Fremdleitungen gestattet 

7.1.2. Triebwerks- und Rollenraum: 

Das Triebwerk wie die Rollen des Liftes sind im Schacht integriert, somit sind keine weiteren Massnahmen notwendig 

7.1.3. Aufzugssteuerung: 

Die Aufzugsteuerung ist in die Schachtfront integriert. Aus diesem Grund benötigt die integrierte Schachtfront die gleiche 
Feuerwiderstandsanforderung wie die Türe selbst. Zusätzlich ist diese Rauchdicht zu erstellen. 

7.1.4. Brandfallsteuerung: 

Für die geplante Nutzung des Gebäudes ist keine Brandfallsteuerung vorzusehen. 

7.1.5. Materialisierung Kabine: 

Bodenbelag wie auch Wand- und Deckenbekleidung sind aus Baustoffen der Klasse RF2 auszuführen. 
Die Tragstruktur der Kabine ist aus Baustoffen der Klasse RF1 auszuführen. 
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7.2. Wärmetechnische Anlagen 
Gemäss BSR 24-15 „Wärmetechnische Anlagen“.

7.2.1. Art der wärmetechnischen Anlage: 

Das Gebäude wird an das Fernwärmenetzt angeschlossen 

7.2.2. Ausstellungsort: 

An die Übergabestation der Fernwärme werden keine Anforderung an den Ausstellungsort gestellt. 
Diese darf in der Normale Nutzung oder mit anderen haustechnischen Einrichtungen aufgestellt werden, ausgenommen 
Lüftungszentrale mit einem Aggregat, welche mehrere Lüftungsabschnitte versorgt.

7.3. Lufttechnische Anlagen
Gemäss BSR 25-15 „Lufttechnische Anlagen“.

7.3.1. Analgen: 

Es ist eine Abluft für die Nasszellen vorgesehen. 

7.3.2. Abluft Nasszellen:

Übereinanderliegenden Nasszellen werden an einer Abluftleitung/Strang angeschlossen und verfügen pro Raum ein 
Abluftventi. Die Zuluft wird über eine Überströmöffnung an der Fassade (eine pro Brandabschnitt) sichergestellt. 

7.3.3. Anforderung Luftaufbereitungsaggregat mit einem Lüftungsabschnitt: 

Luftaufbereitungsaggregate, welche nur einen Lüftungsabschnitt versorgen können aus Baustoff RF3 bestehen.

7.3.4. Anforderung Luftverteilsystem mit einem Lüftungsabschnitt: 

 Lüftungsleitungen sind aus Baustoffe der Klasse RF1 auszuführen, ausgenommen einbetonierte Lüftungsleitungen.

 Lüftungsleitungen, die öffnungslos durch andere Brandabschnitte führen, sind EI 30-RF1
(ausgenommen im vertikalen Fluchtweg EI 60-RF1) zu bekleiden

 Wärmedämmschichten innerhalb der Nutzung RF3

 Wärmedämmschichten in Fluchtwegen RF1

 kein Sicherheitsabstand zu brennbarem Material erforderlich (nur bei Leitungen ohne erhöhte Lufttemperaturen) 

7.3.5. Gesammelte Abluft Nasszellen: 

Übereinanderliegenden Nasszellen können unabhängig der Flächen an einer Abluftleitung zusammengefasst werden. 

7.4. Solaranlagen
Gemäss BSR 14-15 "Verwendung von Baustoffen“ und "BSM 2001-15 Solaranlagen“.

7.4.1. Anlageart: 

Es ist ein Gebäude aufgesetzte Photovoltaik vorgesehen. 

7.4.2. Materialisierung und Leitungsführung: 

Komponenten sind der Photovoltaikanlagen sind von mechanischer Einwirkung zu schützen
Leitungen sind ortsfest zu verlegen und vor Beschädigung von Nagetieren zu schützen 

DC-Hauptleitung oder Array- / Stringleitung sind im Gebäudeinnere in Rohre der Klasse RF2 (cr.) zu führen. 
In Feuergefährte Räumen wie auch in horizontalen Fluchtweg in Rohre der Klasse RF1 

In folgende Räumlichkeiten dürfen Leitungen nicht geführt werden:

 Vertikale Fluchtweg 

 Explosionsgefährdeten Räume 
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7.4.3. Standort Wechselrichter: 

Folgende Punkte sind bei der Montage der Wechselrichter zu achten: 

 Es sind die Herstellerangabe zu beachten 

 Wechselrichter sind an Massivbauwände zu montieren oder auf anderen Wänden mit einen Brandschutzplatte 30 Minuten 
aus Baustoffen der Klasse RF1 dauerwärmebeständig als Unteralge. 

 Der Raum soll vorzugsweise trockene und kühlen sein (z.B. Keller oder Technikräume) 

 Wechselrichter und deren Komponente sind von mechanischer Beschädigung zu schützen 

In folgenden Räumen dürfen die Wechselrichter montiert werden:

 In eigene Technikraum 

 In Elektro und Sanitärzentrale sowie Lüftungszentrale die nur eine Lüftungsabschnitt versorgen

 In Ausstellungsraum für Wärmepumpe mit nicht brennbare Kältemittel 

 In Ausstellungsraum für Übergabestation von Fernwärme 

 In Räume zum Einstellen von Motorfahrzeuge (Brandabschnittsfläche ≤ 600 m2 )
7.4.4. Standort Akkupaket: 

Es ist keine Akkupaket vorgesehen. 

7.4.5. Zugänglichkeit Feuerwehr: 

Die Feuerwehr ist über das vorhanden sein eine Solaranlage in Kenntnis zu setzen. 
Eine Dokumentation mit Orientierungspläne, Standort Module und Wechselrichter sowie optionale Schalt- und 
Schutzeinrichtungen zu erstellen und der Feuerwehr abzugeben. 

Die Türe des Raums in welche der Wechselrichter vorhanden muss entsprechen gekennzeichnet sein. 

8. Abwehrende Brandschutz

8.1. Zugänglichkeit der Feuerwehr 
Gemäss BSR 12-15 „Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz“ und FKS-Richtlinie „Feuerwehrzufahrten, Bewegungs- und Stellflächen“.

8.1.1. Zugänglichkeit: 

Die Zugänglichkeit wird über die Seestrasse sichergestellt. 
Die Zugänglichkeit ins Gebäude in nicht zu gewährleisten. 

8.1.2. Notwendigkeit Stellflächen: 

Wegen der Gebäudegeometrie ist eine Stellfläche notwendig (Stellflache für Löschfahrzeug). 
Die Distanz zwischen Löschfahrzeug und Hauptzugang der Feuerwehr, darf maximal 80 m betragen und wird eingehalten, 
siehe dazu Brandschutzplan "0321 Haus an der Strasse (B) - Zugänglichkeit Feuerwehr". 

8.1.3. Anforderungen Stellflächen: 

 Stellflächen 6 x 11 m

 Neigung max. 5 %

 Bodendruckfestigkeit nicht unterkellert 800 kN/m²

 Bodendruckfestigkeit unterkellert 144 kN punktförmige Stützenlast (Fläche 0.18 m²)

8.1.4. Zugänglichkeit Fassade: 

Die Zugänglichkeit für den Löschangriff an der Fassade ist nicht zu gewährleisten, da die Dämmung wie die 
Aussenwandbekleidung aus Materialien der Klasse RF1 bestehen. 

8.1.5. Zugänglichkeit Dach: 

Die Zugänglichkeit auf dem Dach ist nicht zu gewährleisten, dass die Dachhaut aus Materialien der Klasse RF1 besteht. 

8.1.6. Löschwasserversorgung: 

Die Löschwasserversorgung wird über die bestehenden Hydranten gewährleistet, siehe dazu Brandschutzplan Zugänglichkeit 
Feuerwehr. 
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9. Organisatorische Brandschutzmassnahmen

9.1. Organisatorische Massnahmen im Betrieb
Gemäss BSR 12-15 "Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz"

Die Brandverhütung ist durch organisatorische Massnahmen sicherzustellen, insbesondere:

 Freihalten der Flucht- und Rettungswege

 brandschutztechnisch einwandfreie Ordnung

Die Instandhaltung und Kontrolle der brandschutztechnischen Einrichtungen ist gemäss den Dokumenten zur Wahrung der 
Unterhaltspflicht sicherzustellen und im Gebäudekontrollbuch zu dokumentieren, insbesondere:

 Kontrollen an baulichen Brandschutzmassnahmen (insbesondere Abschottungen)

 Unterhalt an haustechnischen Anlagen

Dekorationen sind so anzubringen, dass:

 die Sicherheit von Personen nicht gefährdet ist,

 Fluchtwege passierbar sind,

 technische Brandschutzeinrichtungen nicht beeinträchtigt werden,

 sie sich durch Wärmestrahlung von Einrichtungen nicht entzünden können.

Dekorationen müssen:

 in Fluchtwegen den Baustoffen der Brandverhaltensgruppe RF1 entsprechen

Weiter dürfen sämtliche Dekorationen nicht brennend abtropfen.

9.2. Brandverhütung auf der Baustelle
Gemäss BSR 12-15 "Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz"

Der sichere Betrieb ist während der Bauzeit zu gewährleisten

Der Gesamtleiter / die Bauleitung ist gleichzeitig Sicherheitsbeauftragter Brandschutz während der Bauzeit, er kontrolliert 
resp. stellt sicher, dass die brandschutztechnischen Massnahmen während der Bauzeit umgesetzt werden, insbesondere:

 Freihalten der Flucht- und Rettungswege

 Freihalten der Feuerwehrzufahrten

 regelmässiges (tägliches) Wegräumen von Abfällen

 Schutz der Baustelle vor unbefugtem Zutritt

 Platzieren von Handfeuerlöscher bei vertikalen Fluchtwegen (ab Fertigstellung Rohbau)

 Anschlagen von Alarmierungsnummern (Plakat „Es brennt, was tun?“) bei vertikalen Fluchtwegen

 Platzieren von Aschenbecher ausserhalb des Gebäudes

Die Vorschriften bei der Durchführung von gefährlichen Arbeiten und Arbeiten mit offenem Feuer (Handhabung von 
gefährlichen Stoffen, Arbeitszeiten, Kontrollen, Bereithaltung von Löschmittel etc.) sind einzuhalten.
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9.3. Qualitätssicherung Brandschutz – QS-Verantwortlicher Brandschutz 

Für das Objekt ist während des gesamten Lebenszyklus eine wirkungsvolle Qualitätssicherung im Brandschutz gemäss BSR 
11-15 „Qualitätssicherung im Brandschutz“ zu gewährleisten. Entsprechende Massnahmen sind festzulegen, umzusetzen und 
zu dokumentieren.

Während der Erstellung wird aufgrund der Gebäudegeometrie, den vorhandenen Nutzungen, der Bauweise und besonderen 
Brandgefahren voraussichtlich die Qualitätssicherungsstufe 1 gemäss BSR 11-15 „Qualitätssicherung im Brand-schutz“, Ziffer 
3.3.1 verlangt.

Die Projektorganisation Brandschutz während der Erstellung ist in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

Die Aufgaben des QS-Verantwortlichen Brandschutz werden von der Firma Sibra AG, vertreten durch Gabriel Stocker 
wahrgenommen.

Vor Bezug der Baute bzw. Inbetriebnahme der Anlage bescheinigt der QS-Verantwortliche Person Brandschutz gegenüber der 
Eigentümerschaft und der Brandschutzbehörde die ordnungsgemässe Umsetzung der ihm auferlegten 
Qualitätssicherungsmassnahmen mit der Übereinstimmungserklärung.

Von sämtlichen an der Planung und Ausführung beteiligten Planern und der Bauleitung wird nach Abschluss der Arbeiten eine 
Bestätigung verlangt, in welcher sie bestätigen, dass sie die brandschutztechnischen Massnahmen gemäss dem 
Brandschutzkonzept in ihrer Planung umgesetzt haben und die Ausführungen mittels Fachbauleitung überwacht haben. Weiter 
bestätigen sie (zusammen mit den ausführenden Unternehmern), die Bauherrschaft über die Anforderungen an Unterhalt und 
Wartung ihres Fachgebietes instruiert zu haben. 

10. Unterschrift - Bestätigung / Kenntnisnahmen
Das Konzept wird von den folgenden Projektbeteiligten zu Kenntnis genommen und für die Einreichung an die 
Brandschutzbehörde freigegeben. 

10.1. Bauherrschaft

Schliiffi AG
c/o Cécile Niederer-Ott
Balthasar-Trüb-Weg 18
8610 Uster   

10.2. Projektverfasser

Wild Bär Heule Architekten AG
Baurstrasse 14
8008 Zürich   

10.3. QS-Verantwortlicher Brandschutz

Sibra AG
Taggenbergstrasse 86
8408 Winterthur Winterthur, 21.11.2025 

Maximilian Richter
Textfeld
Uster 08.12.2025

Maximilian Richter
Textfeld
Zürich 08.12.2025
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Flur Lager Gewerbe EG - B

Gewerbe

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 6Atelier 5Atelier 4Atelier 3

Haus an der Strasse (B)
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Haus an der Strasse (B)
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Überlauf/Speierin Kanal

Überlauf/Speierin Kanal

Überlauf/Speierin Kanal
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1. Kontakte und Adressen

8610 Uster

1.1. Bauherrschaft 

Schliiffi AG
c/o Cécile Niederer-Ott
Balthasar-Trüb-Weg 18
8610 Uster 

1.2. Architekten 

Wild Bär Heule Architekten AG
Baurstrasse 14
8008 Zürich 

1.3. Ersteller Konzept / QS-Verantwortlicher Brandschutz

Sibra AG
Taggenbergstrasse 86
8408 Winterthur 

Gabriel Stocker – Brandschutzfachmann VKF (10075637) & SWISSI (CH/17/P-FD/017) 
079 198 12 12
gstocker@sibra.ch

2. Grundlage 

2.1. Kurzbeschrieb

Dieses Brandschutzkonzept/Nachweis bezieht sich auf den Neubau eines Wohnhauses an der Seestrasse in Uster. Auf der 
Parzelle C3591 sind drei Neubauten sowie ein Umbau geplant. Die drei Neubauten sind im Untergeschoss durch eine 
gemeinsame Einstellhalle miteinander verbunden. Da der Fluchtweg aus der Tiefgarage über dieses Gebäude verläuft, sind 
die Einstellhallen Bestandteil dieses Brandschutzkonzepts/Nachweises. Dieses Dokument behandelt ausschliesslich das „Haus 
am Wasser (C)“ inklusiv Einstellhallen. Für die anderen Gebäude sind separate Brandschutzkonzepte/Nachweise vorgesehen.
Das geplante Gebäude wird im Untergeschoss in Massivbauweise und die Geschosse über Terrain in Holzbauweise erstellt. 
Die Fluchttreppenhäuser werden der Einfachheit halber in Massivbauweise ausgeführt. Die Aussenwandbekleidung besteht 
aus einer hinterlüfteten Holzverkleidung, die etagenweise über Brandschutzmassnahmen verfügt.  

2.2. Abgrenzungen

Das Brandschutzkonzept basiert auf den Mindestanforderungen der Schweizerischen Brandschutzvorschriften 2015 der 
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen. Privatrechtliche Schutzziele sind keine definiert worden und weitere 
behördliche Auflagen bleiben vorbehalten.

Das Brandschutzkonzept ist durch den Gesamtleiter an die Fachplaner, die Bauleitung und die Ersteller auszuhändigen.

2.3. Grundlagen
 Vorschriften, kantonale Gesetze und Weisungen sowie Stand der Technik Papiere:

 Schweizerische Brandschutzvorschriften 2015 (Stand 01.01.2019), Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF, 
Bern

 Rechtsgrundlagen, Ausführungs- und Vollzugsbestimmungen Kanton Zürich zu den Brandschutzvorschriften, 
Gebäudeversicherung des Kanton Zürichs, Zürich

 Kantonale Weisungen

 Lignum Dokumentation Brandschutz, Lignum, Zürich

 Weitere Bestimmungen gemäss VKF-Verzeichnis 40-15 „Weitere Bestimmungen“, Vereinigung Kantonaler 
Feuerversicherungen, Bern

 Übliche Praxis der Behörden der letzten Jahre

2.4. Projektbezogene Grundlagen
 Architektenpläne – Bauprojekt, Datiert 30.09.2025  
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2.5. Beilagen

Folgenden Brandschutzpläne sind Bestandteil des Konzeptes: 

Plannummer Planname Massstab Datum Format

0331 Haus am Wasser (C)  - Zugänglichkeit Feuerwehr 1:150 17.10.2025 A3

0332 Haus am Wasser (C) - Untergeschos 1:200 17.10.2025 A3

0333 Haus am Wasser (C) - Erdgeschoss 1:150 17.10.2025 A3

0334 Haus am Wasser (C)  - 1.Obergeschoss 1:150 17.10.2025 A3

0335 Haus am Wasser (C)  - 2.Obergeschoss 1:150 17.10.2025 A3

0336 Haus am Wasser (C)  - 3.Obergeschoss 1:150 17.10.2025 A3

0337 Haus am Wasser (C)  - Dachaufsicht 1:150 17.10.2025 A3

0338 Haus am Wasser (C)  - Querschnitt 1:150 17.10.2025 A3

0339 Haus am Wasser (C)  - Längsschnitt 1:150 17.10.2025 A3

2.1. Weitere Beilagen
 Keine

3. Schutzziele

3.1. Schutzziel a)

Innerhalb vom Gebäude wird die Sicherheit von Personen und Tieren über die Standardmassnahmen gemäss den 
schweizerischen Brandschutzvorschriften gewährleistet.

3.2. Schutzziel b)

Der Entstehung von Bränden wird im gesamten Gebäude wie auch im Bereich der Aussenwand mittels Standardmassnahmen 
gemäss den schweizerischen Brandschutzmassnahmen vorgebeugt.

3.3. Schutzziel c)

Die Ausbreitung von Feuer von und auf benachbarte Bauten und Anlagen wird mittels der Umsetzung der 
Standardmassnahmen nach den schweizerischen Brandschutzvorschritten eingehalten.

3.4. Schutzziel d)

Den Erhalt der Tragfähigkeit wird mittels der Standardmassnahmen gemäss den schweizerischen Brandschutzvorschriften 
umgesetzt.

3.5. Schutzziel e)

Die wirksame Brandbekämpfung wird mittels Standardmassnahmen gemäss den schweizerischen Brandschutzvorschriften 
ermöglicht (siehe dazu Ziffer 8). 

Die Sicherheit der Rettungskräfte im Innern des Gebäudes wird über die Standardmassnahmen nach der schweizerischen 
Brandschutzvorschrift sichergestellt.
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4. Zusammenfassung Anforderungen
Unter folgende Punkt werdend die wichtigsten Eckwerte zu diesem Gebäude dargestellt. 

4.1. Gebäudeeinstufung und Bauart: 

Gebäudekategorisierung

Bauvorhaben: Neubau 

Bauweise: Unter Terrain in Massivbauweise inklusiv Treppenhäuser
Über Terrain in Holzbauweise 

Konzept:  Bauliche Konzept

Gebäudehöhe: 13.29 Meter 

Gebäudehöhe nach VKF: Gebäude mittlerer Höhe 

Gebäude Kategorie nach VKF: Wohnen

Gebäudenutzung allgemein: 1.Untergeschoss Technik- & Kellerräume und Einstellhalle für Motorfahrzeuge
Erdgeschoss Wohnungen
1.Obergschoss Wohnungen
2. Obergeschoss Wohnungen
3. Obergeschoss Wohnungen

Geschossfläche pro Geschoss: 1.Untergeschoss 1'245 m2

Erdgeschoss 350 m2

1.Obergschoss 400 m2

2. Obergeschoss 400 m2

3. Obergeschoss 400 m2

Geschossfläche über alle Geschosse: 2'795 m2 

Anzahlt Treppenhäuser (BA >900m2): 2 

Einstufung QS: Vorrausichtlich QSS2

Gebäudehülle

Aussenwandbekleidung: Hinterlüftet Holzschalung RF3

Aussenwärmedämmung: RF1

Zugänglichkeit Aussenwand notwendig: Ja

Dacheindeckung: Integrierte Photovoltaik, oberste Schicht RF1

Zugänglichkeit Dach notwendig: Ja, wegen der integrierte Photovoltaik

Terrasse / Balkon: Holzrost RF3 auf Stelze 

4.2. Anforderung Tragwerk und Brandabschnittsbildung:

Anforderung Tragwerkt: Anforderung Brandabschnittsbildung

Tragwerk unter Terrain 
Tragwerk über Terrain 
Oberste Geschoss 
(ausser zur Gewährleistung der 
brandabschnittbildenden Bauteile) 

R 60
R 60
R 0 

Wände unter Terrain 
Wände über Terrain
Decken unter Terrain 
Decken über Terrain
Türen
Installationsschächte unter Terrain
Installationsschächte über Terrain

EI 60 
EI 30

REI 60
REI 60

EI 30
EI 60 
EI 30
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Anforderungen vertikale Fluchtweg: Anforderungen horizontale Fluchtweg:

Brandabschnittsbildung
Treppenläufe
Türen zur Nutzung
Anschliessende Lifttüren

REI 60
RF1

EI30-C
RF1 

Wände und Decken unter Terrain
Türen zur Nutzung
Türen zum vertikalen Fluchtweg
Anschliessende Lifttüren

EI 60
EI 30
E 30
RF1

Materialisierung / Bauweise: 

Tragwerk: Untergeschoss in Massivbauweise, Beton und Backstein
Geschosse über Terrain in Holzbauweise, Decke aus mehrlagigen Massivholzplatten 
nach Lignum 4.2, Tabelle 436-1, Variante D

Brandmauer: Keine vorhanden

Treppenhaus: Massivbauweise, Beton

Brandabschnitte: Untergeschoss Massivbauweise, Beton und Backstein
Über Terrain Holzbauweise, nach Lignum 

Installationsschächte: Holzbauweise, nach Lignum und zertifiziertes Vorwandsysteme mit VKF-
Anerkennung

Hautechnische Installationen:

Wärmetechnische Anlagen: kalte Fernwärme

Lüftungstechnische Anlagen:  Abluft Nasszellen, Kellerbelüftung und mechanische CO2 Belüftung der 
Einstellhallen

Gewerbliche Küche:  nicht vorgesehen 

Solaranlage: integrierte Photovoltaik

Energiespeicher: nicht vorgesehen

Brandschutzeinrichtungen:

Brandmeldeanlage:  nicht vorgesehen

Sprinkleranlage:   nicht vorgesehen 

Rauch- und Wärmeabzug: für das Treppenhaus notwendig 

Sicherheitsbeleuchtung: keine vorgesehen 

Fluchtwegpiktogramme: nachleuchtende Fluchtwegpiktogramme für Einstellhallen vorgesehen

Sicherheitsstromversorgung: nicht vorgesehen, 

Zugänglichkeit Feuerwehr:

Zugänglichkeit an der Fassade: die Zugänglichkeit mittels Huberetter an eine Fassade ist zu gewährleisten, da das 
Gebäude als Gebäude mittlere Höhe eingestuft wird. 

notwendig Stellflächen: 2 Stellplätze notwendig (Löschfahrzeug und Hubretter entlang eine Fassade)  

Zugang ins Gebäude: Zugang ins Gebäude muss nicht gewährleistet werden 

Löschwasserversorgung:  Löschversorgung über bestehende Hydranten gewährleistet  
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R 60 & EI 30 rechnerische Nachweis

5. Bauliche Brandschutzmassnahmen

5.1. Materialisierung Gebäudehülle
Gemäss BSR 13-15 „Baustoffe und Bauteile“ und BSR 14-15 „Verwendung von Baustoffen“. 

5.1.1. Aufbau und Materialisierung Aussenwand:

 Gipskartonplatte RF1

 Mineralwolle RF1

 Installationsebene RF3

 Dampfbremse RF3 (cr.)

 OSB-Platte RF3

 Ständer C24 RF3

 Mineralwolle RF1

 Gipsfaserplatte RF1

 Windpapier RF3 (cr.)

 Konterlattung RF3

 Lattung RF3

 Schalung (N+K) RF3

Mineralwolle mit Rohdichte ≥ 26kg/m3 , Schmelzpunkt ≥ 1000°C
Aufbau nach rechnerische Nachweis Holzbauingenieur gemäss Lignum

5.1.2. Ersatzmassnahmen brennbare Aussenwandbekleidung: 

In unsere Fall sind zwei Typen von Fassaden anzutreffen:

 Balkonband 
Richtung Wasser (Kanal) und Strasse wird die Fassade durchgehend durch auskragende Balkone getrennt.

 Lochfassade
Bei den seitlichen kurzen Fassadenteile ist wiederum kein auskragende Balkon vorzufinden. 
Diesen Bereich wird als Fassadentyp "Lochfassade" betrachtet.

Massnahmen Balkonband:

Die Balkone schliessen dicht an die Fassade an und unterbrechen die Hinterlüftung sowie die Aussenwandbekleidung.
Der Aufbau der Balkone verfügt aufgrund der Bauweise als mehrlagige Massivholzplattendecke mit 5 Schichten über einen 
Feuerwiderstand von REI 60. Durch die Trennung der Hinterlüftung und der Aussenwandbekleidung sowie den 
Feuerwiderstand der Decke wird das Schutzziel eingehalten, dass sich ein Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr nicht über 
mehr als zwei Geschosse vom Ereignis ausbreiten kann.

Massnahmen Lochfassade:

Beim kurzen Fassadenteil sind Massnahmen erforderlich, um das Schutzziel der Brandausbreitung zu erreichen. Zum 
Zeitpunkt der Baueingabe ist die Materialisierung der Massnahme jedoch noch nicht definiert. Klar ist, dass eine 
geschossweise Trennung der Holzschalung und der Hinterlüftung notwendig ist. Durch die vertikale Ausrichtung der 
Schalung sowie die Bauweise als Profil mit Nut und Feder ist es möglich, alle Schürzen gemäss Lignum 7.1, Tabelle 331-1, 
auszuführen. Die genauen Massnahmen werden vor der Ausführung definiert und zur Bewilligung eingereicht.

Massnahmen Gebäudeecken:

Im Bereich der Gebäudeecken wird die Hinterlüftungsebene mittels vertikal verlaufender Holzlatten mit einer Breite von 
mindestens 50 mm oder mit Mineralwolle (Rohdichte ≥ 40 kg/m³, Schmelzpunkt ≥ 1'000°C) auf einer Tiefe von 150 mm 
unterbrochen. Die genaue Art ist vor der Ausführung mit dem QS-Verantwortlichen abzusprechen.

Vertikale Massnahmen:

Im Bereich der brandabschnittsbildenden Wände wird die Hinterlüftungsebene mittels vertikal verlaufender Holzlatten mit 
einer Breite von mindestens 50 mm oder mit Mineralwolle (Rohdichte ≥ 40 kg/m³, Schmelzpunkt ≥ 1'000°C) auf einer Tiefe 
von 150 mm unterbrochen. Die genaue Position und Art ist vor der Ausführung mit dem QS-Verantwortlichen abzusprechen.
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R 60 & EI 30 gemäss Vorgabe Lignum

EI 30 gemäss Vorgabe Lignum

REI 60 gemäss Vorgabe Lignum

5.1.3. Aufbau und Materialisierung Wohnungstrennwand:

 2x Gipsfaserplatte 15mm RF1

 Ständer C24, 80 x 120 mm RF3

 Mineralwolle RF1

 OSB-Platte 18mm RF3

 Hohlraumdämmung RF1

 OSB-Platte 18mm RF3

 Mineralwolle RF1

 Ständer C24, 80 x 120 mm RF3

 2x Gipsfaserplatte 15mm RF1

Mineralwolle mit Rohdichte ≥ 26kg/m3 , Schmelzpunkt ≥ 1000°C
Aufbau gemäss Lignum Dok. 4.1, Abbildung 442-4, Variante L

5.1.4. Aufbau und Materialisierung Schachtwand:

 2x Gipskartonplatte 12.5 mm RF1

 Ständer C24, 45 x 120 mm RF3

 Mineralwolle RF1

Mineralwolle mit Rohdichte ≥ 26kg/m3 , Schmelzpunkt ≥ 1000°C
Aufbau gemäss Lignum Dok. 4.1, Abbildung 441-2, Variante F

5.1.5. Aufbau und Materialisierung Steildach: 

 Swisspearl Sunskin Roof Lap oberste Schicht RF1

 Lattung RF3

 Konterlattung RF3

 Windpapier RF3 (cr.)

 Holzweichfaser RF1

 Sparren RF3

 Mineralwolle RF1

 Dampfbremse RF3 (cr.)

 Dreischichtplatte (sichtbar) RF3

5.1.6. Aufbau und Materialisierung Geschossdecke (Decke aus mehrlagige Massivholzplatten): 

 Bodenbelag RF3

 Unterlagsboden RF1

 Trittschalldämmung RF3 (cr.)

 Kalksplittschüttung RF1

 Brettsperrholz – 7 Schichten RF3

Aufbau gemäss Lignum Dok. 4.1, Abbildung 436-1, Variante D
Fugenausbildung gemäss Lignum Dok. 4.2, Abbildung 424-1
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REI 60 rechnerische Nachweis

REI 60 gemäss Vorgabe Lignum

5.1.7. Aufbau und Materialisierung Geschossdecke Durchgang: 

 Bodenbelag RF3

 Unterlagsboden RF1

 Trittschalldämmung RF3 (cr.)

 Kalksplittschüttung RF1

 Gipsfaser 15mm RF1

 Dreischichtplatte RF3

 Rippe GL24h RF3

 Mineralwolle RF1

 Gipsfaserplatte 18mm RF1

 Windpapier RF3 (cr.)

 Lattung RF3

 Swisspearl Carat RF1

Mineralwolle mit Rohdichte ≥ 26kg/m3 , Schmelzpunkt ≥ 1000°C
Lattung wird als lineare Tragende Holzbauteile betrachtet
Aufbau nach rechnerische Nachweis Holzbauingenieur gemäss Lignum

5.1.8. Aufbau und Materialisierung Geschossdecke Loggia  (Decke aus mehrlagige Massivholzplatten): 

 Holzrost (Lärche) RF3

 Unterkonstruktion/Traglatte RF3

 Nivellierbare Stelzlager variabel RF3 (cr.)

 Schutzvlies RF1

 Abdichtung 2-lagig (bituminös) RF3 (cr.)

 Gefällsdämmung RF3 (cr.)

 Brettsperrholz – 5 Schichten RF3

Aufbau gemäss Lignum Dok. 4.1, Abbildung 436-1, Variante D
Fugenausbildung gemäss Lignum Dok. 4.2, Abbildung 424-1

5.2. Materialisierung Innenausbau 
Gemäss BSR 13-15 „Baustoffe und Bauteile“ und BSR 14-15 „Verwendung von Baustoffen“. 

5.2.1. Materialisierung vertikale Fluchtweg:

 Bodenbeläge RF2 

 Schmutzschleuse / Teppiche RF2 

 Wände und Decken RF1

 Wand- und Deckenbekleidungen RF1 

 Dämmschichten RF1

 Treppen und Podeste RF1

 Deckenbespannungen RF1

Wird im Bodenaufbau Trittschaldämmung oder Wärmedämmung mit brennbaren Eigenschaften benutzt, ist die der 
Stellstreifen beim Unterlagsboden mit Steinwolle (Schmelzpunkt ≥ 1'000°C) auszuführen. Dies weil im vertikalen Fluchtweg 
nur Dämmung der Klasse RF1 verwenden werden dürfen. 

5.2.2. Materialisierung Leitungen im vertikalen Fluchtweg:

 Leitungen und Dämmungen RF1 

 Elektrokabel RF3 
Ohne kritische (cr.) verhalten und dürfen nur zur 
Versorgung des vertikalen Fluchtweges dienen. 
Fremde Transitleitungen sind nicht zulässig. 

Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decke gemäss Leitungsführungskonzept. 
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5.2.3. Materialisierung horizontale Fluchtweg:

 Bodenbeläge RF2 

 Schmutzschleuse / Teppiche RF2 

 Wände und Decken RF1 

 Wand- und Deckenbekleidungen RF1 

 Dämmschichten RF1 

 Deckenbespannungen RF1 

Werden bei Wänden, Decken, Dammschichten brennbare Materialien verwenden, sind diese zum horizontalen Fluchtweg mit 
eine Brandschutzplatte 30 Minuten aus Baustoffen der Klasse RF1 zu verkleiden. 

5.2.4. Materialisierung Leitungen im horizontalen Fluchtweg:

 Frischwasserleitungen / Sanitärleitungen RF3 

 Abwasserleitungen / Dachwasserleitungen RF3 

 Heizleitungen RF3 

 Alle Leitungsdämmungen RF3 

 Elektrokabel bis zu eine Brandlast von 200 MJ/m2 RF3 

 Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decke gemäss Leitungsführungskonzept. 

5.2.5. Materialisierung Innenräume:

 Bodenbeläge RF3 (cr.) 

 Schmutzschleuse / Teppiche RF3 (cr.) 

 Wände und Decken RF3 

 Wand- und Deckenbekleidungen RF3 

 Dämmschichten RF3 (cr.) 
Dämmungen mit Kritischen verhalten (cr.) müssen 
vollflächig zum betrachtenden Raum mit Materialien 
ohne kritische verhalten abgedeckt werden. 

 Deckenbespannungen RF3 

 Innentreppen RF3 

5.2.6. Materialisierung Leitungen in der Nutzung offen geführt (sichtbar):

 Frischwasserleitungen / Sanitärleitungen RF3 

 Abwasserleitungen / Dachwasserleitungen RF3 

 Heizleitungen RF3 

 Leitungsdämmungen RF3 

 Leitungsdämmungen mit Ummantelung RF1 ≥ 0.5 mm RF3 (cr.) 

 Elektrokabel RF3 (cr.) 

Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decke gemäss Leitungsführungskonzept. 

5.2.7. Materialisierung Leitungen in der Nutzung im Schacht mit Feuerwiderstand:

 Frischwasserleitungen / Sanitärleitungen RF3 (cr.) 

 Abwasserleitungen / Dachwasserleitungen RF3 (cr.) 

 Heizleitungen RF3 (cr.) 

 Alle Leitungsdämmungen RF3 (cr.) 

 Elektrokabel RF3 (cr.) 

Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decke gemäss Leitungsführungskonzept. 
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5.3. Brandschutzabstände, Tragwerk und Brandabschnitte
Gemäss BSR 15-15 „Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte“ und "100-15 Brandmauer". 

5.3.1. Brandschutzabstände zu benachbartem Gebäude: 

Mindestabstand zu Haus am Platz (A) – RF3 zu RF1 (A) – beträgt 5.0 Meter, da beide Gebäude Haus C und A über eine 
Fassade mit EI30 Feuerwiderstand aufweisen. Gemessene Abstand ~5.76 Meter.

Mindestabstand zu Haus an der Strasse (B) – RF3 zu RF1 (B) – beträgt 5.0 Meter, da das Gebäude Haus C über eine Fassade 
mit EI30 Feuerwiderstand verfügt und das Gebäude Haus B als Gebäude geringer Höhe gilt. Gemessene Abstand ~6.12 
Meter.

Abstände zu andere Grundstückinterne wie auch benachbartem Gebäude sind > 7.50 Meter.

5.3.2. Bauweise Tragwerk: 

Das Tragwerk wird mit Ausnahme des Treppenhaus, Liftschacht und des Untergeschosses in Holzbauweise erstellt. 
Die Holzbauaufbauten werden von einem Holzbauingenieur Anhang der Lignum Dokumentation definiert und vom QS-
Verantwortlicher systematisch geprüft. 

Das Treppenhaus, Liftschacht und den Untergeschoss werden in Massivbauweis Beton / Backstein erstellt. 

5.3.3. Bauweise brandabschnittsbildende Wänden: 

Die Wohnungstrennwände werden nach Lignum 4.1 aufgebaut. 
Die Wände im Untergeschoss werden in Massivbauweise Beton / Backstein erstellt. 

5.3.4. Brandabschnittsbildende Abschlüsse: 

Türen in brandabschnittsbildende Wänden haben im gesamten Gebäude die EI 30 Brandschutzanforderungen. 
Bei Abschlüssen, welche ein gesamte Fläche 9.0 m2 überschreiten, ist die Brandschutzanforderung erhöht. 

Türen, welche aus betrieblichen Gründen offengelassen werden, sind mit einem Türschliesser zu versehen. 
Wird gewünscht, dass Türe aus betrieblichen Gründen offengelassen werden, so sind diese mit eine Brandfallsteuerung 
auszurüsten, welche im Ereignisfall die Türe automatisch schliesst.  

5.3.5. Brandabschnittsbildende Abschlüsse im vertikalen Fluchtweg: 

Brandabschnittsbildende Türe im vertikalen Fluchtweg sind selbstschliessend auszuführen. 
Ausgenommen sind: 

 Wohnungseingangstüren 

 Türen zu Einzelbüro 

 Türen zu Schulzimmer 

 Türen zu technischen Räumen 

5.3.6. Brandabschnittsbildende Abschlüsse im horizontalen Fluchtweg:  

Brandabschnittsbildende Türe im horizontalen Fluchtweg sind nicht selbstschliessend auszuführen, ausgenommen Türen, die 
aus betrieblichen Gründen offengelassen werden. 

5.3.7. Brandabschnittsbildende Abschlüsse im Parkin: 

Türe von der Nutzung ins Parkin sind selbstschliessen auszuführen. 
Es wird empfohlen Türschliesser mit Schliessverzögerung zu erstellen, sodass die Türen nicht unterkeilt werden. 

5.3.8. Bauweise Installationsschachte:

Die Installationsschachte werde mit folgendem System ausgeführt: 

 Installationsschächte mit Feuerwiderstand EI30 (Holzbauweise nach Lignum-Dokumentation) 

 Geprüfte Vorwandsystem EI30 mit VKF-Anerkennung
Anschüsse und Durchführung durch brandabschnittsbildende Decke nach Lignum-Dokumentation 

5.3.9. Leitungsdurchführung durch brandabschnittsbildende Bauteile: 

Werden Leitungen durch die brandabschnittsbildende Bauteile geführt, so ist folgendes zu beachten: 

Ansatz 1. – Verschliessung der Öffnung mit VKF-Anerkannte Abschottungssystem EI 30 

Ansatz 2. – Verschliessung der Restöffnung mit RF1 Material

Ansatz 3. – Verschliessung mit VKF-anerkannte Abschottungssysteme für Rohrleitungen – Brandschutzmanschetten 
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5.4. Flucht- und Rettungswege
Gemäss BSR 16-15 „Flucht- und Rettungswege“. 

5.4.1. Anzahlt Treppenhäuser vertikale Fluchtwege: 

Pro 900 m2 Fläche ist laut Brandschutzrichtlinien einen vertikalen Fluchtweg notwendig. 
In diesem Gebäude ist mindestens ein vertikaler Fluchtweg notwendig 

5.4.2. Gesamtläge von Flucht- und Rettungswege: 

Die maximale Fluchtweglänge zu einem vertikalen Fluchtweg oder ins Freie betragt maximal 35 m
Die Fluchtweglänge werden im gesamten Projekt eingehalten, siehe dazu die Brandschutzpläne im Anhang. 

5.4.3. Breite und Höhe von Flucht- und Rettungswege:

Die lichte Durchgangmasse bei horizontalen und vertikalen Fluchtwegen beträgt 1.20 m x 2.10 m (b x h)
Die lichte Durchgangmasse von Türen bei Flucht- und Rettungswege beträgt 0.90 m x 2.00 m (b x h) 
Die licht Durchgangsbreit von Hauseingangstüren betragt 1.00 m x 2.00 m (b x h) gemäss Planungs- und Baugesetzt des 
Kanton Zürich 
Die minimale lichte Durchgangmasse von Türen ist in den Brandschutzpläne ersichtlich.

5.4.4. Öffnungsrichtung von Flucht- und Rettungswege:

Türen müssen in Fluchtrichtung öffnen. 
Bei Räumen mit weniger als 20 Personen, darf die Türe gegen die Fluchtrichtung öffnen. 

5.4.5. Notausgangsverschluss von Flucht- und Rettungswege:

Türen zu mehrteiligen Räumen, welche verschlossen werden können, sind mit einen Notausgangverschluss nach SN EN 179 
auszurüsten. Bei endständigen Räumen die nur einen Ausgang, welche auch als Zugang genutzt werden kann, kann auf der 
Notausgangverschluss nach SN EN 179 verzichtet werden. 
Die Türen mit Notausgangverschlüsse sind in den Brandschutzpläne im Anhang ersichtlich. 

5.4.6. Absicherung von Notausgangsverschluss:  

Notausgangsverschluss können so ausgeführt werden, dass der Zutritt für unbefugte erschwert/verhindert wird. 
(z.B. Einbruchschutz in das Treppenhaus bei Tiefgaragen) 

Dies kann über eine gekennzeichnet Fluchttüre nach EN 13637 stattfinden. Die ist ein Taster welche betätigt werden kann, um 
die verschlossene Türe zu öffnen. Nach Betätigung des Notausgangstaster ertönt einen Alarm und warnt die Bewohner. 
Tasterhöhe zwischen 0.8 m - 1.2 m, seitliche Abstand zu Türdrücker max. 0.6 m. 

5.4.7. Breite und Höhe von Türen in der Nutzung: 

Die lichte Durchgangmasse von Nutzungsinterne Türen beträgt 0.90 m x 2.10 m (b x h), ausgenommen sind: 

 Türen zu untergeordneten Räumen 
(z.B. Putzräume, Kleinlager, Sanitärräume, kleine Technikräume, begehbare Einbauschränke, usw.). 

 Wohnungsinterne Türen

6. Technische Brandschutzeinrichtungen

6.1. Kennzeichnung von Fluchtwegen und Sicherheitsstromversorgung
Gemäss BSR 17-15 „Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung Sicherheitsstromversorgung“, "2009-155 Sicherheitsstromversorgung" und 
MB „2005-15 Lithium-Ionen-Batterien".

6.1.1. Fluchtwegpiktogramme: 

In der Einstellhallen werden nachleuchtende Fluchtwegpiktogramme vorgesehen. 
Seitenläge des Fluchtwegpiktogramm mindesten 310 mm 

6.1.2. Sicherheitsbeleuchtung: 

nicht erforderlich

6.1.3. Sicherheitsstromversorgung für Rauch- und Wärmeabzug: 

Die Sicherheitsstromversorgung wird über Akku in der RWA-Zentrale aus Materialein der Klasse RF1 mit 0.80 m Abstand zu 
den restlichen Elektroinstallationen sichergestellt
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6.2. Löscheinrichtungen
Gemäss BSR 18-15 „Löscheinrichtungen“.

6.2.1. Löschdecken 

Löschdecken werden in den Wohnungsküchen empfohlen: 

6.2.2. Handfeuerlöscher – HFL 

nicht erforderlich 

6.2.3. Wasserlöschposten – WLP 

nicht erforderlich 

6.3. Sprinkleranlage 
Gemäss BSR 19-15 „Sprinkleranlagen“ und "Musterweisung 3000-15 Sprinkleranlage". 

6.3.1. Notwendigkeit: 

Eine Sprinkleranlage ist nicht erforderlich 

6.4. Brandmeldeanlage 
Gemäss BSR 20-15 „Brandmeldeanlagen“, "2009-155 Sicherheitsstromversorgung" und " Musterweisung 3001-15 Brandmeldeanlagen". 

6.4.1. Notwendigkeit: 

Eine Brandmeldeanlage ist nicht erforderlich. 

6.5. Rauch – und Wärmeabzug 
Gemäss BSR 21-15 „Rauch- und Wärmeabzugsanlagen“.

6.5.1. Notwendigkeit: 

Für folgende Bereiche / Nutzungen ist ein Rauch- und Wärmeabzugsanlage notwendig: 

 Vertikale Fluchtweg mindestens 0.50 m2 

Für die Einstellhalle ist keine Rauch- und Wärmeabzug vorzusehen, da die zusammenhängende Brandabschnittsfläche < 600 
m2 aufweist. 

6.5.2. Bedienstelle: 

Die Bedienstelle befindet sich bei der Zugangseben im Treppenhaus, siehe dazu die Brandschutzpläne im Anhang. 
Bei der Bedienstelle ist eine Zustandsanzeige (Betrieb / ausser Betrieb / Störung) notwendig. 

6.5.3. Rauch- und Wärmeabzugszentrale: 

Die Steuereinheit (RWA-Z) befindet sich im Raum Elektroraum (UG). Das Gehäuse besteht aus Materialien der Klasse RF1 
und weist einen Abstand zu den restliche Niederspannanlage einen Abstand von 0.80 m auf. 

6.5.4. Sicherheitsstromversorgung: 

Eine Sicherheitsstromversorgung für die Anlage ist notwendig. 
Weitere Angaben siehe Ziffer 6.1.3

6.6. Blitzschutzsystem
Gemäss BSR 22-15 „Blitzschutzsysteme“.

Ein Blitzschutz ist nicht erforderlich. 
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7. Haustechnische Einrichtungen

7.1. Beförderungsanlage
Gemäss BSR 23-15 „Beförderungsanlagen“.

7.1.1. Aufzugschacht:  

Folgende Eigenschaften sind für den Aufzugsschacht massgeben: 

 Schachtwände mit Feuerwiderstand EI 60 

 Lift-Türe zum vertikale oder horizontale Fluchtweg RF1 

 Schachtentlüftung aus brandschutztechnischer Sicht nicht notwendig 

 Im Liftschacht sind keine Fremdleitungen gestattet 

7.1.2. Triebwerks- und Rollenraum: 

Das Triebwerk wie die Rollen des Liftes sind im Schacht integriert, somit sind keine weiteren Massnahmen notwendig 

7.1.3. Aufzugssteuerung: 

Die Aufzugsteuerung ist in die Schachtfront integriert. Aus diesem Grund benötigt die integrierte Schachtfront die gleiche 
Feuerwiderstandsanforderung wie die Türe selbst. Zusätzlich ist diese Rauchdicht zu erstellen. 

7.1.4. Brandfallsteuerung: 

Für die geplante Nutzung des Gebäudes ist keine Brandfallsteuerung vorzusehen. 

7.1.5. Materialisierung Kabine: 

Bodenbelag wie auch Wand- und Deckenbekleidung sind aus Baustoffen der Klasse RF2 auszuführen. 
Die Tragstruktur der Kabine ist aus Baustoffen der Klasse RF1 auszuführen. 

7.2. Wärmetechnische Anlagen 
Gemäss BSR 24-15 „Wärmetechnische Anlagen“.

7.2.1. Art der wärmetechnischen Anlage: 

Das Gebäude wird an das Fernwärmenetzt angeschlossen 

7.2.2. Ausstellungsort: 

An die Übergabestation der Fernwärme werden keine Anforderung an den Ausstellungsort gestellt. 
Diese darf in der Normale Nutzung oder mit anderen haustechnischen Einrichtungen aufgestellt werden, ausgenommen 
Lüftungszentrale mit einem Aggregat, welche mehrere Lüftungsabschnitte versorgt

7.3. Lufttechnische Anlagen
Gemäss BSR 25-15 „Lufttechnische Anlagen“.

7.3.1. Analgen: 

Es sind keine Lüftungsaggregate vorgesehen 

Es sind folgenden Lüftungsaggregate vorgesehen: 

 Abluft aus den Nasszellen 

 Kontrollierte Lüftung für die Kellerräume

 Mechanische Belüftung Einstellhalle 

7.3.2. Abluft Nasszellen:

Übereinanderliegenden Nasszellen werden an einer Abluftleitung/Strang angeschlossen und verfügen pro Raum ein 
Abluftventi. Die Zuluft wird über eine Überströmöffnung an der Fassade (eine pro Brandabschnitt) sichergestellt. 

7.3.3. Lüftung für die Kellerräume:

Die Kellerräume werden an einem Lüftungsaggregat angeschlossen welche die Kellerräume mit Zu- und Abluft versorgt. 

7.3.4. Belüftung Einstellhalle:

Die Tiefgarage verfügt über eine mechanische Belüftung wegen den Abgasen. 
Die Frisch- und Fortluftleitungen werden beim Haus A über Dach geführt. 

7.3.5. Anforderung Luftaufbereitungsaggregat mit einem Lüftungsabschnitt: 

Luftaufbereitungsaggregate, welche nur einen Lüftungsabschnitt versorgen können aus Baustoff RF3 bestehen.
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7.3.6. Anforderung Aufstellungsraum Lüftungsaggregat mit einem Lüftungsabschnitt: 

Diese Anlagen versorgen jeweils nur einen Lüftungsabschnitt und somit werden keine Anforderung am Ausstellungsort der 
Anlage erstellt. Wiederum dürfen diese Anlagen in den folgenden Räumlichkeiten nicht aufgestellt werden. 

 In vertikale und horizontale Fluchtwege

 In Räume mit Lüftungsaggregate die mehrere Lüftungsabschnitte versorgen. 

7.3.7. Anforderung Luftverteilsystem mit einem Lüftungsabschnitt: 

 Lüftungsleitungen sind aus Baustoffe der Klasse RF1 auszuführen, ausgenommen einbetonierte Lüftungsleitungen.

 Lüftungsleitungen, die öffnungslos durch andere Brandabschnitte führen, sind EI 30-RF1
(ausgenommen im vertikalen Fluchtweg EI 60-RF1) zu bekleiden

 Wärmedämmschichten innerhalb der Nutzung RF3

 Wärmedämmschichten in Fluchtwegen RF1

 kein Sicherheitsabstand zu brennbarem Material erforderlich (nur bei Leitungen ohne erhöhte Lufttemperaturen) 

7.3.8. Notwendig und Anforderungen Brandschutzklappe: 

Es ist keine Brandschutzklappe im Projekt vorgesehen 

7.3.9. Anforderung Lüftungsabschnitte: 

Bei den Lüftungsaggregate ist die zusammenhängende Lüftungsabschnittfläche je nach Nutzung begrenzt. 

Die maximale zusammenhängende Brandabschnittsfläche zu eine Lüftungsabschnitt für Wohnbauten beträgt 600 m2 
Fluchtwege sind als separaten Lüftungsabschnitt zu belüften oder mittels Brandschutzklappe mit Kanalrauchmelder 
auszurüsten. 

7.3.10. Gesammelte Abluft Nasszellen: 

Übereinanderliegenden Nasszellen können unabhängig der Flächen an einer Abluftleitung zusammengefasst werden. 

7.4. Solaranlagen
Gemäss BSR 14-15 "Verwendung von Baustoffen“ und "BSM 2001-15 Solaranlagen“.

7.4.1. Anlageart: 

Es ist ein Gebäude integrierte Photovoltaik vorgesehen. 

7.4.2. Materialisierung und Leitungsführung: 

Komponenten sind der Photovoltaikanlagen sind von mechanischer Einwirkung zu schützen
Leitungen sind ortsfest zu verlegen und vor Beschädigung von Nagetieren zu schützen 

DC-Hauptleitung oder Array- / Stringleitung sind im Gebäudeinnere in Rohre der Klasse RF2 (cr.) zu führen. 
In Feuergefährte Räumen wie auch in horizontalen Fluchtweg in Rohre der Klasse RF1 

In folgende Räumlichkeiten dürfen Leitungen nicht geführt werden:

 Vertikale Fluchtweg 

 Explosionsgefährdeten Räume 

7.4.3. Standort Wechselrichter: 

Folgende Punkte sind bei der Montage der Wechselrichter zu achten: 

 Es sind die Herstellerangabe zu beachten 

 Wechselrichter sind an Massivbauwände zu montieren oder auf anderen Wänden mit einen Brandschutzplatte 30 Minuten 
aus Baustoffen der Klasse RF1 dauerwärmebeständig als Unteralge. 

 Der Raum soll vorzugsweise trockene und kühlen sein (z.B. Keller oder Technikräume) 

 Wechselrichter und deren Komponente sind von mechanischer Beschädigung zu schützen 

In folgenden Räumen dürfen die Wechselrichter montiert werden:

 In eigene Technikraum 

 In Elektro und Sanitärzentrale sowie Lüftungszentrale die nur eine Lüftungsabschnitt versorgen

 In Ausstellungsraum für Wärmepumpe mit nicht brennbare Kältemittel 

 In Ausstellungsraum für Übergabestation von Fernwärme 

 In Räume zum Einstellen von Motorfahrzeuge (Brandabschnittsfläche ≤ 600 m2 )
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7.4.4. Standort Akkupaket: 

Es ist keine Akkupaket vorgesehen. 

7.4.5. Zugänglichkeit Feuerwehr: 

Bei vollflächiger Eindeckung von Dächern mit einer integrierten Solaranlage ist die Zugänglichkeit zum Dach für die Feuerwehr 
sicherzustellen, und es sind Sollöffnungsstellen vorzusehen. Die Zugänglichkeit wird über einen Dachausstieg aus dem 
Treppenhaus gewährleistet, da eine Erreichbarkeit mittels Hubretter aufgrund der rückwärtigen Lage nicht möglich ist. 

Die Feuerwehr ist über das vorhanden sein eine Solaranlage in Kenntnis zu setzen. 
Eine Dokumentation mit Orientierungspläne, Standort Module und Wechselrichter sowie optionale Schalt- und 
Schutzeinrichtungen zu erstellen und der Feuerwehr abzugeben. 

Die Türe des Raums in welche der Wechselrichter vorhanden muss entsprechen gekennzeichnet sein. 

8. Abwehrende Brandschutz

8.1. Zugänglichkeit der Feuerwehr 
Gemäss BSR 12-15 „Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz“ und FKS-Richtlinie „Feuerwehrzufahrten, Bewegungs- und Stellflächen“.

8.1.1. Zugänglichkeit: 

Die Zugänglichkeit wird über die Seestrasse sichergestellt. 
Die Zugänglichkeit ins Gebäude in nicht zu gewährleisten.  

8.1.2. Notwendigkeit Stellflächen: 

Wegen der Gebäudegeometrie sind zwei Stellfläche notwendig (Stellflache für Löschfahrzeug und Hubretter).
Durch die Gebäudehöhe ist Zugänglichkeit an einer Fassade mittels Hubretter zu gewährleisten. 
Die Distanz zwischen Löschfahrzeug und Hauptzugang der Feuerwehr, darf maximal 60 m betragen und wird eingehalten, 
siehe dazu Brandschutzplan "0331 Haus am Wasser (C)  - Zugänglichkeit Feuerwehr". 

8.1.3. Anforderungen Stellflächen: 

 Stellflächen 6 x 11 m

 Neigung max. 5 %

 Bodendruckfestigkeit nicht unterkellert 800 kN/m²

 Bodendruckfestigkeit unterkellert 144 kN punktförmige Stützenlast (Fläche 0.18 m²)

8.1.4. Zugänglichkeit Fassade: 

Die Zugänglichkeit für den Löschangriff an der Fassade ist zu gewährleisten, da die Aussenwandbekleidung aus brennbare 
Materialien besteht. Die Fassadenfläche sind Ringsum erreichbar.  

8.1.5. Zugänglichkeit Dach: 

Die Zugänglichkeit auf dem Dach ist zu gewährleisten, da eine integrierte Photovoltaik vorgesehen ist. 
Die Zugänglichkeit wird durch eine Dachausstieg 0.70 x 1.40 m aus den vertikale Fluchtweg gewährleistet. 

8.1.6. Löschwasserversorgung: 

Die Löschwasserversorgung wird über die bestehenden Hydranten gewährleistet, siehe dazu Brandschutzplan Zugänglichkeit 
Feuerwehr. 
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9. Organisatorische Brandschutzmassnahmen

9.1. Organisatorische Massnahmen im Betrieb
Gemäss BSR 12-15 "Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz"

Die Brandverhütung ist durch organisatorische Massnahmen sicherzustellen, insbesondere:

 Freihalten der Flucht- und Rettungswege

 brandschutztechnisch einwandfreie Ordnung

Die Instandhaltung und Kontrolle der brandschutztechnischen Einrichtungen ist gemäss den Dokumenten zur Wahrung der 
Unterhaltspflicht sicherzustellen und im Gebäudekontrollbuch zu dokumentieren, insbesondere:

 Kontrollen an baulichen Brandschutzmassnahmen (insbesondere Abschottungen)

 Unterhalt an haustechnischen Anlagen

 Periodische Überprüfung der RWA

Dekorationen sind so anzubringen, dass:

 die Sicherheit von Personen nicht gefährdet ist,

 Fluchtwege passierbar sind,

 technische Brandschutzeinrichtungen nicht beeinträchtigt werden,

 sie sich durch Wärmestrahlung von Einrichtungen nicht entzünden können.

Dekorationen müssen:

 in Fluchtwegen den Baustoffen der Brandverhaltensgruppe RF1 entsprechen

Weiter dürfen sämtliche Dekorationen nicht brennend abtropfen.

9.2. Brandverhütung auf der Baustelle
Gemäss BSR 12-15 "Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz"

Der sichere Betrieb ist während der Bauzeit zu gewährleisten

Der Gesamtleiter / die Bauleitung ist gleichzeitig Sicherheitsbeauftragter Brandschutz während der Bauzeit, er kontrolliert 
resp. stellt sicher, dass die brandschutztechnischen Massnahmen während der Bauzeit umgesetzt werden, insbesondere:

 Freihalten der Flucht- und Rettungswege

 Freihalten der Feuerwehrzufahrten

 regelmässiges (tägliches) Wegräumen von Abfällen

 Schutz der Baustelle vor unbefugtem Zutritt

 Platzieren von Handfeuerlöscher bei vertikalen Fluchtwegen (ab Fertigstellung Rohbau)

 Anschlagen von Alarmierungsnummern (Plakat „Es brennt, was tun?“) bei vertikalen Fluchtwegen

 Platzieren von Aschenbecher ausserhalb des Gebäudes

Die Vorschriften bei der Durchführung von gefährlichen Arbeiten und Arbeiten mit offenem Feuer (Handhabung von 
gefährlichen Stoffen, Arbeitszeiten, Kontrollen, Bereithaltung von Löschmittel etc.) sind einzuhalten.
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9.3. Qualitätssicherung Brandschutz – QS-Verantwortlicher Brandschutz 

Für das Objekt ist während des gesamten Lebenszyklus eine wirkungsvolle Qualitätssicherung im Brandschutz gemäss BSR 
11-15 „Qualitätssicherung im Brandschutz“ zu gewährleisten. Entsprechende Massnahmen sind festzulegen, umzusetzen und 
zu dokumentieren.

Während der Erstellung wird aufgrund der Gebäudegeometrie, den vorhandenen Nutzungen, der Bauweise und besonderen 
Brandgefahren voraussichtlich die Qualitätssicherungsstufe 1 gemäss BSR 11-15 „Qualitätssicherung im Brand-schutz“, Ziffer 
3.3.1 verlangt.

Die Projektorganisation Brandschutz während der Erstellung ist in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

Die Aufgaben des QS-Verantwortlichen Brandschutz werden von der Firma Sibra AG, vertreten durch Gabriel Stocker 
wahrgenommen.

Vor Bezug der Baute bzw. Inbetriebnahme der Anlage bescheinigt der QS-Verantwortliche Person Brandschutz gegenüber der 
Eigentümerschaft und der Brandschutzbehörde die ordnungsgemässe Umsetzung der ihm auferlegten 
Qualitätssicherungsmassnahmen mit der Übereinstimmungserklärung.

Von sämtlichen an der Planung und Ausführung beteiligten Planern und der Bauleitung wird nach Abschluss der Arbeiten eine 
Bestätigung verlangt, in welcher sie bestätigen, dass sie die brandschutztechnischen Massnahmen gemäss dem 
Brandschutzkonzept in ihrer Planung umgesetzt haben und die Ausführungen mittels Fachbauleitung überwacht haben. Weiter 
bestätigen sie (zusammen mit den ausführenden Unternehmern), die Bauherrschaft über die Anforderungen an Unterhalt und 
Wartung ihres Fachgebietes instruiert zu haben. 

10. Unterschrift - Bestätigung / Kenntnisnahmen
Das Konzept wird von den folgenden Projektbeteiligten zu Kenntnis genommen und für die Einreichung an die 
Brandschutzbehörde freigegeben. 

10.1. Bauherrschaft

Schliiffi AG
c/o Cécile Niederer-Ott
Balthasar-Trüb-Weg 18
8610 Uster   

10.2. Projektverfasser

Wild Bär Heule Architekten AG
Baurstrasse 14
8008 Zürich   

10.3. QS-Verantwortlicher Brandschutz 

Sibra AG
Taggenbergstrasse 86
8408 Winterthur Winterthur, 21.11.2025

Maximilian Richter
Textfeld
Uster 08.12.2025

Maximilian Richter
Textfeld
Zürich 08.12.2025
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1. Kontakte und Adressen

8610 Uster

1.1. Bauherrschaft 

Schliiffi AG
c/o Cécile Niederer-Ott
Balthasar-Trüb-Weg 18
8610 Uster 

1.2. Architekten 

Wild Bär Heule Architekten AG
Baurstrasse 14
8008 Zürich 

1.3. Ersteller Konzept / QS-Verantwortlicher Brandschutz

Sibra AG
Taggenbergstrasse 86
8408 Winterthur 

Gabriel Stocker – Brandschutzfachmann VKF (10075637) & SWISSI (CH/17/P-FD/017) 
079 198 12 12
gstocker@sibra.ch

2. Grundlage 

2.1. Kurzbeschrieb

Dieses Brandschutzkonzept/Nachweis bezieht sich auf den Umbau der damaligen Spinnerei zu einem Wohnhaus an der 
Seestrasse in Uster. Auf der Parzelle C3591 sind drei Neubauten sowie ein Umbau geplant. Die drei Neubauten sind im 
Untergeschoss durch eine gemeinsame Einstellhalle miteinander verbunden.Dieses Dokument behandelt ausschliesslich den 
Umbau des Hauses „Spinnerei“. Für die anderen Gebäude sind separate Brandschutzkonzepte/Nachweise vorgesehen.

Das bestehende Gebäude weist heute eine Massivbauweise auf. Die bestehenden Decken sind aus Beton, und die 
Aussenwand bleibt als Bruchsteinmauerwerk RF1 erhalten.

2.2. Abgrenzungen

Das Brandschutzkonzept basiert auf den Mindestanforderungen der Schweizerischen Brandschutzvorschriften 2015 der 
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen. Privatrechtliche Schutzziele sind keine definiert worden und weitere 
behördliche Auflagen bleiben vorbehalten.

Das Brandschutzkonzept ist durch den Gesamtleiter an die Fachplaner, die Bauleitung und die Ersteller auszuhändigen.
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2.3. Grundlagen
 Vorschriften, kantonale Gesetze und Weisungen sowie Stand der Technik Papiere:

 Schweizerische Brandschutzvorschriften 2015 (Stand 01.01.2019), Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF, 
Bern

 Rechtsgrundlagen, Ausführungs- und Vollzugsbestimmungen Kanton Zürich zu den Brandschutzvorschriften, 
Gebäudeversicherung des Kanton Zürichs, Zürich

 Kantonale Weisungen

 Lignum Dokumentation Brandschutz, Lignum, Zürich

 Weitere Bestimmungen gemäss VKF-Verzeichnis 40-15 „Weitere Bestimmungen“, Vereinigung Kantonaler 
Feuerversicherungen, Bern

 Übliche Praxis der Behörden der letzten Jahre

2.4. Projektbezogene Grundlagen
 Architektenpläne – Bauprojekt, Datiert 30.09.2025 

2.5. Beilagen

Folgenden Brandschutzpläne sind Bestandteil des Konzeptes: 

Plannummer Planname Massstab Datum Format

0351 Spinnerei - Zugänglichkeit Feuerwehr 1:150 17.10.2025 A3

0352 Spinnerei - Untergeschoss 1:100 17.10.2025 A3

0353 Spinnerei - Erdgeschoss 1:100 17.10.2025 A3

0354 Spinnerei - 1.Obergeschoss 1:100 17.10.2025 A3

0355 Spinnerei - 2.Obergeschoss 1:100 17.10.2025 A3

0356 Spinnerei - 3.Obergeschoss 1:100 17.10.2025 A3

0357 Spinnerei - Dachaufsicht 1:100 17.10.2025 A3

0358 Spinnerei - Querschnitt 1:100 17.10.2025 A3

0359 Spinnerei - Längsschnitt 1:100 17.10.2025 A3

0370 Zugänglichkeit Feuerwehr - komplettes Areal 1:500 17.10.2025 A3

2.1. Weitere Beilagen
 Keine

3. Schutzziele

3.1. Schutzziel a)

Innerhalb vom Gebäude wird die Sicherheit von Personen und Tieren über die Standardmassnahmen gemäss den 
schweizerischen Brandschutzvorschriften gewährleistet.

3.2. Schutzziel b)

Der Entstehung von Bränden wird im gesamten Gebäude wie auch im Bereich der Aussenwand mittels Standardmassnahmen 
gemäss den schweizerischen Brandschutzmassnahmen vorgebeugt.

3.3. Schutzziel c)

Die Ausbreitung von Feuer von und auf benachbarte Bauten und Anlagen wird mittels der Umsetzung der 
Standardmassnahmen nach den schweizerischen Brandschutzvorschritten eingehalten.

3.4. Schutzziel d)

Den Erhalt der Tragfähigkeit wird mittels der Standardmassnahmen gemäss den schweizerischen Brandschutzvorschriften 
umgesetzt.
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3.5. Schutzziel e)

Die wirksame Brandbekämpfung wird mittels Standardmassnahmen gemäss den schweizerischen Brandschutzvorschriften 
ermöglicht (siehe dazu Ziffer 8). 

Die Sicherheit der Rettungskräfte im Innern des Gebäudes wird über die Standardmassnahmen nach der schweizerischen 
Brandschutzvorschrift sichergestellt.

4. Zusammenfassung Anforderungen
Unter folgende Punkt werdend die wichtigsten Eckwerte zu diesem Gebäude dargestellt. 

4.1. Gebäudeeinstufung und Bauart: 

Gebäudekategorisierung

Bauvorhaben: Umbau 

Bauweise: Bestehende Massivbauweise 

Konzept:  Bauliche Konzept

Gebäudehöhe: ~14.28 Meter 

Gebäudehöhe nach VKF: Gebäude geringer Höhe 

Gebäude Kategorie nach VKF: Wohnen, Büro & Industrie und Gewerbe, q bis 1‘000 MJ/m²

Gebäudenutzung allgemein: 1.Untergeschoss Keller, Technik und Lager
Erdgeschoss Büro und Gewerbe
1.Obergschoss Atelier und Wohnen 
2. Obergeschoss Wohnen
Dachgeschoss Wohnen

Geschossfläche pro Geschoss: 1.Untergeschoss 116 m2

Erdgeschoss 284 m2

1.Obergschoss 255 m2

2. Obergeschoss 225 m2

Dachgeschoss 225 m2

Geschossfläche über alle Geschosse: 1'105 m2 

Anzahlt Treppenhäuser (BA >900m2): 1

Einstufung QS: Vorrausichtlich QSS1

Gebäudehülle

Aussenwandbekleidung: Neue Aussenputz RF1

Aussenwärmedämmung: Neue Mineralwolldämmung mit Aussenputz RF1

Zugänglichkeit Aussenwand notwendig: Nicht erforderlich

Dacheindeckung: Dachziegel RF1

Zugänglichkeit Dach notwendig: Nicht erforderlich

Terrasse / Balkon: Holzrost
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4.2. Anforderung Tragwerk und Brandabschnittsbildung:

Anforderung Tragwerkt: Anforderung Brandabschnittsbildung

Tragwerk unter Terrain 
Tragwerk über Terrain 
Oberste Geschoss 
(ausser zur Gewährleistung der 
brandabschnittbildenden Bauteile) 

R 60
R 60
R 0 

Wände unter Terrain 
Wände über Terrain
Decken unter Terrain
Decken über Terrain
Türen
Installationsschächte unter Terrain
Installationsschächte über Terrain

EI 60 
EI 30

REI60
REI60
EI 30
EI 60
EI 30

Anforderungen vertikale Fluchtweg:

Brandabschnittsbildenden unter Terrain
Brandabschnittsbildenden über Terrain
Treppenläufe
Treppenläufe zur Nutzung 
Türen zur Nutzung
Anschliessende Lifttüren

REI 60
REI 60

RF1 
REI 60
EI30-C

RF1 

Materialisierung / Bauweise: 

Tragwerk: Bestehende Betondecken und Bruchsteinmauerwerk

Brandmauer: Keine Vorhanden

Treppenhaus: Bestand Beton und Backstein, neu mit Beton und Backstein ergänzt 

Brandabschnitte: Massivbauweise, Beton und Backstein im Untergeschoss und Trennwände in 
Leichtbauweise gemäss VKF-Anerkennung

Installationsschächte: Massivbauweise, Beton und Backstein, Leichtbauweise gemäss VKF-Anerkennung

Hautechnische Installationen:

Wärmetechnische Anlagen: kalte Fernwärme

Lüftungstechnische Anlagen:  Nasszellen und Kellerbelüftung

Gewerbliche Küche:  nicht vorgesehen

Solaranlage: nicht vorgesehen

Brandschutzeinrichtungen:

Brandmeldeanlage:  nicht vorgesehen

Sprinkleranlage:   nicht vorgesehen 

Rauch- und Wärmeabzug: für das Treppenhaus notwendig 

Sicherheitsbeleuchtung: keine vorgesehen, Sicherheitsbeleuchtung entlang der Fluchtwegen bis nach 
Aussen notwendig 

Fluchtwegpiktogramme: beleuchtete Fluchtwegpiktogramme notwendig, 

Sicherheitsstromversorgung: nicht vorgesehen, 
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Zugänglichkeit Feuerwehr:

Zugänglichkeit an der Fassade: die Zugänglichkeit mittels Huberetter an eine Fassade ist zu gewährleisten, da das 
Gebäude als Gebäude mittlere Höhe eingestuft wird. 

notwendig Stellflächen: 2 Stellplätze notwendig (Löschfahrzeug und Hubretter entlang eine Fassade)  

Zugang ins Gebäude: Zugang ins Gebäude muss nicht gewährleistet werden 

Löschwasserversorgung:  Löschversorgung über bestehende Hydranten gewährleistet  

5. Bauliche Brandschutzmassnahmen

5.1. Materialisierung Gebäudehülle
Gemäss BSR 13-15 „Baustoffe und Bauteile“ und BSR 14-15 „Verwendung von Baustoffen“. 

5.1.1. Aufbau und Materialisierung Aussenwand:

 Weissputz RF1

 GK-Vorsatzschale , ausgedämmt RF1

 Bestehende Bruchsteinmauerwerk RF1

 bestehender Fassadenputz (Vermutung XPS) RF3 (cr.)

 Aussenputz Kellenwurf RF1

5.1.2. Aufbau und Materialisierung Steildach: 

 Dacheindeckung Ziegel RF1

 Lattung und Konterlattung RF3

 Unterdach RF3 (cr.)

 Wärmedämmung zwischen den Sparren RF3 (cr.)

 Sparren RF3

 OSB-Platte oder nur Dampfbremse RF3

 Installationsebene ausgedämmt RF3 / RF1

 Fermacellplatten / Gipskartonplatte RF1

5.1.3. Aufbau und Materialisierung Balkon: 

 Balkonplatte in Sichtbeton RF1

 Abdichtung 2-lagig bituminös RF3 (cr.)

 Brandschutzvlies RF1

 Metallrost mit Geländer auf Stelzlagern RF3

 Holzrost RF3

5.2. Materialisierung Innenausbau 
Gemäss BSR 13-15 „Baustoffe und Bauteile“ und BSR 14-15 „Verwendung von Baustoffen“. 

5.2.1. Materialisierung vertikale Fluchtweg:

 Bodenbeläge RF2 

 Schmutzschleuse / Teppiche RF2 

 Wände und Decken RF1

 Wand- und Deckenbekleidungen RF1 

 Dämmschichten RF1

 Treppen und Podeste RF1

 Deckenbespannungen RF1

Wird im Bodenaufbau Trittschaldämmung oder Wärmedämmung mit brennbaren Eigenschaften benutzt, ist die der 
Stellstreifen beim Unterlagsboden mit Steinwolle (Schmelzpunkt ≥ 1'000°C) auszuführen. Dies weil im vertikalen Fluchtweg 
nur Dämmung der Klasse RF1 verwenden werden dürfen. 
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5.2.2. Materialisierung Leitungen im vertikalen Fluchtweg:

 Leitungen und Dämmungen RF1 

 Elektrokabel RF3 
Ohne kritische (cr.) verhalten und dürfen nur zur 
Versorgung des vertikalen Fluchtweges dienen. 
Fremde Transitleitungen sind nicht zulässig. 

Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decke gemäss Leitungsführungskonzept. 

5.2.3. Materialisierung Innenräume:

 Bodenbeläge RF3 (cr.) 

 Schmutzschleuse / Teppiche RF3 (cr.) 

 Wände und Decken RF3 

 Wand- und Deckenbekleidungen RF3 

 Dämmschichten RF3 (cr.) 
Dämmungen mit Kritischen verhalten (cr.) müssen 
vollflächig zum betrachtenden Raum mit Materialien 
ohne kritische verhalten abgedeckt werden. 

 Deckenbespannungen RF3 

 Innentreppen RF3 

5.2.4. Materialisierung Leitungen in der Nutzung offen geführt (sichtbar):

 Frischwasserleitungen / Sanitärleitungen RF3 

 Abwasserleitungen / Dachwasserleitungen RF3 

 Heizleitungen RF3 

 Leitungsdämmungen RF3 

 Leitungsdämmungen mit Ummantelung RF1 ≥ 0.5 mm RF3 (cr.) 

 Elektrokabel RF3 (cr.) 

Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decke gemäss Leitungsführungskonzept. 

5.2.5. Materialisierung Leitungen in der Nutzung im Schacht mit Feuerwiderstand:

 Frischwasserleitungen / Sanitärleitungen RF3 (cr.) 

 Abwasserleitungen / Dachwasserleitungen RF3 (cr.) 

 Heizleitungen RF3 (cr.) 

 Alle Leitungsdämmungen RF3 (cr.) 

 Elektrokabel RF3 (cr.) 

Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände und Decke gemäss Leitungsführungskonzept. 

5.3. Brandschutzabstände, Tragwerk und Brandabschnitte
Gemäss BSR 15-15 „Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte“ und "100-15 Brandmauer". 

5.3.1. Brandschutzabstände zu benachbartem Gebäude: 

Die Gebäudeabstände zu andere Grundstückinterne wie auch benachbartem Gebäude werden eingehalten insbesondere:

Das Haus Seestrasse 100 (Haus zwischen Aabach und Kanal) weist eine RF1 Aussenwandbekleidung auf. 
Der minimale Abstand zwischen Spinnerei und Seestrasse 100 beträgt (RF1 zu RF1) mindestens 5.00 Meter. 
Gemessene Abstand ~5.48 Meter.

Das Haus Seestrasse 98 (Bäckereigebäude) weist eine RF1 Aussenwandbekleidung auf.
Der minimale Abstand zwischen Spinnerei und Seestrasse 98 beträgt (RF1 zu RF1) mindestens 5.00 Meter. 
Gemessene Abstand ~5.08 Meter.

Der Mindestabstand zum Haus zum Platz (A) – RF1 zu RF1 – beträgt 5.0 Meter, gemessener Abstand ~5.61 Meter.

5.3.2. Bauweise Tragwerk: 

Das bestehende Tragwerk besteht aus Betondecken mit einem Bruchsteinmauerwerk als Aussenwand. Geplant ist, einen 
neuen Unterlagsboden einzubringen. Im Zuge der Analyse des Ingenieurs wird definiert, ob die bestehenden Decken auf R 60 
ertüchtigt werden müssen.
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5.3.3. Bauweise brandabschnittsbildender Wände:

Die bestehenden Wände des Treppenhauses zur Nutzung sind heute als Mauerwerks- oder Betonwände ausgebildet. Es 
wurde stichprobenartig geprüft, und die Dicke der Wände weist gemäss allgemein anerkannten Bauprodukten eine 
ausreichende Stärke für den geforderten Feuerwiderstand auf. Neue Ergänzungen beim Treppenhaus werden in Beton oder 
Mauerwerk ausgeführt.

Die Wände im Untergeschoss werden, wo nötig, mit neuen Backsteinwänden ergänzt. Die bestehenden Wände weisen analog 
zu den Treppenhauswänden eine ausreichende Dicke auf.

Die neuen Wohnungstrennwände werden in Mauerwerk oder Beton erstellt.

5.3.3. Brandabschnittsbildende Abschlüsse: 

Türen in brandabschnittsbildende Wänden haben im gesamten Gebäude die EI 30 Brandschutzanforderungen. 
Bei Abschlüssen, welche ein gesamte Fläche 9.0 m2 überschreiten, ist die Brandschutzanforderung erhöht. 

Türen, welche aus betrieblichen Gründen offengelassen werden, sind mit einem Türschliesser zu versehen. 
Wird gewünscht, dass Türe aus betrieblichen Gründen offengelassen werden, so sind diese mit eine Brandfallsteuerung 
auszurüsten, welche im Ereignisfall die Türe automatisch schliesst. 

5.3.4. Brandabschnittsbildende Abschlüsse im vertikalen Fluchtweg: 

Brandabschnittsbildende Türe im vertikalen Fluchtweg sind selbstschliessend auszuführen. 
Ausgenommen sind: 

 Wohnungseingangstüren 

 Türen zu Einzelbüro 

 Türen zu technischen Räumen 

5.3.5. Bauweise Installationsschachte:

Die Installationsschachte werde mit folgendem System ausgeführt: 

 Installationsschächte mit Feuerwiderstand EI30 (gemauert oder in Leichtbauweise mit VKF-Anerkennung) 

 Geprüfte Vorwandsystem EI30 mit VKF-Anerkennung

5.3.6. Leitungsdurchführung durch brandabschnittsbildende Bauteile: 

Werden Leitungen durch die brandabschnittsbildende Bauteile geführt, so ist folgendes zu beachten: 

Ansatz 1. – Verschliessung der Öffnung mit VKF-Anerkannte Abschottungssystem EI 30 

Ansatz 2. – Verschliessung der Restöffnung mit RF1 Material

Ansatz 3. – Verschliessung mit VKF-anerkannte Abschottungssysteme für Rohrleitungen – Brandschutzmanschetten 

5.4. Flucht- und Rettungswege
Gemäss BSR 16-15 „Flucht- und Rettungswege“. 

5.4.1. Anzahlt Treppenhäuser vertikale Fluchtwege: 

Pro 900 m2 Fläche ist laut Brandschutzrichtlinien einen vertikalen Fluchtweg notwendig. 
In diesem Gebäude ist mindestens ein vertikaler Fluchtweg notwendig 

5.4.2. Gesamtläge von Flucht- und Rettungswege: 

Die maximale Fluchtweglänge zu einem vertikalen Fluchtweg oder ins Freie betragt maximal 35 m
Die Fluchtweglänge werden im gesamten Projekt eingehalten, siehe dazu die Brandschutzpläne im Anhang. 

5.4.3. Breite und Höhe von Flucht- und Rettungswege:

Die lichte Durchgangmasse bei horizontalen und vertikalen Fluchtwegen beträgt 1.20 m x 2.10 m (b x h)
Die lichte Durchgangmasse von Türen bei Flucht- und Rettungswege beträgt 0.90 m x 2.00 m (b x h) 
Die licht Durchgangsbreit von Hauseingangstüren betragt 1.00 m x 2.00 m (b x h) gemäss Planungs- und Baugesetzt des 
Kanton Zürich 
Die minimale lichte Durchgangmasse von Türen ist in den Brandschutzpläne ersichtlich.

5.4.4. Öffnungsrichtung von Flucht- und Rettungswege:

Türen müssen in Fluchtrichtung öffnen. 
Bei Räumen mit weniger als 20 Personen, darf die Türe gegen die Fluchtrichtung öffnen. 
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5.4.5. Notausgangsverschluss von Flucht- und Rettungswege:

Türen zu mehrteiligen Räumen, welche verschlossen werden können, sind mit einen Notausgangverschluss nach SN EN 179 
auszurüsten. Bei endständigen Räumen die nur einen Ausgang, welche auch als Zugang genutzt werden kann, kann auf der 
Notausgangverschluss nach SN EN 179 verzichtet werden. 

Die Türen mit Notausgangverschlüsse sind in den Brandschutzpläne im Anhang ersichtlich. 

5.4.6. Breite und Höhe von Türen in der Nutzung: 

Die lichte Durchgangmasse von Nutzungsinterne Türen beträgt 0.90 m x 2.10 m (b x h), ausgenommen sind: 

 Türen zu untergeordneten Räumen 
(z.B. Putzräume, Kleinlager, Sanitärräume, kleine Technikräume, begehbare Einbauschränke, usw.). 

 Wohnungsinterne Türen

 Nutzungsinterne Türen von Büro, Gewerbe, Industrie und Handel, von Räumen < 20 Personen, welche nicht dem 
Arbeitsgesetzt Art. 5, 7 und 8 Verordnung 4 nicht unterstellt sind 

6. Technische Brandschutzeinrichtungen

6.1. Kennzeichnung von Fluchtwegen und Sicherheitsstromversorgung
Gemäss BSR 17-15 „Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung Sicherheitsstromversorgung“, "2009-155 Sicherheitsstromversorgung" und 
MB „2005-15 Lithium-Ionen-Batterien".

6.1.1. Fluchtwegpiktogramme: 

beleuchtete Fluchtwegpiktogramme für Räume gemäss Brandschutzpläne notwendig 
Seitenläge des Fluchtwegpiktogramm mindesten 150 mm 
Funktionserhalt während 30 Minuten 

6.1.2. Sicherheitsbeleuchtung: 

eine Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege notwendig, siehe Brandschutzpläne
Funktionserhalt während 60 Minuten 

6.1.3. Sicherheitsstromversorgung für Fluchtwegpiktogramme und Sicherheitsbeleuchtung: 

Die Sicherheitsstromversorgung wird über integrierten Akku in den Piktogrammen und Leuchten sichergestellt 

6.2. Löscheinrichtungen
Gemäss BSR 18-15 „Löscheinrichtungen“.

6.2.1. Löschdecken 

Löschdecken werden in den Küchen empfohlen: 

6.2.2. Handfeuerlöscher – HFL 

Handfeuerlöscher für die Nutzung Büro wie auch Gewerbenutzung erforderlich, Standort gemäss Brandschutzpläne 
Empfehlung: ein Sprühschaumfeuerlöscher (Inhalt 9 Liter) 

6.2.3. Wasserlöschposten – WLP 

nicht erforderlich 

6.3. Sprinkleranlage 
Gemäss BSR 19-15 „Sprinkleranlagen“ und "Musterweisung 3000-15 Sprinkleranlage". 

6.3.1. Notwendigkeit: 

Eine Sprinkleranlage ist nicht erforderlich 

6.4. Brandmeldeanlage 
Gemäss BSR 20-15 „Brandmeldeanlagen“, "2009-155 Sicherheitsstromversorgung" und " Musterweisung 3001-15 Brandmeldeanlagen". 

6.4.1. Notwendigkeit: 

Eine Brandmeldeanlage ist nicht erforderlich. 
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6.5. Rauch – und Wärmeabzug 
Gemäss BSR 21-15 „Rauch- und Wärmeabzugsanlagen“.

6.5.1. Notwendigkeit: 

Für folgende Bereiche / Nutzungen ist ein Rauch- und Wärmeabzugsanlage notwendig: 

 Vertikale Fluchtweg, eine manuell öffenbare Fenster 0.3 m2 pro Geschoss
(Fenster soll sich im oberen Bereich des Raumes befinden) 

6.6. Blitzschutzsystem
Gemäss BSR 22-15 „Blitzschutzsysteme“.

Ein Blitzschutz ist nicht erforderlich. 

7. Haustechnische Einrichtungen

7.1. Wärmetechnische Anlagen 
Gemäss BSR 24-15 „Wärmetechnische Anlagen“.

7.1.1. Art der wärmetechnischen Anlage: 

Das Gebäude wird an das Fernwärmenetzt angeschlossen 

7.1.2. Ausstellungsort: 

An die Übergabestation der Fernwärme werden keine Anforderung an den Ausstellungsort gestellt. 
Diese darf in der Normale Nutzung oder mit anderen haustechnischen Einrichtungen aufgestellt werden, ausgenommen 
Lüftungszentrale mit einem Aggregat, welche mehrere Lüftungsabschnitte versorgt

7.2. Lufttechnische Anlagen
Gemäss BSR 25-15 „Lufttechnische Anlagen“.

7.2.1. Analgen: 

Es sind folgenden Lüftung vorgesehen: 

 Abluft aus den Nasszellen 

 Kontrollierte Lüftung für die Kellerräume

7.2.2. Anforderung Luftaufbereitungsaggregat mit einem Lüftungsabschnitt: 

Luftaufbereitungsaggregate, welche nur einen Lüftungsabschnitt versorgen können aus Baustoff RF3 bestehen.

7.2.3. Anforderung Aufstellungsraum Lüftungsaggregat mit einem Lüftungsabschnitt: 

Diese Anlagen versorgen jeweils nur einen Lüftungsabschnitt und somit werden keine Anforderung am Austellungsort der 
Anlage erstellt. Wiederum dürfen diese Anlagen in den folgenden Räumlichekiten nicht aufgestellt werden. 

 In vertikale und horizontale Fluchtwege

 In Räume mit Lüftungsaggregate die mehrere Lüftungsabschnitte versorgen. 

 In Räume mit Lüftungsaggregate für gewerbliche Küchen

7.2.4. Anforderung Luftverteilsystem mit einem Lüftungsabschnitt: 

 Lüftungsleitungen sind aus Baustoffe der Klasse RF1 auszuführen, ausgenommen einbetonierte Lüftungsleitungen.

 Lüftungsleitungen, die öffnungslos durch andere Brandabschnitte führen, sind EI 30-RF1
(ausgenommen im vertikalen Fluchtweg EI 60-RF1) zu bekleiden

 Wärmedämmschichten innerhalb der Nutzung RF3

 Wärmedämmschichten in Fluchtwegen RF1

 kein Sicherheitsabstand zu brennbarem Material erforderlich (nur bei Leitungen ohne erhöhte Lufttemperaturen) 

7.2.5. Notwendig und Anforderungen Brandschutzklappe: 

Es ist keine Brandschutzklappe im Projekt vorgesehen 



8610 Uster
Brandschutznachweis

21.11.2025

1005-0350GS-Spinnerei - Brandschutznachweis_251121.docx 11 / 13

7.2.6. Anforderung Lüftungsabschnitte: 

Bei den Lüftungsaggregate ist die zusammenhängende Lüftungsabschnittfläche je nach Nutzung begrenzt. 

Die maximale zusammenhängende Brandabschnittsfläche zu eine Lüftungsabschnitt für Büro und Wohnbauten beträgt 600 m2 
Die maximale zusammenhängende Brandabschnittsfläche zu eine Lüftungsabschnitt für gewerbliche Räume beträgt 1'200 m2 

Fluchtwege sind als separaten Lüftungsabschnitt zu belüften oder mittels Brandschutzklappe mit Kanalrauchmelder 
auszurüsten. 

7.2.7. Gesammelte Abluft Nasszellen: 

Übereinanderliegenden Nasszellen können unabhängig der Flächen an einer Abluftleitung zusammengefasst werden. 

8. Abwehrende Brandschutz

8.1. Zugänglichkeit der Feuerwehr 
Gemäss BSR 12-15 „Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz“ und FKS-Richtlinie „Feuerwehrzufahrten, Bewegungs- und Stellflächen“.

8.1.1. Zugänglichkeit: 

Die Zugänglichkeit wird über die Seestrasse sichergestellt. 
Die Zugänglichkeit ins Gebäude in nicht zu gewährleisten.

8.1.2. Anforderung Feuerwehrzufahrt: 

Die Zugänglichkeit zu dem jeweiligen Gebäude ist zu gewährleisten. 
Schleppkurven sind im Brandschutzplan Zugänglichkeit Feuerwehr ersichtlich. 

Folgende Anforderungen haben die Fahrwege: 

 Höhe mind. 4.0 m

 Breite mind. 3.5 m (bei Fahrspuren 3.0 m)

 Aussenradius in Kurven 10.5 m

 Breite in Kurve mind. 5 m, mind. 11 m auslaufend

 Steigung max. ± 20%

 Vertikalradius konvex max. 15 m

 Vertikalradius konkav mind. 40 m

 Quergefälle max. 5 %

 Trottoir und Randsteine max. 80 mm

8.1.3. Notwendigkeit Stellflächen: 

Wegen der Gebäudegeometrie sind zwei Stellfläche notwendig (Stellflache für Löschfahrzeug und Hubretter).
Durch die Gebäudehöhe ist Zugänglichkeit an einer Fassade mittels Hubretter zu gewährleisten. 
Die Distanz zwischen Löschfahrzeug und Hauptzugang der Feuerwehr, darf maximal 60 m betragen.
Beides wird eingehalten, siehe dazu Brandschutzplan "0301 Haus am Platz (A) - Zugänglichkeit Feuerwehr". 

8.1.4. Anforderungen Stellflächen: 

 Stellflächen 6 x 11 m

 Neigung max. 5 %

 Bodendruckfestigkeit nicht unterkellert 800 kN/m²

 Bodendruckfestigkeit unterkellert 144 kN punktförmige Stützenlast (Fläche 0.18 m²)

8.1.5. Zugänglichkeit Fassade: 

Die Zugänglichkeit für den Löschangriff an der Fassade ist nicht zu gewährleisten, da die Dämmung wie die 
Aussenwandbekleidung aus Materialien der Klasse RF1 bestehen. 

8.1.6. Zugänglichkeit Dach: 

Die Zugänglichkeit auf dem Dach ist nicht zu gewährleisten, dass die Dachhaut aus Materialien der Klasse RF1 besteht. 

8.1.7. Löschwasserversorgung: 

Die Löschwasserversorgung wird über die bestehenden Hydranten gewährleistet, siehe dazu Brandschutzplan Zugänglichkeit 
Feuerwehr. 
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9. Organisatorische Brandschutzmassnahmen

9.1. Organisatorische Massnahmen im Betrieb
Gemäss BSR 12-15 "Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz"

Die Brandverhütung ist durch organisatorische Massnahmen sicherzustellen, insbesondere:

 Freihalten der Flucht- und Rettungswege

 brandschutztechnisch einwandfreie Ordnung

Die Instandhaltung und Kontrolle der brandschutztechnischen Einrichtungen ist gemäss den Dokumenten zur Wahrung der 
Unterhaltspflicht sicherzustellen und im Gebäudekontrollbuch zu dokumentieren, insbesondere:

 Kontrollen an baulichen Brandschutzmassnahmen (insbesondere Abschottungen)

 Unterhalt an haustechnischen Anlagen

Dekorationen sind so anzubringen, dass:

 die Sicherheit von Personen nicht gefährdet ist,

 Fluchtwege passierbar sind,

 technische Brandschutzeinrichtungen nicht beeinträchtigt werden,

 sie sich durch Wärmestrahlung von Einrichtungen nicht entzünden können.

Dekorationen müssen:

 in Fluchtwegen den Baustoffen der Brandverhaltensgruppe RF1 entsprechen

Weiter dürfen sämtliche Dekorationen nicht brennend abtropfen.

9.2. Brandverhütung auf der Baustelle
Gemäss BSR 12-15 "Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz"

Der sichere Betrieb ist während der Bauzeit zu gewährleisten

Der Gesamtleiter / die Bauleitung ist gleichzeitig Sicherheitsbeauftragter Brandschutz während der Bauzeit, er kontrolliert 
resp. stellt sicher, dass die brandschutztechnischen Massnahmen während der Bauzeit umgesetzt werden, insbesondere:

 Freihalten der Flucht- und Rettungswege

 Freihalten der Feuerwehrzufahrten

 regelmässiges (tägliches) Wegräumen von Abfällen

 Schutz der Baustelle vor unbefugtem Zutritt

 Platzieren von Handfeuerlöscher bei vertikalen Fluchtwegen (ab Fertigstellung Rohbau)

 Anschlagen von Alarmierungsnummern (Plakat „Es brennt, was tun?“) bei vertikalen Fluchtwegen

 Platzieren von Aschenbecher ausserhalb des Gebäudes

Die Vorschriften bei der Durchführung von gefährlichen Arbeiten und Arbeiten mit offenem Feuer (Handhabung von 
gefährlichen Stoffen, Arbeitszeiten, Kontrollen, Bereithaltung von Löschmittel etc.) sind einzuhalten.
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9.3. Qualitätssicherung Brandschutz – QS-Verantwortlicher Brandschutz 

Für das Objekt ist während des gesamten Lebenszyklus eine wirkungsvolle Qualitätssicherung im Brandschutz gemäss BSR 
11-15 „Qualitätssicherung im Brandschutz“ zu gewährleisten. Entsprechende Massnahmen sind festzulegen, umzusetzen und 
zu dokumentieren.

Während der Erstellung wird aufgrund der Gebäudegeometrie, den vorhandenen Nutzungen, der Bauweise und besonderen 
Brandgefahren voraussichtlich die Qualitätssicherungsstufe 1 gemäss BSR 11-15 „Qualitätssicherung im Brand-schutz“, Ziffer 
3.3.1 verlangt.

Die Projektorganisation Brandschutz während dem Umbau ist in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

Die Aufgaben des QS-Verantwortlichen Brandschutz werden von der Firma Sibra AG, vertreten durch Gabriel Stocker 
wahrgenommen.

Vor Bezug der Baute bzw. Inbetriebnahme der Anlage bescheinigt der QS-Verantwortliche Person Brandschutz gegenüber der 
Eigentümerschaft und der Brandschutzbehörde die ordnungsgemässe Umsetzung der ihm auferlegten 
Qualitätssicherungsmassnahmen mit der Übereinstimmungserklärung.

Von sämtlichen an der Planung und Ausführung beteiligten Planern und der Bauleitung wird nach Abschluss der Arbeiten eine 
Bestätigung verlangt, in welcher sie bestätigen, dass sie die brandschutztechnischen Massnahmen gemäss dem 
Brandschutzkonzept in ihrer Planung umgesetzt haben und die Ausführungen mittels Fachbauleitung überwacht haben. Weiter 
bestätigen sie (zusammen mit den ausführenden Unternehmern), die Bauherrschaft über die Anforderungen an Unterhalt und 
Wartung ihres Fachgebietes instruiert zu haben.

10. Unterschrift - Bestätigung / Kenntnisnahmen
Das Konzept wird von den folgenden Projektbeteiligten zu Kenntnis genommen und für die Einreichung an die 
Brandschutzbehörde freigegeben. 

10.1. Bauherrschaft

Schliiffi AG
c/o Cécile Niederer-Ott
Balthasar-Trüb-Weg 18
8610 Uster   

10.2. Projektverfasser

Wild Bär Heule Architekten AG
Baurstrasse 14
8008 Zürich   

10.3. QS-Verantwortlicher Brandschutz

Sibra AG
Taggenbergstrasse 86
8408 Winterthur Winterthur, 21.11.2025 

Maximilian Richter
Textfeld
Uster 08.12.2025

Maximilian Richter
Textfeld
Zürich 08.12.2025
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Schliiffi AG,  Balthasar-Trüb-Weg 18,  8610 Uster 
 

 
 
 
Kanton Zürich 
Baudirektion / Amt für Raumentwicklung Raumplanung 
Stampfenbachstrasse 12 
8090 Zürich 
 
 
 
 
 
 
 
Uster, Oktober 2025 
 
 

23.13   Schliiffi-Nord, 8610 Uster 

Absichtserklärung / letter of intent 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gem. der Revision des privaten Gestaltungsplans «Schliiffi Nord, Niederuster» ist folgendes für die 
Denkmalpflege auf kantonaler Ebene vorgesehen. 
 
3 Das Kraftwerk „Schliiffi“ mit allen zugehörigen Bauten und Anlagen ist ein überkommu- 
nales Schutzobjekt im Sinne von § 203 Abs. 1 lit. c) PBG und ist in seiner Substanz 
und in seiner Wirkung ungeschmälert zu erhalten. Der Schutzumfang wird in einem 
separaten verwaltungsrechtlichen Vertrag zwischen Kanton und Eigentümerschaft ge- 
regelt. 
 
Hiermit bekunden wir unmissverständlich unsere Absicht, mit der kantonalen Denkmalpflege einen 
Schutzvertrag für die oben genannten Bauwerke abzuschließen. 
Zudem sagen wir unsere Unterstützung bei der Erstellung des Vertrags ausdrücklich zu, wobei sämtliche 
Kosten für die Erstellung des Vertrages zu Lasten der Denkmalpflege gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ort, Datum  Unterschrift 
 
 
 
 
 
 Ort, Datum  Unterschrift 
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